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6 ^ s^ KIMV8 UN -
ternintt mit al¬
ler Rechts - Zu¬
ständigkeit die
Vilirarion und
Reformation
derer Ordens -
Häuser und Kir¬
chen , so in sei¬
nem Fürsten¬
thumgelegen .

8 LOHO III .

Von der Verfassung der Landgrafschaft
und Fürstenthums Hessen / in Anse »

Hong des Nutschen Ritter - Ordens zu denen
neueren Zeiten , bey und nach

dtk ^ cformnrion .

§ . XXI .

der bißher angeführten ohnveranderten Landes - Verfassung ,
UWj in Ansehung derer in dem Fürftenthum Hessen und dessel-

ben zugehörigen Landen sich befindenden Stifter und Clö -
fter ( § . I . II . III . IV . V . IX . ) wie auch der Teutsch - Ordens - Lo ?// -
E / ck Zu Marburg und desCIoffers oder Hauses Gchiffenberg ;
( § . VIII . X . XI . XII . XIII . XIV . XV . XVI . XVII . XVIII . XIX . XX . )
so dann derer Johanniter - Ordens - Hauser wlsenfeld und Nidda
( § . VII . ) ergiebt sich der ohnwidersprechliche Beweißthmn , daß die
Landes - Fürstliche Obrigkeit bey aller Zeit Veränderung über diesel¬
be fest bestanden , und daher weder von dem Land - Commenthur und
Brüdern zu Marburg und Schiffenberg , noch von diesen geistlichen
Ritter - Orden oder der übrigen inngesesscnen Geistlichkeit jemalen be¬
stritten oder nur auf einige Weise in Zweifel gezogen worden . Dan -
nenhero Landgraf zu einer Deforma¬
tion seiner Stifter und geistlichen Hauser in dem Fürftenthum , nach
dem Beyfpiel seiner Fürstlichen Regiments - Vorfahren , ( § . IV . ) wie
auch anderer Chur - und Fürsten des Teutschen Reichs , sich so be¬
rechtiget , als verbunden erachtet ; ( § . I . II . III . IV . V . VI . ) solche De¬
formation und vorgangige Visitation auch , vermög des Homburgl -
scheu und Caffesischen Land - Tags - Schluffes ä . a . 1526 . L
1527 . , a ) wobey der Land - Commenthur zugegen gewesen , unter
anderen in dein Teutschen Hauß und Hospital zu Marburg , so dann
dem Haus Schiffenberg um do mehr vornehmen zu lassen beschlos¬
sen , als Ihm an Erhaltung und redlicher /Vlminillration der von sei¬

nen

§ . xxi .
<r ) Der Anfang hiezu wurde auf dem

zu Homburg in Hessen im Jahr 1526.
gehaltenen algemeinen Land - Tag ge¬
macht , hierauf in dem folgenden Jahr
auf dem Land -Tag zu Cassel diese Sa¬
che förmlich abgeschlossen und ein be¬

sonderer Land - Tags - Abschied deshal¬
ben abgefaßt . Vi 6 . ///, . LSIOK .
kl . Sehr. / L V/ Lonf. « v-
OMXLLcicM ^ 22 . 77 .
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neu Fürstlichen Vorfahren beschehcnen Stiftung und Donirung des
Hospitals zu Marburg , worüber die Teutsche Ordens - Brüder nur
zu Vorstehern und Pflegern waren bestellet worben ; ( § . X . ) wie
inglcichen des damit verbundenen und zum Besten des Hessischen
Land - Adels reichlich versorgten Tcutschen Hauses daselbst ( Z . X . XI . )
vornehmlich gelegen ; es sich auch im Wcrck sechsten befunden , daß
i . ) bie Ordens - Brüder mit gebührender Unterhaltung derer Annen
und sonsten der Stiftung gemäß nicht verfahren : 2 . ) die zeitige Com -
menthurcn die Gefalle zu anderen : Gebrauch verwendet , und die Gü¬
ter an ihre Freundschaft verbracht hatten : 6 ) Ueber das z .) die Ritter -
Brüder ihren Ordens - Reguln zuwider ein unordentliches und zum
theil lasterhaftes Leben führeten ; c ) welches bereits im Jahr 1527 .
die Veranlassung gegeben , dem Land - Commenthur Daniel von
Lawerbach einen Aufseher an die Seite zu sezcn . Nachdem aber
der Tcmsch - Meister solcher Landes - Fürstlichen Verordnung sich da¬
mals möglichst widersezet ; so wurde nunmehr , in guter Rücksicht
auf die in denen vorhergegangenen Reichs - Tags - Schlüssen 6 . 3 .
1526 . K 15Z2 . ) wie auch dem Kubanischen Vertrag genugsam an -

Bb 2 erkan -

ö ) Es besaget dieses die Gegenseits

Mmr . zum theil oäirte Inüru -

Llion hochermelten löblichen Landes -

Fürstens . " Nachdem das

" Tcutsch -Hauß zu Marburg ein

" Prälatur und Stiftung von

" unßerer Voreltern löbl . stetiger

" Gedächcnuß zu Unterhaltung ar -

" nrer nothdürftiger Leute in und

" von unßers Fürstenchuins Gü -

" tern / M ^ rrc und ufgerichtet ist ,

" und aber Wir inne worden , daß

" demselben Hauß nit wohl vorgestan -

" den , sondern deffelbigen Güter ver -

" bracht , an andere Ort gewendt ,

" die Baarschaften mit großen Sum -

" men , als etwa viel tausend hin und

" wieder verschickt und also eins hier

" und das andere dorthin verkomt , dem

" Hauß zu endlichen Verderben rei -

" chend . "

c ) Wie solches alles in einem i ; 4Z -

der Kayserl . Majestät geziemend er¬

stattetem Bericht . / ^ bey -

folgend , umständlicher berühret wird .

Es hat auch der Land - Commenthur

und nachmalige Teutsch - Meister Wolf¬

gang Schuzbar genant Milchling in

einen ; Gegenseits ^ ?, r . ohn -

vollständig eäirten Schreiben 6 . b . g .

die Veräuserungen , als ohnlaugbar ,

nachgegeben . Dieweil aber dieses

Schreiben einen lLxculpanons - Be¬

richt abgeben sollen , so ist leicht zu er¬

messen , wie wenig dem übrigen Inn -

Halt , nach so weit gekommener Sa¬

che , zu trauen seye . Wie man dan -

noch darinnen kein Vedencken getra¬

gen die Fürstliche Stiftung des Ho¬

spitals zu Marburg , wider besseren

Beweist ( § . IX . X . ) in Abrede zu stel¬

len : E -/- " Und gestehe meinem

" Herrn dem Landgrafen gerührten

" Spitals halber gar keine Stiftung ,

" sondern , daß solch Spital von mei -

" nem Orden fürgenommen und dis

" Armen von demselben , und nir in

" kraft einiger Stiftung , biß daher

" darinnen erhalten . " ' Worab zu¬

gleich die wahre Ursach der Verringe¬

rung solcher zur Balley Hessen gehö¬

riger Ordens - Güter , welche der

mehr angeführte Unterrichts - Verfas¬

ser denen Durchlauchtigsten Herrn

Landgrafen zu Hessen ohnglimpfiich

beyzumessen kein Bedrucken gehabt ,

des mehreren abzunehmen .

Es
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erkante und ftftgesczte Befugmß , -i ) im Jahr 15Z9 - den 18 . Mall
am Sontag Lx -auäl in dem Teutschen Haus zu Marburg der An¬
fang damit gemacht , und sonderlich : wohin die Gefalle des Hospi¬
tals und der Land - Lommenäs gekommen , auch wie sie nach der
Stiftung verwendet worden seyen ? von dem damaligen Land - Com -
menthur Wolfgang Gchuzbar genant Müchlmg und übrigen
Brüdern gebührliche Rechenschaft verlanget ; jedoch von ihnen nicht
geleistet , sondern durch einige nach Cassel abgereißte Rahmens der
i^ ommenäe Vorstellung dagegen eingcbracht , und diese , nach erhal¬
tener abschlägigen UelÄmion , noch in dem folgenden Jahr mit ei¬
nem demüthigen Bitt - Schreiben , wiewohl vergeblich , wiederholet .
Dieweilen nun der Land - Commenthur der Fürstlichen Verordnung
ein Genügen zu leisten nicht vor rathsam oder tbunlich hielte ; so
wurde von dem Teutsch - Meister Walthern von Lronberg die
Sache an den Kayserlichcn Hof gebracht , mit dem Erfolg , daß Kay -
fer e ^ Roi. v8 v . dem Teutschen Orden unterm 20 . lulü 1541 . einen
besonderen auf die Ballcy Hessen eingerichteten Kayserlichen Schuz -
und Schirms - Brief , e ) wodurch aber denen kündbaren Landes -

Fürft -

-I ) Es sind diese hohe Landes - Fürstliche
Gerechrsame noch über das in denen
nachgefolgten Reichs - Grund - Gesezen
und Friedens - Schlüssen auf das ver¬
bindlichste anerkant und nachgegeben
worden , daß es ohnnöthig , sich da¬
mit gegenwärtig aufzuhalten und der
Absicht des gegenseitigen Federfüh¬
rers , mit gehäßiger Vorstellung einer
von dem Fürstlichen Haus Hessen vor
Kayserlicher Majestät und gesamtem
Reich gerechtfertigten Sache dem Leser
ein Blendwerck vor die Augen zu ma¬
chen , besonders zu begegnen ; gestal¬
ten dasjenige , so der Durchlauchtig¬
ste Stifter beyder annoch blühender re -
girender Hochfürstlichen Häuser ohne
alle Nebenabsicht auf eigenen Nuzen
oder Vortheil , aus Landes - Fürstli¬
cher Macht und Obrigkeit , mit voll¬
kommenstem Beyfall derer Reichs -
Sazungen , gerechtest unternommen ,
mit denen ohnziemlichen Ausdrücken
einer Inualion , Infi-aölioa , Einneh -
mung Lcr . ohne Vergehung wohl
nicht beleget werden mögen ; wie dann
noch zu gänzlicher Abfertigung solches
Unglimpfs gereichet , daß der glor -
würdigste Kayser v . nach ein¬

gelangten beyderseitigem Bericht und
genügsamer Untersuchung der Sache ,
solches Unternehmen gebilligt , und
dem Fürstlichen Hauß Hessen nach
dem deutlichen Jnnhalt des von Ihm
durchaus besichtigten Vertrags an¬
no i ; 4 ) . ( § . XXII . ) zugetheidiget
hat : mithin , wann der Teutsch - Meister
wenige Jahre hernach bey sürwähren -
der Eulkoäien demsel¬
ben zuwider , vermittelst einer derer
ohnanständigsten Tharhandlungen dem
Fürstlichen Haus Hessen in dem be¬
rüchtigten Audenardischen Oertrag
( § . XXIII . XXIV . ) das Seinige hin¬
wiederum abzudringen , sich ermäch¬
tigen wollen , solches von dem zu da¬
maliger Zeit auf das höchste gekomme¬
nen Unfug den Beweist abgiebet , und
daher von dem neuerlichen Unterrichts -
Verfasser dermalen sehr ohnbedachr -
sam angezogen worden . Wobey man
jener Oberst - Richterlichen Bewilli¬
gung und Verordnung zu gedencken ,
der Gewohnheit nach , nicht vor gut ge¬
funden , eben weil sie sich dazu wenig
reimen mögen .

e ) Es wurde nehmlich zu diesem Behuf
der am 6. OÄ . a . 1539 . ertheilte al-

gemei -
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Fürstlichen Gerechtsamen nichts benommen werden mögen , ertheile -
te ; welches nebst anderen von der Kayftrlichcn Majestät deshalben
beschchenen Anregungen hochermclten Herrn Landgrafen bewogen ,
durch seinen Gesandten Or . Kendel von dem Vorgang umständlichen
Bericht zu erstatten , und die hiezu habende stattliche Befugnisse mit
allem Nachdruck dagegen vorzuftellcn ; übrigens aber bcy dem wohl -
bedächtlich gefaßten Entschluß fest zu beharren . Dein zu Folge , als
der Land - Commcnthur bereits vorher von der Lommenäe sich hin¬
weg begeben und die besten Nachrichten , Briefe und Register mit
sich genommen , damit ein mchreres nicht verbracht werben mögte ,
alles in dem Teutfchen Haus zu Marburg und anderwärts Hinter¬
bliebene getreulich ausgezeichnet , die zugehörige Güter durch eine un¬
geordnete und nebst denen zurück gelassenen Ordens - Personen dazu
besonders verpflichtete / ) / cäminiltration eine Zeitlang verwaltet , und
noch ferner die nöthigc Vorsorge wäre genommen worden , daß wäh¬
render Abwesenheit des Land - Commenthurs dem Hospital und Teut -
schen Haus an ihren Zugehörungen und Gefällen kein Nachtheil Zu¬
wachsen mögte . Z )

C c § . xxll .

gemeine Kayserliche Schirms - Brief

insonderheit aufdieBalley Hessen um¬

geschrieben ; von dessen Würckung be -

hörigen Orrs das norhige angemercket

werden soll .

/ ) Worinnen die damalige Verpflich¬

tung derer Ordens - Perionen bestan¬

den , solches zeiget das Vorschreiben

ivvovioi Churfürstens zu Pfalz an

den Landgrafen ? nn . i ? ? v ^ l cl . g .

154Z . ) so jenseits nebst dem Fürstli¬

chen Antwort - Schreiben , wiewohl

nach Gewohnheit mit Zurückbehaltung

des grösten Theils , L -'

eüiret worden : ver / - .- " Ware es

" doch leztlich dahin gelangt , daß sie

" durch E . L . verordnet Fürmündter also

" muemiret , und die Ordens - Perfo -

" neu , ihr Leib und Gut ohn E . L .

" wißen aus dein Haust nicht zu ver -

" rucken , in Pflichten genommen

" worden . " Es zei¬

get auä ) dieser wahre Verhalt , daß

man Fürstlicher Seiten die Ordens -

Personen nicht verdrungen habe .

Z ) Eine gleiche Vorsorge hatte hocher -

melter Landgraf vor den in Thüringen

gelegenen und der bunänrion nach

dem Hospital und Haus zu Marburg

zugehörigen Commenrhur - Hof zu

Grifstedc genommen ; es vermeinte

aber Herzog zu Sächselt

und Landgraf von Thüringen dazu

vorzüglich berechtiget zu seyn , welches

Er durch seinen zu dem Ende im

September ermeltcn Jahrs in Hessen

abgeschicktcn Gesanden Johann Ger¬

hard , folgender maßen zu erkennen ge¬

geben : " Wir wölten aber S . L . nit

" pergen , daß sich die Teutschen Herrn ,

" so diese und andere Güter verwaltet

" und inngehabt , hiebevorn allzeit

" damit zu unßerer Ritterschaft ge¬

halten und von denselben sich mit

" Folge , Dienst , Steuer undande -

" rem gleichmäßig der Ritterschaft

" gelidden , der Wir sie dann auch

" nit können entziehen noch unßern

" Landenentwenden laßen , und obste

" ihren Obersten von ihrem Einkom -

" men solten gereicht haben , das Wir

" doch nit wißen , so wirdets unßers

" Versehens wenig seyn , und künde

" doch dardurch unserer und unßers

" Lands - Gerechtigkeit , darinnen die

" Güter ohire Mittel gelegen , kein

" Abbruch noch Nachtheil emgeführet

" seyn . " Lc paullo polt : " Als wer¬
den
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§ . XXII .

Welche Er auch Der Land - Commenthur Wolfgang Schuzbar genant Milch -
gegen 'den Teut- ling wäre nach seiner Entfernung noch in dem Jahr 154 z - an die
scheu Rltter - Or - Stelle Walthers von Cronberg zum Teutfch - Meisterthum gelan -

den standhaft get / a ) und nunmehr darauf möglichst bedacht gewesen , wie er bey

behauptet . her Vorfallenheit der Religions - Veränderung in Hessen die Land -Lommenäe Marburg der Landes - Fürstlichen Obrigkeit wo möglich
entreißen , ober doch wenigstens dieselbe genauer beschrancken mögte .
Dieweil aber das Kaiserliche Cammer - Gericht wegen der von sämt¬
lichen vereinigten Ständen übergebenen - Schrift noch
zur Zeit hiezu nichts beytragen konte , auch der neu bestellte Land -
Commenthur Johann von Rehen , welchen der Käufer o ^ ^ oi . v8
v . in seinen besonderen Schuz und Schirm ausgenommen und ein
Kaiserlich Ulanäac an die benachbarte Churfürsten , Fürsten , Grafen ,
Herrn und Städte , dem Hospital zu Marburg von denen unter ih¬
nen gelegenen Gütern und Gefällen nichts zuvcrabfolgen , ergehen las¬
sen , da er auf Begehren und zugesagtes sicheres Geleit sich vorher
nicht hatte einstellen wollen , nunmehro so schlechter Dingen nicht an¬
genommen wurde , vielmehr Landgraf 8 die Landes - Fürft-
liche Befugnisse nebst der ganzen Sachen wahrer Beschaffenheit in
einer anderweiten ausführlichen auf dem Reichs - Tag zu Speyer
übergebenen 8uppIicacion Kaisers Majestät vorstellig machte , c )
worwider der Deutsch - Meisterische Gegen - Bericht und desselben ein -
gebrachte 6inam , na nichts verfangen ' mögen ; so suchte der Teutsch -
Meifter durch Kaiserliche und Chur - Pfälzische Vorschreibcn an den
Herrn Landgrafen die Aufnahm des neuen Land - Commenthurs zu

beför -

" den Wir auch glaublich bericht , daß

" gleichwohl unser Vetter Herzog M -

" c >R6L zu Sachsen seeliger dem Comp¬

uter zu Marpurgk nicht allzeit nach -

" geben , den Compter - Hof zu Grif -

" stedt nach seinem Gefallen zu bestellen ,

" hindern hatt nach S . L . Gelegenheit

" geschehen , und diejenige , so Ihr

" nicht leidlich , hinrangesezt wer -

" den mäßen , wie dann des Comp -

" cher zu Marpurgk Bruder , als

" er gedachten unßern Vettern des -

" halben angelangr , gegen Grif -

" ftedt in Beyseyn des Amtmanns

" zur Sachsenburg eingeweist ( wor -

" den . ) " cer . Ab welchem der ganz

gleiche Verhalt dieser zu einer Stif¬

tung gehörigen und von eben denselbi -

gen Fürstlichen milden Stiftern dem

Teutschen Ritter - Orden zugekomme¬

nen Güter gegen die Thüringische

Landes - Obrigkeit deutlich abzunehmen ,

( 4 . VI . )

^ 6 H . XXII .

a ) Vi6 . QA . Historischen

Bericht vonr Marianisch Teutschen

Ritter - Orden L / -. / / / .

/») Viel . » oLH -WLir von denen Ursa¬
chen desTeutschenRriegs

c -7/ - . / - . 10 .

^ 0 .

r » des Busecker - Thals ,

Die
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befördern und erhielte endlich , als auf diefe die verhafte Würckung
nicht erfolgte , auch die inzwischen rnit denen Fürstlich Hessischen ve -
putirten Volpert von Rredesel , Jost und Burckhard Raw und
Hermann von der Malsburg auf dem Reichs - Tag von ihm
selbst gepflogene und ziemlich weit gekommene gütliche Handlung ci )
ins Stecken gerathen , daß im Jahr 1545 . durch Vermittelung ' eini¬
ger von Kayfer e .̂ uoi . o v . zu dem Ende an den Landgrafen

abgefertigter Kayfcrlichen Rathe , e ) dem neu¬
en Land - Commenthur vornehmlich unter nachfolgenden Bedingnif -
fen das Teutfche Haus zu Marburg eingeraumet wurde : i . ) Dass

Cc 2 es

Die zur gütlichen Vergleichung vor¬

geschlagene Mittel waren folgende :

" Daß 1 . ) die Ordens - Personen

" und ihre Unterthanen ihrer gethanen

" Pflicht ( § . XXI . ) mögten erlassen

" werden . 2 . ) Die Landgrafische Be¬

fehlshaber aus dem Hospital wieder

" abgeschaft würden : dagegen z . ) der

" Land - Commenthur eingelassen und

" ihm an seiner ^ üministrarion und

" Gerechtigkeit kein Eintrag gethan ,

" sondern er von denen Fürsten zu Hel¬

fen beschüzet und beschirmet werde ;

" daß 4 . ) hinwiederum der Land -

" Commenthur alle Gebühr dem

" Landgrafen leisten und thun sol -

" le , was er schuldig seye . Eben

" wohl 5 . ) Hessen alles was zumSpi -

" tal gehörig , auch die alten Zinß - und

" Rechen - Bücher wieder bey die Hand

" stellen , und darinnen so vielen Ar -

" men , als bequemlich der Uncer -

" halc gegeben ; über das 6 . ) das

" gemein Ällmosen wie von Altem de -

" nen Armen aus dem Spital mitge -

" theilet werden solle . " Hierauf ge¬

schähe die Erklärung von beyden Sei¬

ten folgender maßen : " 36 . i . ) Hes -

" sen bewilliget ; verstehet aber

" allein die Pflicht , so die Ordens -

" Personen und ihre Unterthanen

" unter dieser -Handlung gechan .

" aü . 2 . ) Hessen ists zufrieden ; doch

" daß S - F . Gn . Befehlhaber zu -

" vor vor dem Commentor Rech -

" nung ihrer Verwaltung thuen .

" 36 . z . ) Hessen ists auch willig ; doch

" ferners nicht als in billigen und rech¬

nen Sachen zu schüzen - aä . 4 . ) Hes -

" sen ists willig ; doch daß der Com -

" mencor das leiste , was seine Vor¬

fahren geleistet haben , und son -

" derlich , daß anstatt der Priester

" und Pfaffen die ö 'fe -r ^ cen un -

" terhalcenund die pfarr Marburg

" und Rirchhain bey der ufgerich -

" ten Ordnung bleiben mögen , ast .

» Hessen ists auch zufrieden ; doch

" daß der Armen unter vierzig nicht ge¬

fallen werden ; wiewohl ; o . Bett im

" Hospital gefunden worden seyen .

" Commentor begerc : 4 . ) hinzu -

" zusezen : was seine Vorfahren aus

" Schuldigkeit geleistet haben , aä 5 . )

" Bitt ernstlich , daß der Armen nur

" 20 . mögten seyn . Hessen bewilligt ,

" daß der armen Personen doch zo . an -

" genommen werden sollen , und nach

" Befindung des Einkommens , sollen

" hernach mehr oder weniger verordnet

" werden . Dies alles solle also aufs

" Pergamen bracht und stet und fest

" gehalten werden biß durch ein Lon -

" ciliurn oder Reichs - Tag dieser Zwie -

" fpalt der Religion erörtert und hin -

" gelegt werde . " Aus welcher Ver¬

gleichs - Handlung und übrigem Ver¬

lauf der wahre Verstand des hierauf

abgeschlossenen Vertrags gegen alle

ohnrichtige Vorstellung des gegensei¬

tigen Federführers abzunehmen , und

wie dieser löbliche Fürst die Absicht nie

gehabt habe , der Land - LommenÜL

etwas zu entziehen .

e ) S . das zu gleicher Zeit erlassene Kay¬

serliche Schreiben 6 . 17 . lul . a . 1545 .

/ ) Es
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es bey der Verordttung der Pfarrer und Riechen - Diener ,
wie auch derer acht HrMckaten , ( welche von dem damaligen Land -
Commeuthur und jezigen Teutsch - Meister an statt der vielen Priester
erhalten worden , ) so seine Fürstliche Gnad hiebevor gernacht ,
sein Verbleiben haben . So dann 2 . ) in dem Hospital zu Marburg
von der Lommenäe zwar noch fernerhin zwanzig arme Personen
vor beständig versorget , jedoch , wann aus der bunämion des Ho¬
spitals , denen Registern dessen Einkommens , oder aus andern glaub¬
würdigen Nachrichten erfunden würde , daß dieselbe mehrere Per¬
sonen erhalten könne oder solle , als dann Sein Fürst ! . Gnad
dieselbe Anzahl zu mehren oder zu mindern auch jederzeit ,
daß der Hospital und dessen Personen recht gehalten wer¬
den , ein Aufsehens zu haben , unbenommen feyn . / ) Dage¬
gen z . ) der Land - Commcnthur , welcher in das Haus zu Marburg
ziehen möge , nebst seinen Nachkommcnen hinfüro an seiner

acion unverhindert , und sinnt dem Haus und Spital zu Mar¬
burg mit ihren Zugehörungen hierüber unbeschwert in gnädi¬
gen Schuz und Schirm bleiben , auch die Ordens - Personen und
Unterthanen der Pflicht so sie unter dieser Handlung F . G . ge -
than , wieder loßgczehlet werden , und die bischerige Aufseher im
Teutschen Haus abzichen ; dabey aber der Land - Compthur 4 . )
Seiner Fürst ! . Gnad dasjenige leisten und thun solle , was
feine Vorfahren Seiner Fürst ! . Gnaden Voraltern und
Sr - F - Gn . aus Schuldigkeit gethan haben . Z ) Welchen
Vergleich der Teutsch - Meister und so genante ^ ZminiUracor des
Hochmeisterthums in Preußen , von sein und seines Ordens wegen
nicht allein gerne angenommen , genehmiget , und dem Land - Com -

men -

/ ) Es erweiset dieser Articul , daß dem

Fürstlichen Hauß Hessen die hohe Aus¬

sicht über solches Hospital , dessen

mimM -Ätion dem Teutschen Ritter -

Orden überlassen worden , nebst denen

Landes - Fürstlichen Gerechtsamen ,

Verordnungen deshalben vorzu¬

schreiben , gebühre , folglich die dage¬

gen gemachte Einwendungen alschon

daher ihre genügliche Widerlegung er¬

hallen . Es ist auch solches in der

mehr erwehnten Fürstlich Hessischen

bupplicmion 6 . g . 1544 . wohl ange -

mercket worden , ver / ».- " Und vermer -

' " ckcn Cw . Kayserl . Majest . hieraus

" ganz klärlichen , mit was Fug und

" Billigkeit der iezig Teutsch - Meister

" mich an solcher meiner lang herge¬

brachter Oberkeit und Gerechtigkeit

" des vielgemelten Haus und Spitals

" zu verunruhigen nnd zu verhindern

" unterstehet . Desgleichen werden

" Ew . Kays . Majest . aus erzehlten

" Ursachen allergnedigst ermessen , die -

" weil gemelter Hospital durch mein

" Voreltern milder und löblicher Ge¬

dächtnis zu Unterhaltung der armen

" schwachen und nothdürftigen Men -

" schen fürnehmlich usgericht , und von

" ihren eigenen Gütern äoriret wor -

" den , daß mir von Gort und der

" Welt gebühren will , ein fleißig

" Aufsehen zu haben , daß solch »

" meiner Eltern löbliche und Lhrist -

" liche Stiftung in ihrem Wesen

" erhalten werde , oor .
F ) S . diese Vergleichung unten Fr -

^ V / rrn .

ü ) ' Das



W ) O ( AK 105
menthur , daß er sich darnach achten solle , befohlen , sondern auch
der Kayser c .̂ Roi. v8 v . in einem unterm 5 . ll . 3 . an den
Landgrafen crlasi 'enen Schreiben sein besonde¬
res gnädiges Wohlgefallen darüber zu erkennen gegeben ; b ) zu ei¬
nem gar deutlichen und überzeugenden Beweist , daß die Landcs -
Fürftliche Obrigkeit über den in dem Fürstenthum Hessen angesesse¬
nen Tauschen Ritter - Orden , vermag welcher diese Veränderung
und alles übrige beschehcn , bist hicher noch nicht bestritten , son¬
dern vielmehr von dein höchsten Richter und dem Tauschen Ritter -
Orden ftlbstcn ancrkant und nachgegeben , von dem Fürstlichen Haus
Hessen aber vermittelst sothaner keformation , wobey es sein ohnge -
andertcs Bewenden haben müssen , auf die aller nachdrücklichste Wei¬
se behauptet worden scye ; H Unmaßen der neu aufgcnommene Land -
Commenthur wie in allen Stücken , also noch besonders in dein
Gchmalkaldischeir Arreg , bey dem nach Ingolstadt von seinein
Landes - Fürsten 1546 . unternommenen Zug , die Schuldigkeit

D d der

Das Kayserliche Schreiben 6 . 5 . ZLu -
rzutt . 1545 . ist ^ hiebeybe¬
findlich . rÄ .- " Das Wir angehört ,
" und zu gnedigen Gefallen ange -
" noinmen und bemeltem -Läminiüra-
" ror fürgehalten , der es auch von
" fein und seines Ordens wegen
" also bewilligt , und unßerin lieben
" andächtigen Hanßen von Rehen
" Land - Loinmenchur der Bailev
" festen und Conrmenthur zu Mar -
" purgk sich des zu halten befchci -
" den und abgeferciger . " Weil nun
unter anderen von Erlassung der
Wicht , welche die Ordens - Personen
nebst denen Hintersassen bey Anord¬
nung der F.clminittrarlon in dem
Deutschen Haus und Hospital dein

, Herrn Landgrafen geleistet hatten ,
( Z . XXI . / ) in diesem Kayserl . Schrei¬
ben Meldung geschiehst , so will man
in der gegenseitigen Oeänötlons -
Schrift dieses vor ordentliche Huldi¬
gungs - Wichten ausgeben . Es ist
aber solches Vorgeben bereits im vor¬
hergehenden widerleget worden . Eonk.
H . XXI . / ) ?ro ? . ä ) MMr .

r ) Die Fürstliche - Hessische Abgeordnete
bey der nachmaligen CarlstadcerVer¬
gleichs - Handlung ( § . XXX . ) ha¬
ben deshalben einen ohnumstöstlichen
Beweist - Grund vor die hohe Landes -

Fürstliche Gerechtsame davon herge¬
nommen , wann sie rette
Lo -r/ ere /^rZr /Z ä. an -
geführet : " Weil nun Hessen vermög
" Rayfer Carols Vertrag ( 6 . g .
" 1545 . ) die geistliche luriscliötlon
" im Teutschen Haus und dessen Kir - «
" chen hat , so folgt , daß dieselbe nit
" allein M , sondern auch äe 7 ern> o , Za
" / rch/frl/e seyen , darumb
" es itzo zu thun und sey Kayser Carl
" von der Lands - Fürstlichen Obrigkeit
" von dem Herrn Landgrafen zuvor be -
" richtet , wie aus den Schriften zu se -
" hen . " Die Teutschmeisterische ve -
xncirte musten auch solches in der
darauf am 26 . eiu8ä . eingebrachten
schriftlichen Erklärung mit folgenden
Worten nachgeben . " Sonst be -
" gehrt man in geistlichen Sachen ,
" fo viel der Religions - Zried dem
" Landgrafen zugiebr , wie auch in
" Bestellung der Rirchen - 4/mrste -
" rien , keine Ordnung zu geben ,
" doch daß dem Orden an seinem Lw

auch dem Land - Com -
" menthur an Bestellung , Besezung
" und uf erhebliche Ursachen Ent -
" sezung der Pfarrherrn in Hausern
" undDörfern , da ihme und demOr -
" den die ftey und zuständig ist ,
" nichts benehme . "

k ) Eonk .
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der Gebühr nach zu befolgen ohnvergessen gewest » : ü ) bey welchem
Vorfall hochermeltcr Landgraf unter anderen aus Beyforge eines
Ueberfalls in feinem Land gemachten Anstalten und forgfamcn Vor¬
kehrungen am 22 . lMii ä . 3 . mithin wenige Tage vor dem Aufbruch
durch feinen Statthalter Georg von Colmetsch allen Vorrath an
Früchten stunt denen Kleinodien aus dem Teutfchen Haust und fonsten
in die Festung Ziegenhain bringen , dafelbst verwahrlich aufbehalten ,
zuvor aber noch von dem Land - Commenthur und vr . Etssermann
ein ordentliches Inuemarium darüber errichten lasten .

§ . XXIII .

Gewaltsames Der Teutfch - Meister hatte sich inzwischen , vermög der AbsichtUnternehmen eines noch bey Lebzeiten feines Vorfahrens Walther von Lron -
des Teursch - berg , nach entgangenem Preusischcn Hochmeifterthum , zu ^ ranck -

Meisters gegen furt abgefaßten Laprtul - Schlusses , sämtliche , ehemals dem

den in Kayferli - Hochineifterthum verpflichtete Ordens i Comnrenthureyen dem Tcutfch -cheOuttooim Meisterthum in Francken zu vereinbaren , und daraus einen von aller
Landes - Fürstlichen Obrigkeit , worunter sie gelegen , ausgezogenen

k' vli ' ohnmrttelbaren pursten - Staat zu iormiren , des von denen Land -
Commenthuren alsthon befchehenen Widerspruchs ohngehindert , mög¬
lichst angelegen styn lassen , a ) auch diesen Zweck bey der im Für -

sten -

con5 . § . XXVIII . Es hat auch

hochermelter Landgraf , gleichwie nach -

mahliger Zeit die Abgeordnete zu der

Carlstadter Vergleichs - Handlung ,

gedachten Land - Commenthurs Rerß

und Folg nach Ingolstadt , als ei¬

ne bekante Sache angeführet , ohne

daß von Ordens Seiten dasselbe je¬

mals wäre in Abrede gestellet wor¬

den .

^ 6 § . XXIII .

§0 Den merckwürdigen Verlauf dieser

Sache hat Churfürst ^ vovsi -vL zu

Sachsen in einem an Herzog Johann

Wilhelm am 2Z . lVIkü X . i ; 68 - er¬

lassenen Schreiben angeführet :

" So hat sich doch Hernachmals , als

" gemelter hohe Meister in Preußen

" des Ordens halben sich verändert ,

" Walther von Lronbergk Teutsch -

" Meister in Francken ungefehrlich vor

" dreyßig oder mehr Jahren des Ti -

" tuls : des Hochinei -

" sterrhumbs in Preußen angemaßt ,

" und in einem Capitul zu Franckfurt

" geordnet und gesezet : daß alle Bal -

" leyen , so vormals Preußisch gewe¬

sen unter ihm gehören , und sich alle

" Land - Compther und Statthalter ge -

" gen ihn verschreiben sollen , wie aus

" beiliegendem Abdruck zu ersehen , der

" Hoffnung , ein ganz Fürstlich

" LorM daraus zu machen und zu er -

" zwingen . Es haben aber nicht alle

" Land - Compther , sonderlich die ins

" Teutsche Gebieth gehören , darinnen

" die Balley Thüringen auch gelegen ,

" darein willigen oder solches vor ge¬

schwächten , und ihm dergestalt ün -

" terthanigk seyn wollen - Nach

" diesem Cronberg , so der erste gewe¬

sen , so die Balleyen unter sich zwin -

" gen wollen , ist wolfgang Milch -

" ling kommen , der hat sich noch mehr

" Gewalt angemaßt , weil er die ver -

" meinte Coicklimriou zu Franckfurt

" machen helfen , und hat angefangen

" sich von Gorres Gnaden zu schrei -

" ben , hat auch den Land - Compthu -

" ren und Statthaltern anfänglich Lie -
" ben
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fteuLhuiii Hessen gelegenen Land - Eommeuäe und Ordens - Hausern nach
denen damaligen besonderen Zeit - Umstanden vor allen anderen zu
erreichen verboffet : ü ) ( § . XXll . ) dahero Er , um des mächtigen Bcy -
standcs des Kayserlichen Hofes sich zu versicheren , Demselben in dem
Französischen Rneg einen Reuter - Dienst mit 120 . wohl gerüste¬
ter Pferde , welche ihn auf 26000 . Gulden zu stehen gekommen , er¬
wiesen : c ) sodann in dem zweyten und dritten Jahr hernach gegen
die Gchmalkaldifche Bundes - Genossenen gleich zu Anfang mit
1500 . Pferden , wiewohl zu feinem grössten Schaden , gedicnct ; ^ )
batte auch solchem ohngeachtet noch im Jahr 1552 . , als Kayser
c^ koi^ vs v . vor Metz gezogen , zu diesem Behuf 800 . Reuter , die
ihn 22000 . und etliche hundert Gold - Gulden gekostet , anwerben kaf¬
fen , e ) wodurch , bey noch hinzutrertenden anderen Bezeugungen ,
worunter die sieißige Besuchung derer Reichs - Tage und auf selbigen
gemachte große Aufwand , welchen biß auf das Jahr 1555 .
auf hundert und fünfzig tausend Gulden rechnet , / ) der Kayser derge¬
stalt gewonnen worden , Z ) daß Er desselben ftarcken und sonst noch
wohl unterstüzten Visitationen gegen die über den Haussen geworfene
Schmalkaldische Bundes - Verwandte , und absonderlich das vor an¬
dern in Kayscrlichc Ungnade verfallene Fürstliche Haus Hessen , wi¬
der welches die bey der lxetormarion mit allem Fug Rechtens entsez -
te Hessische Prälaten den Kayserlichen Hof noch mchrers aufzubrin¬
gen ohnermüdet gewesen , b ) endlich Gehör zu geben und auf solche
Weise dasselbe seiner Ungnade empfinden zu lassen , sich nicht ohnge -
ncigt bezeuget . In solcher Absicht wurde aufVerlangcn des Tcutsch -
Meisters , welcher bey der im Jahr 1547 . zu Halle befchehenen 8 ub -

Dd 2 inis-

" ben Getreuen geschrieben . Es ha¬
lben aber die Balleyen sich solches be -
" schwer : und die Neuerung nicht dul -
" ten , und durch diesen Fürstlichen
" Pracht sich zu eigen Underthanen
" machen oder nennen lassen wollen ,
" darumb er von demselben Pracht wi -
" der absichen und schreiben müssen :
" Unßer freundlich Gruß zuvorn
" Ehrwürdig lieber Herr Comchur
" oder Statthalter . " oer . Eonf. VL -

/ / 7 ^ . 2 ^ - .̂ .
Ab welchem Vorhaben und denen so

weit gekommenen Irrungen der in dem
angeblich Historischen Unterricht

/̂ / /- 7Vra / r . eclirte / 'roto -
co //s 6 . 3 . 1547 . zu ermessen wäre ,
wann anderst dessen Glaubwürdigkeit
besser , dann geschehen , dargethan wer¬
den könte .

c ) S . OA . L . //7
c/ ) vL ^ Li' Ok . -7. 7. . / / /.

Eonf Der Gude --
nardische Vertrag unter
denen gegenseitigen Beylagen ^ 7Vl
/ / / . befindlich .

e ) vLi^ ^ ok . -7. 2 -5 / .
/ ) vi: x ,vioi<. / L . 7, . 4 ^ / .
§ ) Man hat dieses in dem mehr ange¬

führten sechsten nicht verbergen
können , sondern §. / / / . 2 / . angemer -
cket , " daß dieser Hoch - und Teutsch -
" Meister bekanter maßen bey Kayserl .
" Majestät Carl 77 in großem Ansehen
" und Gnaden gewesen seye . "

/, ) viel . / ' c-Mtt /? . ^ 6VOLk̂ V8 7? / 60 ^/./>. 4-/ ^ . 77 - » er -- 0 » .
r ) Viel .
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mMon des Landgrafens sich gegenwärtig befunden , / ) nicht nur
der dnftlbst errichteten nachfolgender Articul : " Was Er
" ( Landgraf nri11. 1nrV 8 IVIo ) dem des Hoch -
" meAertyumbs in Preußen auch fonften jedem andern unrecht -
" mäßiger Weiß abgedrungen und eingenommen , soll Er ihnen wie -
" der geben und fonft manniglich des Seinen geniesten und gebrauchen
" lasten , niemanden darüber mit der That oder Gewalt beschweren "
eingcruckct ; /c ) sondern auch zwcy Tag hernach , als der Landgraf
gegen alle vorherige Versicherung dafclbften in Kayserliche Eussoäie
gebracht worben , ttn Kayferlichcr Lenem ! - Befehl , daß alle in Sach¬
sen , Thüringen , Hessen und anderswo dein Teutschen Orden ent¬
zogene Güter , Haufer und Gefalle , demselben hinwiederum cinge -
raumct werden ' sollen , / ) erlassen , und obschon die Kessicmion des

0 Vic! . 8i.Liv .-vxv8 w
X/ X. ^ 777 .

Issuiu8 acssionis emur cheKsrores
Xlkiximiliguu8 Xussriacus , kbiliber -
ru8 8kibau6u8 ) Xlb3uu8 , M ,-

cer .
ä) UOXI ' LLNLR /^ö / . / / . L / / / c /7/1.

77 . 777 . f . Was eigentlich hier¬
unter verstanden worden , solches ist
aus dem bisherigen Verlaufs . XXII .)
und besonders dem Carlstadter Eou -
kereu ^ - krorocoll 6 . 22 . Xpr . 158z .
genugsam abzunehmen , desten Inn -
Halt zu Folge die Fürstl . Hessische Ab¬
geordnete auf den gegenseitigen Vor¬
trag , daß das Fürstliche Haus Hessen
vermög Passauer Vertrags die Halli -
sche Oxmulmion zu halten schuldig
seye , nachfolgendes versezet : " Der
" Landes - Fürstlichen Obrigkeit seye
" in der Höllischen nic
" gedacht , sondern , weil der vorige
" Land - Comthur in dem Schmalkal -
" dischen Zug dem Herrn Landgrafen
" gedienet , sey etwas aus dem Teut -
" schenHaus zu Marburg um mehrerer
" Verwahrung willen in der Landgra¬
fen Vestung pracht , nit der ?) ? ei -
" nung daselb dem Teutschen Haus zu
" nehmen , sondern besserer Verwah¬
rung halber und deshalben auch her -
" nach ressimiret : als aber der Herr
" Teutßch - Meister solches dahin ver¬
banden , als ob mans dem Teutschen
" Haus nehmen und vorenthalten wol -
" te , seye in der Höllischen

wieder vermeint Vortrag mit
" bringt , gesezt , daß der Herr Land -
" graf dein Orden das Sein reüimi-
" ren und das Seine gemessen lassen
" solle ; deshalben des Herrn Landgra -
" fen Gemahlin auch Statthalter und
" Rathe zum Herrn Teutsch - Meister
" geschickt , und , weil dem Orden
" nichts vorenthalten würde , des Herrn
" Landgrafen Erledigung zu befördern
" bitten lassen . " Welches auch die
Teutfchmeisterische Abgeordnete in der
Antwort hierauf nachgegeben und nur
vermeinet , " daßgleichwohl inderHal -
" lischen (Äpimlmion keines Stücks
" in checie gemeldet werde . " Wo¬
mit also dieser neuerlich in dem gegen¬
seitigen vermeinten Unterricht 8 'eA .
/ / . / . 27 . recoguirte Einwand seine
gänzliche Abfertigung erhalt . X66 .
Der Oudeimrdische Vertrag F/ /-
Xm » . der jenseitigen Beylagen .
Außer diesem ist die Verordnung des
passauer Vertrags , wie auch derer
nachmals in der ' Sache abgefaßten

( § . XXVII .
XXIX . ) deutlich genug und der Ein¬
wendung vorhin zu wider .

/ ) V/- . ilomriMxL f / . / / . / / /
77 . ör 6 ^ 8miivxl e/ e

c,?/) . 70 . ^1. wo er beyfü -
get : leä re3 renrara , uunguam riu -
rem LonIumLw ) cum ? roressgnre8
lirmo iure riiceremur . Vi6 . uoiii -

m ) Es
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nach Ziegenhain in Verwahrung gebrachten den Zo . ^ aH 1548 . erfol¬
get wäre ; W ) ( § . XXII . ) dennoch bey fürwahrender Gefangenschaft
rniQikkl die Erfezuug des Schadens , welchen die Schmal -
caldische Bunds - Verwandte bey dem im Jahr 1542 . und 1546 .
gegen Herzog Henrich von Braunschweig unternommenen Zug
denen Teutfch - Ordens - Gütern zugefügct hatten , von dem mit Pro¬
cessen und sonsten aller Orten her hart bedrängten Fürsten anfänglich
mit 60000 . , hernach mit 55000 . Gulden , ohne einige ^ iguiäünon 'oder
geringstes Verzeichnis ; der fürgcwendcten Schaden , noch erforderli¬
chen Bcweißthum , auf weßen Befehl , Veranstaltung oder Genehmi¬
gung Ihm diese zugefüget worden , überhaupt gefordert , -? ) und für
leztere Summ die Einräumung des Amts Bickenbach und Umstadt ,
nachmals aber statt dessen des Amts Llchtenberg , mit großem Un¬
gestüm unverlangt , auch bald darauf von dem Kayfcrl . Hof die Ab¬
führung des Land grafen s nach Vudenarde in ein barteres Gefäng¬
nis; beschlossen und ins Werck gefezet , über bas Derselbe noch zu
gleicher Zeit , daß Er weiters nach Spanien abgcführct werden fol-
te , hart bedrohet , dabcy aber doch verständiget , daß die Abfindung
mit dem Teutfch - Meister vieles zu feiner Erledigung bcytragen , und
außer derselben keine Erklärung dicferthalben erfolgen könte . c- ) Wie

E e sol-

r - r ) Es wurde dieses von beyden Fürstli¬

chen ^Ltathalrern zu Cassel und Mar¬

burg durch den Schultheißen zu Hom¬

burg und Hauptmann zu Ziegenhain

bewerckstelliget , und der Casten dem

Land - Commentkur am zo . iVlgü 6 . g .

gegen seine Usoon -nmon und mit dem

Beding , daß man denselben bey ihme

wissen wolle , wieder zugestelleh Conk .
xvcMNkncicLk 60 / . / / .

r ? ) Die Fürstlich Hessische Dopuurte bey

der im Jahr i ; ; 8 . zu Friedberg an -

gestellten Vergleichs - Handlung ^ wur¬

den dieses ? unsss wegen Mliruiret ,

folgendes der Teutschmeisterischen An¬

forderung entgegen zu sezen : " zudem

" waren solche angezogene Schaden nie -

" mals vom Teutfch - Meister liquiäl -

" ret , dargethan oder ausfindig ge -

" macht worden , wie billig hätte zuvor

" beschehen sollen , ohne das auch Uns

" alleine ohne Zuthun unser anderen

" damals gewesenen Kriegs - Verwan -

" den einigen Schaden , im Fall der li -

" quissrt würde , zu erstatten nicht ge -

" bühret . Auch wisse man sich weiter

" nichts zu erinnern , als was etwa an

" Vissuslien nach Kriegs - Brauch ge -

" schehen seyn mögte . " tz . XXVII .

o ) Den beschwerlichen Verlauf dieser

Teutschmeisterischen Verfolgung und

harten Bedrangniß hat Landgraf rni -

rirrvs in einem 1559 . 6 .

4 - IuIü an den Kayser

mit guter Würckung erstatteten aus¬

führlichen Bericht XXVII . ) wohl

berühret , worinnen unter andern fol¬

gende bedenckliche Worte Vorkommen .

" Hiemit ware man noch nicht gnügig ,

" sondern man sezte meiner eigenen Per -

" son tzum hertesten tzu , fürte mich

" nach den Niederlanden und sagte mir

" für : Man wolte mich in Hispanien

" füren , machte mir aber darneben

" gleichwohl die Vertröstung , wan

" ich mich mit dem Teutfch - Meister

" vertrüge , so würde es meine Erle -
" digung befurdern . " cer . Womit das

fernerweit in dem folgenden Jahr 6 .
26 . 8epr . übergebene Bericht -Gchrei -

ben , so der zum öfteren angeführten

Fürstlich Hessen - Casselischer Seits

ohnlängst eäirten -Historischen und

Rechts begründeten Nachricht rc .
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Wodurch Er
unter mannich -
falriger Kunst
und harter Au -
nöthigung einen
höchst nachthei -
ligen Vertrag
zu Oudenarde
in Flandern er¬
dringet .

M ( o )

solches alles bald hernach Kayserl . Majeft . und gesamtem Reich von
dein Fürstlichen Haus Hessen bcy der über diesen Teutsch - Meister ge¬
führten großen Beschwerung des mehreren zu erkennen gegeben wor¬
den .

§ . XXIV.
Gleichwie nun der Jämmistracor und Teutsch - Meister den fe¬

sten Vorsaz genommen hatte , unterst ) vielfältiger Begünstigung die
Land - Lommenäe Marburg samt dem Land - Commcnthur und übri¬
gen Ordens - Personen von der bischerigen Landsaßigkeit auf einmal
zu bcfrcyen ; zugleich auch , wo möglich , mit der ohngcbührlich auf
die Bahn gebrachten grundlosen Anforderung fremdes Gut an sich
zu reisten ; also sähe Landgraf ? nn . i ? i' V8 bey so
beschwerlichen Umstanden , welche die große Menge seiner unter dem
Beystand M -cr Reichs - Gerichtlichen widrichen Erküntnissen von al¬
len Orten herindringendcr gefährlicher Feinde , bey langer fürdaurcn -

F/ - Mm . alschon beygedruckt wor¬
den , zu vergleichen , wann darinnen
unter anderem angeführet wird : " ( der
" Teutsch - Meister ) drang in michufs
" allerheftigsi und ließ nit nach biß so
" lang er von mir einen vermeinten
" ganz ungleichmeßigen , unbilligen und
" nicht freundlichen Vertrag , darin -
" nen ich Ihme fünf und fünfzig mü¬
ssend Gulden vor die angezogene sei -
" ner und des Ordens Unterthanen er -
" littene Schaden geben , auch sonst
" ( welchs das allerbeschwerlichst ) all
" meine von meinen Voralcern ste¬
tigen wolhergebrachte Ober - Herr -
" lich - und Gerechtigkeit an dem
" Teutsthen Haust zu Marpurgk
" und desselben Land - Lompthur
" genzlich fallen lassen solle , durch
" allerley Bedrawung und Verrro -
" stung enczwang . Dann man sag -
" te mir vor , wovern Ich mich mit
" Jme seines Gefallens nit vertrüege ,
" wurde ich bey der verstorbenen Kay -
" serl . Maj . noch in größere Ungnade
" fallen . Hergegcn aber ward Ich
" von Jme dem Teutsch - Meister ver¬
tröstet , da ich mich mit Jme ver -
" truege , wolle Er meine Erledigung ,
" daß die ufß förderlichst beschehen
" solle , mit Fleiß befördern - " cer . So

haben auch die Fürstliche Gebruders
und Erben hochermelten Herrn Land -
grafens in denen gegen den Teutschen
Ritter - Orden damaliger Zeit gesamten
Reichs - Ständen vorgebrachten großen
Beschwerungen angeführet : " Wan
" dieser bey so vielfältigem Ungemach
" höchst standhaffte Fürst die in Kay -
" serlichen Euitoüien erlittene Beschwe -
" rungen erzehlet , Erzum öfrern mit
" sonderlicher Bewegnuß gedacht
" habe , daß in gemeldter
" Ihn niemand höher beleidiget ,
" bekümmert oder beschweret , als
" der Teurschmeister . " Weshalbcn
in einen : ivb üaco Weißenstein
/ F . an denselben ergan¬
genen Fürstlichen Antwort - Schrei¬
ben folgendes zu lesen : " Dan
" nachdem ye einmal das Land auch
" dieUnterthanen unßer sind ; also ha -
" ben Wir in unßern : Land und über
" die Unstern Ordnung zu machen , zu
" gebieten und zu verbieten , daran E .
" L . Uns kein Eintrag zu rhun haben
" oder Maß zu sezen . — Daß aber
" E . L . den Vertrag anziehen , do
" weiß man wohl wie der ergangen
" und was In solcher und derge -
" stalc erlangter Vertrag geben
" oder wircken mag.

M tz . XXIV.
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der Gefangenschaft und von jenen gesuchter Entziehung so mancher
beträchtlicher Lander , noch ohnleidlicher machten , sich höchst gezwun¬
gen , den Ihm von seinem ohngeftümmen Widersacher mit vielfälti¬
ger List und Gewalt aufgedrungenen Vergleich in Kayserl . LEoäis
am i6 . Iun . 1549 . in Hoffnung versprochener baldiger Erledigung zu
unterzeichnen , und kraft dessen nicht uur die baare Zahlung derer ohn -
gerechteft geforderten 55000 ^ Gulden schlechter Dingen zu versprechen ;
sondern auch noch über dieses der Land - Lommenäs zu Marburg und
denen Ordens - Personen die zuvor nie gesuchte Befreyung von der
Landes - Fürstlichen Obrigkeit in denen vornehmsten Stücken nachzu¬
geben , a ) Womit der Teutsch - Meister sich jedoch nicht begnüget ,
sondern , zu do mehrerer vermeinten Befestigung des nach seiner eige¬
nen Ueberzeugung auf allen Seiten nichtigen Vertrags , die Unter¬
schrift derer noch minderjährigen Prinzen , wie ingleichen derer Fürst¬
lichen Räche , Ritter und Landschaft , von welchen nur die beyde äl¬
tere Prinzen , Wilhelm und Ludwig , auf Angenehmheit ihres Herrn
Vatters , von denen Städten aber Cassel und Marburg , jedoch eben
auch unter gewisser Lrotelianon dem Verlangen mit der Unterschrift rc .
ein Genügen geleistet , anbegehret , auch es noch ferner dahin gebracht ,
daß selbiger der offenbaren Nichtigkeit ohngehindcrt , unterm 4 . 8ept .
1550 . von Kayserl . Majcft . bestättiget und die beydeLhurfirrsten von
tUaynz und Pfalz samt und sonders zu
Schirmern und Handl- abern verordnet , und über dieses alles der
Landgraf wider gegebene Treu und Glauben , so lang , biß dem Ver¬
trag alles seines Jnnhalts ein völliges Genügen geschehen seyn wür¬
de / in Kayserlicher Lulloäis gelassen worden , ö )

Ee 2 § . XXV.
tz . XXIV .

« ) Es giebt dieser bald hernach seines
ganzen vorhin nichtigen und ohnver -
hündlichenJnnhalts , zu nicht geringer
Beunruhigung des Teutsch - Meisters ,
hinwiederum aufgehobene Oudenar -
dische Vertrag einen neuen Beweist
von der Landsäßigkeir der Teutsch - Or -
dens - Eommsuäen , Personen und
Gütern in dem Fürsienthum Hessen
ab , nachdem die in desselben anderen
Articul vorkommende Geschichts - und
Sach - widriche Anführung den wah¬
ren Verhalt und kundbarlichen Zu¬
stand derer , wie in Hessen , also in an¬
deren geschloffenen und bey ihrer ur¬
alten Verfassung verbliebenen Teut -
schen Ländern belegenen Ordens - Oom -
menäen , Hausern und Gütern so we¬
nig abändern mögen , als der übel be¬

schaffene Vertrag selbsten von einigem
Bestand gewesen ; ob gleich die von
dem Teutsch - Meister und seinem Vor¬
fahren damals imrerlich angenomme¬
ne Säze ( Z . XXIII . ) dabey angebracht
worden .
Alles dieses wurde zu einer solchen

Zeit unternommen , da dem Teutsch -
Meister der sich äuserende merckliche
Verfall seines geistlichen Ritter - Or¬
dens und fast gänzliche Abänderung
derer Grund - Neguln seiner Stiftung ;
( § . VIII . ) auf welche jedoch alle Dem¬
selben zu gut vormals beschehene milde
Gaben und wohl gemeinte Stiftun¬
gen lediglich gegründet worden , ein
anderes anrathen ; der große Miß¬
brauch derer vormals erlangten Frey -
heiten aber , nebst der harten Beleidi¬
gung des Fürstlichen Hauses Hessen ,
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§ . XXV .

o^nnbalt des er - Nach dem hauptsächlichen Jnnhalt dieses von dem ^ ämmickr -ä -
drungenen Ou - cor und Deutsch - Meister nach eigenem Belieben und Gutdüncken
de nardischen vorgeschrtebcnen Vertrags , n ) solte i . ) der Land - Commcnthur zu
Vertrags . Marburg zusamt allen unter Fürst ! . Hessischer Obrigkeit in dem Für -

stenthum und dessen zugehörigen Landen gelegenen Ordens - Hausern ,
ihren Personen , Gütern , Rechten und Untersassen fürohin ewiglich
von aller Folg , Reiß , Diensten , Fuhren , Azungen , Lagern , Her¬
bergen , Steuren , Zöllen , Dezen , Ungelten und anderen Beschwer¬
den , wie die genant werden mögten , gänzlich befrcyet und einem je¬
den Teutsch - Meifter , als ihrem Fürsten und Obrigkeit ( § . XXIII . )
unter Kayserlicher Majestät ohnmittelbarem Schuz und Beschirmung ,

je

dieZurucknehmung derselben und selbst

den Verlust so übel vergoltener großen

Wohlthaten ( § . VIII . X . XI . XII . / - . )

vermog Gott - und menschlicher Rech¬

ten nach sich ziehen können . Vi6 . ix -

xooLxm m . konrik . maximiDpickola

rici IVlon 3 Llio 8 LiNerLislilis Orclinis

Lc bkoipit3l3rio3 ( / uincpie - LLcleü -

eriti8 Oioeceli 3 aä 4uerela8 Dpil 'co -

pi - Dcc1elieliÜ8 iLripra s / .

I^ LXLic - VL L '/ erc . / / l
s . / 2 / / . cs/ . / 2 . » . / . S - . E ' X

I > le proprer cIamore8 liuiusmoäi
8acrum Eoucilium auökore Domi¬

no in proxime celebranclum , pri -

niletzls veürs eoarölanclL prouiclear

vel eriam reuoegnclg , cm » / ' räs / c -

mcres / sr SM ^ erc , - m co » cc / s

/ Ä / , / vrrmc . Weshalben

auch denen zusammen verbundenen

Deutschen Fürsten nicht zu verdencken

gewesen , wann sie nach dem gegensei¬

tigen Anführen bey dem von Jnsprug

genommenen Ruckweg die Ausliefe¬

rung dieses erdrungenen Vertrags ver¬

langt und über die Verweigerung ih¬

ren großen Unwillen bezeuget hatten .Oonk . 8Mäkiv8 rer / .
/ . s/ . IOULXX . / I / / .

^ .cl § . XXV .

s ) Daß diesen ohngültigen Vertrag der

mehr ermelte deutsch - Meister dem

von allen Seiten her verfolgten und

über das iucuüoäirten Fürsten auf

eine höchst ohnfreundliche Weise nach

eigenem Gutdüncken vorgeschrieben

habe , solches wird in einem aus Kay¬

serl . ( XilIo6ien zu Oudenarde am 20 .

Debr . 1549 . an Denselben erlasse¬

nen Fürstlichen Schreiben angeführet :

E / - " Und als Wir die Notul des

" Vertrags von Ew . Ld . gestelt ,

" übersehen , befinden Wir , daß ezliche

" Dinge darinn ngrrariue gesezt , die

" Uns beschwerlich und an unßern Eh -

" ren verlezlich seyn mögten - wir

" hatten zu vielen Dingen guten

" Fug , da es zu Verhör gereichen

" rhace , welches wir in bemelcer

" M / rrstro » wider Uns selbst un -

" rechmaßig bekennen sollen und

" mästen , oer . Es hat auch der Teutsch -

Meister in einem zuvor am 8 - Irm . 6 . 3 .

an den gefangenen Fürsten ergan¬

genen sehr bedrohlichen Schreiben dar¬

auf sich berufen , daß er solches mit

Vorwissen und Willen Kayserl . Ma¬

jestät unternommen habe : -EX " Und

" Uns ohne das nit verdencken , unße -

" rer hohen Notturft nach bey der

" Rayserlichen Mas , mir Dero

" wißen und willen wir auch

" gedachten Vertrag eingangen ,

" hierinnen weiteren Vericht und An -

" suchung zu thun . " Woraus zugleich

erhellet , womit man damalen diesen

harten Zunöthigungen den starcken

Nachdruck von Ordens Seiten zu ge¬

ben gewußt habe . tz . XXIII . 0 )
§ ) Ab



HZ
( o ) A

je und attvege untergeben , mithin der im Jahr 1496 . errichtete Ver¬
trag , ( § . XVIII . ) in so fern er dem Teutschen Orden nachtheilig , zu¬
samt denen zu Cassel im Jahr 1545 . unter Vermittelung der Kayser -
lichcn Lommissarien verglichenen und von dem Kayscr e ^ iroi . o v.
durchaus gebilligten Articuln ( § . XXII . ) , auch der darinnen des
Hospitals zu Marburg wegen gemachten Verordnung , damit auf¬
gehoben und abgethan scyss ü ) So dann 2 . ) dem Teutschen Haus
zu Marburg die verlangte Beholzung im Burg - Wald , so , wie dem
Hospital und Pfarrer daselbst im Lön - Wald , nebst dem frcyen
Wcin - Schanck durch das ganze Jahr hindurch zustehen ; wie inglei¬
chen z . ) dem Teutschen Orden die Bußwürdige und Frevler im Be -
zirck des Teutschen Hauses und Hospitals zu Marburg von des Or¬
dens Obrigkeit und Gerichts ^Zwangs wegen zu Pflichten und Hassten
anzuhalten , auch zu büßen und zu straffen , ohnverwehret bleiben ;
eben wohl 4 - ) die von der Lommenäe zum Unterhalt der Universi¬
tät Marburg aljahrlich zu entrichtende 60 . Gulden , nebst denen an statt
der vielen Priester bißher unterhaltenen acht 8cssen6iatm und denen

20 . Gulden , so das Ordens - Haus Gchrssenberg in den Gießer
Almosen - Tasten entrichten müssen , sämtlich hinweg fallen : nicht
weniger 5 . ) einem Land - Commenthur der Balley Hessen und Com -
menthur zu Marburg seine Gerechtigkeiten und Lehnschaften der
Pfarren zu Marburg , Velsperg , Lirchyaln , walchern ,
Reichenbach eco . mit ihren zugehörigen Gütern ewiglich verblei¬
ben , und ihme der Religion und anderer Sachen halben damit nach
Kayserl . Mastst . Verordnung des Interims , gemeiner Rechte , und
des Ordens Freyheit zu thun ohnbenommen seyn ; Derselbe ferner
6 . ) bey dem Herkommen des Pfandens um alle Gefälle , Zinse
und auch bckante Schulden , der Hütung und Weide , wie auch der

F f Ma -

§ ) Ab welchen in dem verbindlichsten

und noch jezo in vrilibu8 von der Ge¬

genseite anerkanten Vertrag ^ Eo

und der Vergleichung ^ / r .

2 ^ / . dem Fürstlichen Hause ^ Hessen

zugestandenen , nunmehro aber der jen¬

seitigen kurzen Hofnung nach gänzlich

entzogenen hohen Gerechtsamen , der

Schluß auf die übrige zudringliche An¬

maßungen leichklich zu machen . In

der ersteren Notul 6 . Z . 8opr . a . 1548 -

wäre deshalben folgendes enthalten :

" Daß S - F . G . hinfüro ewiglich für

" sich und ihrer F . G - Nachkommen ,

" Erben und Erbnehmen mit der Bal -

" ley und Haus Marburg nichts zu

" thun haben , sondern dieselbige , dar -

" zu auch des Ordens Personen arme

" Leut und Unterthanen , auch andere

" zugehörige -Hauser , -Hof und Gü¬

ter , bey ihrer hohen und niederen

" Obrigkeiten , Txomprionen , Frey -

" heiten , Rechten und Gerechtigkeiten

" aller Dingen ruhig und unangefoch¬

ten bleiben lassen sotten . Ob auch der

" Herr Landgraf solich zugegen ei -

" nig Vertrage , Brief oder anders

" beyHänden , oder hinfüro befun¬

den würden ; die sollen hienüc

" genzlich ufgehaben tod und ab

" seyn . " cer . Welches , wie es mit

dem , was Treu und Glauben , Pflicht

und Gerechtigkeit sonst mit sich brin¬

gen , zu vergleichen , dem ohnpartheyi -

schen Ermessen eines gerechten Rich¬

ters billig anheim gestellet bleibet .

H In
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Mästung im Lön - Wald gelassen ; die Glanz - Steine zwischen der
Grafschaft Wetter und des Ordens Gericht und Marckung Goßfelden
erncurct und mit des deutschen Ordens - (Lreuz bezeichnet werden ,
auch fürohin jeder Theil nach derfclbcn Messung bey seinein Gerichts -
Zwang , Obrigkeiten , Frohn und Diensten u . sw . verbleiben ; hier -
nechst 7 . ) dem Teutschen Orden die Verkauffung feines Getreides
und anderes wann , wohin und wem er wolle ; wie nicht minder
8 > ) dem Land - Commenthur der Balley Hessen in des Ordens eige¬
nen Waldungen , Hölzern und Büschen , als dem Gcrzhauser , Mcrz -
hauscr oder Münch - Wald , dem Seelheimer und Stt - lffeuberger -
wa ! d rc. Rehe , Saue , Füchse und Haufen ohne jeulands Hinder-
uiß zu jagen , c ) zugeftanden fcyn ; so fort 9 . ) alles was in denen
Ordens - Gütern , Zinsen oder fousten zuvor verändert worden , hin¬
wiederum aufgehoben ; und schließlich io . ) die vorhin angeführte
Schadens - Erssezung mit baarer Erlegung fünf und fünzig tau¬
send Gulden an guter und grober Münz , vorbehaltlich desjenigen ,
was der Orden an die übrige Schmalkaldische Bundes - Verwanten
zu fordern habe , bewürcket werden folte .

§ . XXVI .

e ) In der zudringlichen Vertrags - No¬

tul hatte der Teutsch - Meister eine

gänzliche Begebung der hohen und nie¬

deren Jagd in des Ordens eigenen

Waldungen , so in dem Fürsten thum

gelegen , anverlangt , weswegen dem¬

selben in einem den 20 . kebr . dieses

Jahrs in Kayserl . Lulkoöien drittem

Fürstlichen Schreiben folgendes zuGe -

müthe geführet wurde : " Wir befin -

" den auch ein Articul , dorinn steht ,

" daß die Teutschen Herrn hohes und

" niederes Wildprek roch und

" schwarz in iren eigenen Hetzern zu

" jagen solten Macht haben : Wißen

" solches nit zu bewilligen . Dann wir

" kennen Uns nit erinderen , noch bey

" alten Jegern und Leuten ye erfahren

" mügen , daß es für Uns bey unseren

" Voreltern , den Fürsten zu Hetzen ,

" oder yemals die Teutschen Herrn im

" Brauch gehabt haben roch und

" schwarz Wildpreth zu jagen . So

" feint Wir nhue bald in die fünf und

" vierzig Jahr alt , Habens aber selbst

" auch nit gesehen , und würde nach

" der Hand bey denen nachkommenden

" Fürsten zu Hetzen und dem Teutschen

" Hauß allerlei ) Zancks und Widerwil¬

len geperen , wie E . L . zu bedencken . "

Welchen Worten eines wahrhaften

und der ganzen Welt davor bekanten

großen Fürstens ohnstreitig mehr Glau¬

ben beyzumessen , als demjenigen , so

man diesem zu wider aus einem indem

gegenseitigen / / / 7 ?.

angeführten Teutschmeisterischen

Schreiben beygebracht , sich aber nicht

erinnert , daß bey so weit gekommener

Sache und sonderlich denen von sämt¬

lichen Paßauischen Friedens - Stiftern

so wohl , als nachmals dem gesamten

Reich mißbilligten ohngebührlichenZu -

nöthigungen , dem Angeben vieles ent¬

gegen gesezet werden könne .

F ) Auch wird in diesem vermeintlichen

Vertrag einer güldenen Cron ge¬

dacht , die der Teutsch - Meister zuruck

verlanget und auf 12000 . Gulden ge -

schazet : Wovon in dem eben ange¬

führten Fürstlichen Schreiben cl . 20 .

kebr . 3 . 1549 . nachfolgendes zu be¬

finden : " Und ist E . Ld . Zweifels one

" albereit genugsam berichtet , daß Wir

" von solcherCronen ganz kein Wlßcns

" haben , welches wir mir Grund

" und Wahrheit sagen : Im Fall

" aber , da Wir gleich über kurz oder



YZ ) o ( AK Ii ;

§ . XXVI .

Der ^ äminiilrator und Teutsch - Meister drunge nunmehro mit Welcher bald
nicht geringerer Ungedult auf die genaueste Befolgung des erzwun - hernach in dem
genen Vertrags , und hatte , als vorermclte Summ Geldes von dem Paffauer Ver -
Statthalter und Ratben fo balden nicht aufzubringen gewesen , noch trag hmwiede -
deren Verzinsung und Versicherung auf das Land angenommen wer- rumoret und
den wollen , bereits am 15 . ^ x>r . 1551 - bey dem Kayserlichen Cam - aufgeyoveiuvor-
mer - Gericht wider den noch immerfort Luttoäirten Herrn Laudgra - ^ ^ ' '
fen , dessen Statthalter und Räthe zu Cassel ein Aayferliches Mr » -
c/nt , worinnen ihnen die Zahlung derer fünf und fünfzig tausend Gul¬
den und genaueste Erfüllung des übrigen Innhalts des Vertrags
innerhalb 14 . Tagen bey einer Pön von 50 . Marek löthigen Goldes
auferleget wurde , ausgebracht , a- ) und solches mehrermeltem Herrn
Landgrafen in Kayserl . OMloäien iulinuiren lasten ; als die beyde
Churflirften von Sachsen und Brandenburg , in guter Erinnerung
ihrer gegen den bedrängten Fürsten wegen des freyen Abzugs von
Halle eingegangenen thcuren Verpflichtung , desselben Befreyung
sich möglichst angelegen feyn liessen , in solcher Absicht auch , nach so
vielfältig bey dem Kayserl . Hof von der Fürstlichen Gemahlin und
Ihren Prinzen , wie inglcichen von Ihnen selbst und vielen anderen
deshalbcn befchehenen vergeblichen Vorstellungen und beweglichen
Vorbitten , ö ) in Gefolg des inzwischen nebst anderen Ständen des

Ff 2 Reichs
" lang erforschen mögten , wo solche
" Cronen hinkommen , oder Wer
" die empfangen , wollen Wir , so
" sie noch bey denen fürhanden , E .
" L . unverzüglich zu Händen antwor -
" ten laßen . Were sie dann gebrochen
" oder in andere Hende kommen , oder
" wie sich das vielleicht erfände , wollen
" Wir daran feyn , daß sie E . L . bezahlt
" understattet werde , und sint desgenz -
" lichenVerhoffens , E . L - werde Uns
" nir weiter dringen . " cer . Worin -
nen nun die Veranlassung zu suchen ,
warum nachmalen in dem Carlstädter
Vertrag ( tz . XXX . ) davon noch et¬
was versehen worden , ohnerachtet von
Ordens Seiten einiger Beweißthum
oder nur wahrscheinliche Anzeige noch
nicht beygebracht werden können , daß
die anbegerte Crone um selbige Zeit
in dem Teutschen Haus oder Kirche
zu Marburg vorhanden gewesen und
bey jenem Vorfall verlohren gegangen
seye .

§ . XXVI .
> " So gepieten wir euch sampt
" und sonder von Rom . Kayserl . Macht,
" bei Vermeidung einer Peen fünfzig
" Marek loethigs Golds hiemit ernst -
" lich und wollen , daß Ir in vierzehn
" Tagen den nechsten nach Ueberant -
" wortung und Verkündigung dies
" Briefs Jme Clegern die noch aus -
" ständige Bezahlung nachmals mit
" Widderlegung Verwegen erlittener
" Lösten , Scheden und Intereßedem
" Vertrag gemäs wirglich thut und
" verschaffet ; und sonst dem übrigen
" Innhalt deselbigen treulich und
" gehorsamlich nachkommet , auch
" hierein nit ungehorsam seit oder dem
" anders thut , als lieb euch sey nechst
" bestimpte Peen zu vermeiden . "

> / o -h . 8l .LiO ^ vs w / / / es / / .mv ^ xv8 /V/ / . ^1. 2V0 .
ULVuuevs V// / . / / .

c ) Viel .
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Reichs mit dem König in Franckmch m . errichteten ge¬
nauen Bündnisses , zu den Waffen griffen c ) und es dahin brachten ,
daß bcy der zu Linz am 27 . /^ pr . 1552 . zwischen dem Röm . König
r - Lirvi ^ ^ ^ vo I . und dem Churfürsten zu wachsen an -
gcfteliten Unterhandlung wegen verlangter Beftcyung des Landgra -
ftns und Abthuung desselben großen Beschwerungen , Rah¬
mens Kayscrl . Majeft . bereits Versicherung gegeben ; ^ ) nachmals
auch bcy der vermög eines KeceFes ä . / . M ,» weiters nach Passaw
verlegten gütlichen 'Handlung , von dem Churfürsten zu Sachsen
mit dem Röm . König und andern daselbst vcrsammlcten Standen
nachfolgende Vergleichung unterm 14 . wn . und 16 . IM . ä . -a . getrof¬
fen worden : " Daß der deutsches Vrdens , auch
" Herr Henrich der jüngere , Herzog zu Braunschwelg , und
" andere , fo den Herrn Landgrafen des vergangenen Schmalkaldi -
" sehen Kriegs halben in Anspruch genommen , oder noch zu haben
" vermeinen , damit auch biß zur Erledigung der obgemelten gemei -
" nen Beschwerungen still sichen : auch die angezogene neuere

so in des Herrn Landgrafen E . am Aay -
" serlichen Lämmer - Gericht oder E sonst wider G . F . Gn .
" fürgenommen seyn mögten , samt Dcroselben LxLexcionen durch

t ) Viä . 8rriv ^ v8 / e reÜAo -rü L/
7-ech . / , XX / / / . / >. ^ - 0 . ^7 . L/ / >-
XX/ / < /) . ^7 . -ruv ^ ^ vs / / ist . / / i

Ti /-. X. / . LLrc ^ 8iv8 i«
-ne ??roriü / . r />. XX/ / 7?. / o / . (Ä .

801 .0 v . « 4 / / r/ räio Hc / o-

reii / ^ o . Loris . uo ^ rrLOLk / / , / . / / .

/ . . / / cvr/?. / . / / o ^ . 60 LO .VL 1'
Reichs - -Handlungen / . ^
Reichs - Händel / .

st ) / / »-/ . " Erstlich des Landgrafen Er -
" ledigung halben , haben die König ! .
" Majest . laßen anzeigen : Wiewohl die
" beede Churfürsten , Sachsen und
" und Brandenburg sich hiebevor zue
" mehrerer Versicherung über die vori -
" ge vfgerichtete Lapirulkirion erbotten ,
" auch des Landgraven eigene Hand -
" schrist den 27 . kebr . nechsiverschie -
" nen an die Kayserl . Majest . ußgan -
" gen bey der Hand ist , darmitten er
" sich erbeut , neben andern Versiche -
" rungen auch ein ansehnlich )L >umma
" Gelds zuerlegen , darzu Geysel und
" VesiuNgen zü geben , und zu Ihrer
" Majest . Händen zu stellen , so will

' doch die König . Majest . an statt und
' im Nahmen der Kayserl . Majest .
' dieselbigen freywillig ansehnliche Er -
' pietten gnedig fallen laßen und gegen
' denen beiden Churfürsten Sachsen
' und Brandenburg zugesagtt und be -
' willigt haben , wann Er der Churfürst
' zueSachsen und seine Mit - Verwand -
' ten von ihrer fürgenommenen Kriegs -
' Uebung abstehen und das versamm -
' let Kriegs - Volck Urlauben , zutren -
' nen und lauffen laßen , das darauf
' als palt inn vierzehn Tagen den
' nechsten darnach folgend , der Land -
' grave von der Kayserl . Majest . ledig
' gelaßen und in die Stadt Cöln am
' Rhein geantwort und uffreyen Fues
' gestellt werden soll . Der Beschwe -
' rung und Scheden halben , st> der
' Landgrave oder seine Söhne an -
' ziehen , sollen dieselben uf den
künftigen vorstehenden gütlichen

' Tage vor der Bönigl . Majest .
' auch den Chur - und Fürsten , so
dahin ankommen werden , an -
brachc und zue gebürlicher Ver¬
gleichung gegriffen werden . " oer .

e ) Der
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die Eyur - und Fürsten , so zur Erledigung der gemeinen
Beschwerden verordnet , auf nechftm Reichs - Tag gebührlich er¬
sehen , und Seine Fürst ! . Gnad darinn nothdürsttglich ge¬
hört , und darüber was Recht und billig erkant , zu dem Ende
diese Sachen am Rayserl . (Lammer - Gericht ^ er/ oc / rt und wie¬
derum m den Stand , darinn sie vor der gewesen ,
gesezt und von neuem gehandelt werden selten , e ) "Welchem

Gg zu
e ) Der Chur - Sächsische Antrag

/M . bey der paßauer Vergleichs -
Handlung bestünde bey diesem kuE
in folgendem . " Desgleichen daß der
" Teucsch - Meister , Item Herzog Hen -
" rich von Braunschweig und andere ,
" so den Landgrafen des vergange -
" nen Briegs halben in Anspruch
" genommen oder noch zu haben ver -
" meinen , damit auch biß zu iztgemel-
" ter Erledigung der angezogenen Be¬
schwerungen still stehen , und alle
" Sachen in den Stand gesczet , wie
" sie vor G . F . Gn . gewe -
" scn . " Hierauf ertheilten die übrige
Chur - und Fürsten und deren Gesand¬
te nachfolgenden Tags / / . die
Erklärung : " Die lezt bey diesem Ar -
" ticul ^ cicliricm würd auch dafür ge¬
schälten , das sie bleiben mögen , außer -

" halb der Wörter und lezten Anhangs :
" llnd alle in den Stand gesezc , wie
" die für S . F . G Lr// oAen gewe -
" sen , welche zu underlaßen . " Deme
ohngeachter wurde bey der Verglei¬
chung folgendes beliebet :
" Als ' zu End dieses Articuls der pro -
" ceß halben gegen den Landgrafen
" geübt , vermeldet wird , daß alle Sa -
" chen in den Stand zu sezen , wie die
" für des Landgrafen Cullocllen gewe¬
sen , ist lezlich verglichen , daß solches
" auf die newe Sachen , die am
" Rayserl . Cammer - Gericht und
" sonst in wahrender tch/? o ^r ange -
" fangen , allein zu verstehen sey . "
Diesemnach der Articul in dem Ver¬
trag c/. M c/ . also abgefastet ,
so dann auch in der zwischen dem Nöm .
König und Chur - Sachsen errichteten
besonderen Vergleichung verfehen :
" Daß die Hessische Sachen am

" Nayserl . Cammer - Gericht reuocr -
" rec und wiederumb in den Stand ,
" darinnen sie vor der Q/sio r̂en ge -
" wesen , von neuen » gehandelt ,
" auch von Sachsen das Wort Lv -
" ce/iüvM , in diesen kunöken ange -
" hengt , angefochten , ist doch leztlichen
" von der Königs Mas bewilligt , sol -
" ches inüeriret werden soll . " Wie die¬
ses alles derhiebey gehen¬
de LxcraÄ ermelter Vergleichs -Hand¬
lung umständlicher besaget : Hierab
dann zugleich die Erläuterung des / .

^ i ' LLX' SLci -ioms r ^ LSLViM -
8i8 herzunehmen . Es bestünde aber der
Anlaß zu dieser Verordnung vornehm¬
lich darinnen , weil die Fürstlich - Hes¬
sische Beschwerden mit denen gemei¬
nen Beschwerden ohnzerrrennllch ver¬
einbaret waren und jener Erörterung
davon abhingc ; daher das Fürstl . Haus
Hessen vormalen und noch im Jahr
1582 . bey dem Kayserl . Cammer - Ge¬
richt mit allem Grund Rechtens be¬
hauptet : " Daß , weil dieser Sache

" Beschwerungen von wegen des
" Schmalkaldischen Kriegs , ursprüng¬
lich gemeinen Reichs - Sachen gleich
" und anhängig -, und darum auch al -
" lein vor die Stände des Reichs von
" Anfang gehörig gewesen , in denen
" Reichs - Versammlungen jederzeit er¬
lernt und gehalten worden , solches
" zur Lutpenüou und IrguZlarion
" Ursach gegeben , und daß , Falls der
" Teutsch - Meister von den Schmalkal -
" dischen Kriegs - Unruhen her cine Ver -
" gütmiD zu suchen gehabt , solche an -
" derwarcs zu suchen gewesen seye . "
Von denen gemeinen Beschwerden
S . Li-Livädrvüi ü .

/ ) Die
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Au Folge dem hierauf am 2 . /Vu§ . völlig abgeschlossenen Passauer
Vertrag § . V . gleich zu Anfang diese gerechteste Verordnung cin -
verleibct , / ) und damit der auf List und GewaU allein gcbauete Vu -
deuardische Vertrag , als oyngültlg erkläret , folglich die von
dem Teutsch - Meister angewendcte vicljahrige Bemühung in Absicht
aufdie ohngebnhrliche Besreyung derer Teutsch - Ordens - Lommenäcu
und ihrer Zugchörungen von der Fürstlich - Hessischen Landes - Obrig »
keit , auf einmal hinwiederum zernichtet , die Sache sechsten aber ih¬
rer besonderen Eigenschaft wegen von aller Erkamnisi derer Reichs -
Gerichter gänzlich ausgcschieden , und dagegen denen Paffamschen
Friedens - Stlftern zu gebührlicher Erörterung Z ) und Abtyuung

derer

/ ) Die Worte des paßauer Vertrags

/ . k / - f - sind aus der vorhergehen¬

den besonderen Vergleichung genom¬

men und damit gleichlautend : " Aber

" alle andere ? urVen und Articul , von

" gemelten Churfürsten zu Sachsen

" und Milhelm Landgrafen zuHeft

" sen wegen angezogen und fürkom -

" men , biß zu Erledigung der an -

" dern übergebenen gemeinen Be -

" fchwerungen eingestellt und verscho -

" ben werden . Desgleichen der

Teursch - C >rdens auch

" Herzog Henrich von Braunschweig

" und andere , so den Landgrafen des

" vergangenen Gchmalkaldifchen

" Rriegs halben in Anspruch ge -

" nonnnen , oder noch zu haben

" vermeinen , damit auch biß zu Er¬

ledigung der obvermeldten Befchwe -

" rungen still stehen ; auch die ange -

" zogene KL . neue so

" in des Landgrafen wahrender 6 » -

am Bayserlichen Cammer -

" Gericht oder sonst wider ihn für -

" genommen feyn mögcen . " cer . Die

berante Lazenelnbogifche Sache ,

worinnen ein Kayserl . Urtheil ergan¬

gen wäre , befände sich in gleichen Um¬

standen ; daher alschon bey der vorhin

angeführten Handlung zu Linz des¬

halben noch insbesondere versehen wur¬

de : " Aber die TxeLucion der gespro -

" chenen Urthell in der Cazenelnbogi -

" scken Sachen betreffende , will Jhro

" König ! . Maj . im Nahmen und an

" statt der Mm . Kayserl . Maj - gne -

" diglich bewilligen , daß dieselbe Lxe -

" Lurlon inngestelt werde , biß das

" nach des Landgraven Erledigung

" göttliche Handlung zwischen S . F .

" G . und denii Naßauischen fürgenom -

" men und gepflogen würdt , und uf

" den Fall , daß solche Göttlichkeit ent -

" stunde , das alsdann durch die Chur -

" fürsten bey Rhein , so viel derselben

" Sachen unverwand seien , selbst oder

" ihre darzu verordnete Rache und

" dann durch noch vier oder sechs un -

" partheiische Fürsten des Reichs in ei -

" genen Personen oder durch ibre dar -

" zu verordnete Rache die Widder be -

" rürte gesprochene Urrheill und vorha -

" bende LxeLurion angezogene 6ra -

" usmin3 gebührlich ersehen , und dar¬

über rechtlich erkent werde . " cer .

Coris . Der pastauifche Vertrag / . / .

^ 66 . Lvcrox der Danauwertlschen

beständigen Z ' . / .
coirnrLiv8 r » ^ />. / . / rE -
sA . ru / r / r . / /

) Unter andern wurde diese Sache vor

so wichtig erkläret , daß solche nicht

anderst , dann plenaria caulläe LOAni -

rione verhandelt , und als dann erst

was recht und billig , von denen past

sauifchen Friedens - Stiftern darin »

erkant werden solle . Viel .

. kLLSLv . / / . r ^ / . " Auch die angezo -

" gene KL . neue so in

" des Landgrafen wahrender Lulkottis

" am Baystrlichem Cammer - Ge -

" richr oder sonst wider Ihn fürge -
" nom -
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derer ^ ürstl . Hesirschett Beschwerden überlassen ; damit dann
auch die Maaß ^ Regul , wornach diese erst neuerlich entstandene
Irrung mit dein Tauschen Ritter - Orden zu entscheiden seye , zu¬
gleich an die Hand gegeben , und solches alles nachmals durch öftere
Reichs - Schlüsse also beftattiget worden . ( § . xxvil . )

§ . XXVII .
Deme allem ohngeachtet hatte der Teutscb - Meister nach der Er - Eben wohl wird

ledigung Landgrafens am Kayscrlichen Cam - die Verordnung
mer - Gericht die Sache von neuem zu betreiben angefangen ; weshal - Passcru er¬
ben nicht nur ein Kayserliches am 22 . Xov . Vertrags von
I55Z . an Daselbe crgienge , n ) sondern auch im Jahr 1555 . zu Aug -
spurg auf bcyderseitiges Vorbringen von gesamteur Reich , dasjenige , iM bestattiget
so man bey der Paßawischen Vergleichs - Handlung dem Fürstlichen unddenenCam -
Haus Hessen zum Besten gegen den Tauschen Ritter - Orden und mer - Gericht ! ,-
seine übrige Widersacher beschlossen und eingegangen , in einem dar - chen Erkannns-
über besonders abgefaßtcn Oecr -c-r beftattiget , dessen weitere lenin dieier Sa -
Befolgung aber auf den nachftkünftigcn Reichs - Tag verschoben wur - ^ Einhalt ge¬
be : " Dieweil dein Paßawischen Vertrag , wie folgt , einvcrlcibt ,
" daß auch die ungezogene » eure , so m des Landgra -
" fen werender LiKock amRayserl . Lämmer - Gericht oder sonst
" wider S - F G . vorgenommen seyn mogten , samt derselben

Gg2 " Lx -

" nommen seyn mögten , samt dersel-
" ben Lxceprionen durch die Chur -
" und Fürsten , so dieser Sachen Un -
" rerhändler gewesen , auf nächstem
" Reichs - Tag gebührlich ersehen , und
" gedachter Landgraf darinn norh -
" dürfciglich gehört , auch darüber
" was billig und Recht erkant , und
" mittler Zeit am Kayserlichem Camer -
" Gericht still gestanden werden soll . "
Worab zugleich zu ersehen , wie wohl-
bedachtlich diese an sich höchst wichti¬
ge Sache von aller HE /E -ischen
Erkancniß ausgeschieden seye . Ge¬
stalten solches die Fürstlich - Hessische
Abgeordnete bey der Vergleichs -
Handlung zu Carlstadt , rette / Vo -

^ wohl angemerckt ,
und , wie das Fürstliche Haus Hes¬
sen daraus nicht zu weichen gesin-
net seye , äeelgriret haben .

^ 6 § . XXVIl .
HS . dieses Rayserl .

«so . A " Die -
" weil nun die 6irLVEi >r.-r durch gemel -
" ten Landgrafen angezogen , so in sei-
" ner wehrenden Q /Fo ^ en bey euch
" an unßerm Rayserlichen Cammer -
" Gericht oder sonst wider ihn für-
" genommen , biß uf nechsikünftigen
" Reichs - Tag verschoben , und mittler
" Zeit durch euch damit still gestanden
" werden soll . So ist demnach Unßer
" gnediges Begehren an euch , Ihr
" wollet in diesem Fall solchs gebürlichs
" Einsehens thun , und fürnehmen , da -
" inir vorberührrer Landgraf hier -
" inn wider die Billigkeit nicht be¬
schweret werde . So wollen Wir
" uf künfftigen unßern Reichs - Tag ,
" mit Verleyhung göttlicher Gnaden
" solche rechtmeßige , billige , erbareund
" leidliche Wege in solcher und ande -
" re Sachen fürnehmen , deren sich
" pillig niemand zu beschweren haben
" soll . "

- ) S -
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" Lxceptioncn durch die Cbur - und Fürsten , so dieser Sachen Unter -
" Händler gewesen , ufnechftcm Reichs - Tag gebührlich ersehen , und ge -
" dachter Landgraf darinn nothdürftiglich gehört , auch darüber , was
" Recht und pillig crkant , und mittler Zeit am Kayserl . Cammcr -
" Gericht still gestanden werden solle ; daß demnach Dieselbe uf nechst -
" künfftigen Reichs - Tag , so von der Königs Maj . vcrmög alhie uf-
" gerichtcn Reichs ^ Abschieds benennt und angcstclt , fürgcnommen ,
" und von hochgedachtcmLandgrafen oder S . F . G . Gcsandcn oder Be -
" fehlhabcr daselbst als dann , m was Sachen SF - G sich
" Et und beschwert zu seyn erachten , Dero Ursachen fnrgcbracht
" und angehört , auch vermög obbemclts Pasiauischen Vertrags
" alles Jnnhalts darauf proceäirt und gehandelt werden soll ; und
" damit also diese Sachen zusamt fernern Einstellung der / > oce// en
" am Aayserl . Cammer - Gericht , von gegenwärtigen biß uf be -
" stimmten ncchftkünfftigen Reichs - Tag proroMt , erstreckt , und hier¬
durch dem Pajsamschen Vertrag nichts benommen seyn . " ü )
Dergleichen nachmals auf dem Reichs - Tag zu Re -
genspurg im Jahr 1557 - als bey der am 15 . lau . 1556 . zwischen
dem Fürstl . Hessischen Canzler Henrich Lersncrn und dem Land -
Commcnthur der Balley Elsaß zu Franckfurt angcftelten Unterre¬
dung nichts zum Schluß gekominen , eben wohl ergienge . c ) Nach¬
dem hierauf eine im Jahr 1558 . zu Friedberg unter der Vermitt¬
lung Graf Wilhelms zu Üaffaw und Graf Philippsen zu
Solms veraulaßte gütliche Handlung sich fruchtlos zerschlagen ; ^ )

so

/ - ) S . dieses Oominal - Decret unter

denen Beylagen ^ Mm .

c ) Dasselbe ist unter denen Beylagen

Mm . anzutreffen .

Die Ursach giebt das Fürstliche

Schreiben vom 16 . Oecemb .

1558 - so statt der Erklärung an die

Mittler abgegangen , nachfolgender

maßen zu erkennen : " Wir hetten Uns

" ufberürtem Abschiedt gegen euch vor -

" lengst erclehrt , da Wir aus Relation

" Vnßerer Rethe , so den gehaltenen

" Tagk zu Friedbergk von Vnßertwe -

" gen besucht , nicht befunden , das sie

" sich albereit uf gethanen ewren Vor -

" schlag genugsam und mit austrügli -

" chen Wortten gegen euch dabin er¬

kläret hetten , das Vns bedencklich ,

" beschwerlich und gar ungelegen wehr ,

" die Sachen zwischen dem Teutsch -

" Meister und Vnß zu zertheilen , der

" Artickel ezliche am Kayserlichem

" Chammer - Gericht in Rechtfertigung

" zu ziehen , und die übrigen in ferner

" gütliche Handelung zu stellen , und

" also von einer Sachen zwo Irrung ,

" die eine gütlich , die ander gerichtlich ,

" zu machen , bey welcher unserer Re -

" the von Vnßert wegen damals ge -

" thanen Erclerung Wier es nochmals

" beruhen laßen . Dann diese der Sa -

" chen Zertheilung nicht allein an sich

" selbst beschwerlich , sondern ist auch

" dem Arrickell , dem paßawischen

" Vertrag dieser Sachen halben

" insonderheit einverleibtt , geradr

" zuwider , von welchen zu weichen

" Uns nicht gepüret , wie auch ob -

" bemelte unsere Rethe sich zu

" Friedrbergk in gütliche Hand¬

lung anderst nicht eingelaßen ha -

" ben , dann mit und

" ausdrücklichen Vorbehalt des

" paßawifchen Vertrags im Fabll

" die Guece endtstünde . " cer .

die Fürstl . Hessen - Casielischer Seitsvor
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so suchte der Deutsche Orden seiner Sache durch eine von Kayscr xnn -
vi ^ ^ Kvo i . am 4 . lul . 1559 . zu Augspurg dem Lanb - Eom -
menthur zu Marburg Johann von Rehen ertheilte Kayserl . Erklä¬
rung : " Was maßen die dem Deutschen Ritter - Orden von denen
" Röm . Kaysern und Königen , als obersten Lehen - Herrn , ertheilte ge -
" nreine Belehnung und Bestattigung auch in Ansehung derer Teutsch -
" Ordens - Häuser zu Marburg , Grifstedt und Gchrffenberg ,
" samt allen ihren Zugehörungen , Rechten und Gerechtigkeiten , eben
" so gut , als wann sie darinnen mit Nahmen bestimmt und benennet
" waren , ihre Kraft und Würckung haben solle " , -? ) zu statten zu kom¬
men ; erhielte auch noch zuvor , daß per O /I ck . 7 . /M . L
n . von dem Fürstlichen Haus Hessen Bericht erfordert , und nach des¬
sen Erstattung eine kaiserliche LoMmWM zur Gute unterm 12 .
ä . L . erkant / ) und dieselbe ä . 28 . vee . zu Marburg zwar eröfnct , je¬
doch biß aufden 6 . iVlaü des folgenden 1560 . Jahres proro ^ irct wur¬
de . Gleichwie man aber hiebey nichts nuzliches ausrtchtete ; L ) von

H h glei-
vor kurzem eclirte Nachricht , von
der Land - Scandschafc des Teuc -
schen Dauses und Land -
Marburg . j /-

e ) Vi6 . O /) . L /- . / / /
wo diese Kayserliche Erklä¬

rung anzutreffen .
/ ) S . die Beylag

" Wir haben Deiner Lieb Gegenbe -
" rieht , so fy wider den Erwürdigen
" Vnßern Fürsten und lieben andech -
" tigen Wolfgangen , ^ äminiliraror
" des Hochmeisterrhums in Preußen ,
" gethan , gnediglich vernommen , vnd
" wiewohl nun die Ursachen , so
" Dein Lieb darin airgczogen , er -
" was staclich und ansehnlich ;
" nichts desto minder , dieweil Wir
" gnediglich gern sehen , was für Ir¬
rungen zwischen den Fürsten des

^ " Reichs vorhanden , daß dieselbe , so
" viel möglich in der Guette hingelegt
" vnd vertragen wurden , darzu Wir
" dann den Deutsch - Meister nitunge -
" neigt finden . Lsr .

Z ) Bei) der zu Friedberg angesiellten
gütlichen Handlung wolle das Fürst¬
liche Haus Hessen sich nicht eher in die
Unterhandlung einlaffen , " als wann
" der Deutsch - Meister gestatten werde ,
" daß der Land - Compthur zu Mar -

" purgk sich gegen Uns und unßerm
" Fürstenthum erzeige und dasjenige
" thue und leiste , immaßen seine Vor¬
jahren , Land - Comptur zu Mar -
" purg sich gegen Uns und unßern
" Voralteren seliger und löblicher Ge -
" dechtnuß erzeigt , gethan und gelci-
" stet haben . " S - das in der vorher¬
gehenden d-low c ) angeführte Hessen -
Caffelische / / .
Worunter nichts mehr , als was die
Vergleichung 154 ; . vorhin mit
sich gebracht ( H . XXII . ) anverlanget
worden . Es geschahen demnach von
der Kayserl . EommMon unter an¬
dern nachfolgende Vorschläge . 1 . )
" Solle der 1549 . ufgerichtete und
" äilpumliche Vertrag gänzlich ufgeho -
" ben seyn . 2 . ) Also sollen auch die da -
" her geforderte 5 5000 . Gulden schwin -
" den und fallen . " Die Hessische Oc -
punrte erklärten sich hieraus : " / . L/
" 2 . ftind »richtig . " Welches die ge¬
genseitige Abgeordnete in ihrer Erklä¬
rung nicht ohndeutlich nachgaben :

" Es seycn Ihnen die arif dem
" 1 . und 2 . Articul vorgeschlagene
" Mittel ganz bedencklich : doch , wo -
" fern die andere kunÄen ohnange -
" fochten blieben , wolten sie deshalb
" mehr uf sich nehmen , dann sie in

" Befehl hätten . " Nachdem aber die
Hand -
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gleichem Erfolg auch die vor der im Jahr 1562 . ä . 22 . Mrm auf dm
Bischof zu Gperer und den A 'larggrafen rrrn ^ i -

zu Baaden anderweit erkanten und biß auf den 20 . MI . und
25 . ^ u§ . 156z . erftreckten Kayserlichen CommiLou zu Spcier ange -
ftellte Handlung gewesen ; h also mogte vorbcmclte Kayserl . Erklä¬
rung dem von gesamtem Reich bereits verworfenen Oudcnardischen
Vertrag keine neue Gültigkeit bcylegen oder die ergangene Oeci -eca
Lomicialia aufhebcn , noch auch denen kundbarltch mittelbaren Lom -
menäen und Gütern in dem Fürftcnthum Hessen von daher die affeLkir -
te Ohmnittelbarkeit zuwendcn . r )

Handlung sich zerschlagen , wurde in
dem am 26 . 8epr . 6 . g . auf den Teutsch -
meisterischen Bericht eingebrachten
Hessischen Gegenbericht angeführet :
" Daß die Handlung uf dem einzigen
" kunN des Land - Commenthurs zu
" Marburg und der Land - Commen -
" thurey ohnziemlich gesuchter Lxem -
" prion sich zerstoßen . " Demselben
auch noch die nachdrückliche Erklärung
beygefüget : " Dann daß ich Ihme
" Teutsch - Meistern sein unbillig Vor¬
haben , dermaßen , als er sucht , ge¬
hauen , und zusehen solle , daß aus
" der Land - Compthurey in meinem
" Fürstenthum eine eigene und beson -
" dere Herrschaft , damit ich gar nichts
" zu thun , noch sie mir mit etwas ver -
" wandt seyn solte , angerichtet würde ,
" das gedenck ich so wenig nachzu-
" laßen , als wenig ich weis , daß
" es Ew . Bayserl . Majestät selbst
" oder sonst einig Chur - und Fürst
" tzes -H . Reichs in seinem Chur -
" oder Fürstenthum nachgebe und
" ich auch weis , daß Sie es an -
" derst halten , und wil ehir dar-
" über leyden , was mir Gott der
" Allmächtige deshalben zuschickt ;
" - im Fall aber der Teutsch - Mei-
" ster abermals uf seinem Vornehmen ,
" als obstehet , verharren und sich da¬
durch die Güte wiederum zerschlagen
" würde , wiewohl ich dann vor ordent -
" liehen Rechten kein Scheu trüge ; So
" wissen doch Ew . Kayserl . Majestät sich
" allergnedigst zu erinnern , was der
" Irrung halber zwischen dem Teutsch -

§ . XXVIII .

" Meister und Mir in dem zu Passau
" anno fünfzig zwey ufgerichten Ver -
" trag durch Ew . Kayserl . Majestät ,
" Churfürsten , Fürsten und Stände des
" Reichs sonderlichen verordnet und
" ckchoniret ist , davon gebäret mir
" nicht abzuweichen ; bin auch zu Ew .
" Kayserl . Majestät der tröstlichen Hof-
" nung , Ew . Kayserl . Majestät werden
" mich allergnädigstdabeybleiben lassen
" und vermög desselben Passauischen
Vertrags dabey handhaben . " cer . S -
dieses Schreiben unter denen Hessen -
Cassetischen Beylagen
In diese Kayserliche Commiüion

willigte das Fürstliche Haus Hessen
abermalen nicht anderst , dann mit
kroreliariori und formalem Vorbe¬
halt seiner aus dem passauer Ver¬
trag wohlerlangter Rechte . Die güt¬
liche Iraökaren sechsten wurden lang¬
sam fortgesezet und endlich durch den
Todt des Teutsch - Meisters , Wolf¬
gang Schuzbar genant Milchling , un¬
terbrochen . Von seinem Nachfolger
geschahen neue Anregungen , worauf
man eine Zusammenkunft auf den 6 .
lui . i ; 66 . vorschlug , so aber unter¬
blieben seyn mag .

r ) Dergleichen Erklärungen vermögen ih¬
rer Beschaffenheit nach ein mehreres
nicht , dann die gemeine dem Teut -
schen hohen Ritter - Orden ertheilte
Freyheits - und Lehen - Briefe rechtlich
mit sich bringen ; welches man an sei¬
nem Ort weiter auszuführen ohnver -
gessen seyn wird .

§ . XXVIII .
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§ . XXVIII .

Bey aN solchen von dem Teutsch - Meister gegen seines geistli - So ist auch das
chen Ritter - Ordens große Wohlthüter , die Herrn Landgrafen zu Fürstliche Haus
Hessen , auf das höchste getriebenen Zudringlichkeiten , wäre dieses Hessen während
Fürstliche Haus aus dem uralten Besiz der angefochtenen hohen obrig - dieser gegensei -
Zeitlichen Gerechtsamen so wenig verdrungen worden , daß vielmehr tigen Zudring -
der Land - Eommenthur zu Marburg Johann von Rehen nebst Mitten m dem
seinen Nachfolgern dem im Jahr 1545 . errichteten Vertrag ( § . XXII ) 7 ^
sich noch immer gemäß verhalten müssen ; a ) immaßen es nicht al - ^ n ^ Landes !
lein bey der in denen Teutsch - Ordens - Kirchen und bey welchen dem Fürstlichen Ge -
Orden das Iris pntnonams zukommt , vorher beschehenen rechtsamen ver-
das ohnveranderliche Verbleiben gehabt , sondern auch der Hessischen blieben .
Rirchen - Ordnung nachgelebet , - ) und dein Färsilichen
Die LoZnicion in geistlichen und Ehe - Sachen zugestanden worden e ) wie
ingleichen dem Hessischen Hof - Gericht die alt hergebrachteGericht -
barkeit über den Land - Commenthur und andere Ordens - Brüder M
xerlonalidus realibus verblieben : ck ) So hat auch der Land - Com -Hh 2 men -

^ 6 § . XXVIII .
a ) Wie dann auch dieser Land - Com -

menthur die regirende Herrn Landgra¬

fen seine gnädige Landes - Fürsten

jederzeit genennet und davor gebühr¬

lich Verehrer hat ; wovon die unter de¬

nen mehr ermelten Fürstlich - Hessen -

Casselischen Beylagen Fr - V « ?/ , . ^ 0 .

-52 . befindliche Schreiben 6 . g .

1 ; ; ; . einige Beyspiele abgeben , r - r .-

" Ufs underthenigst bittende E . F . G -

" wolle als der Lands - Fürst und

" Herr mich und mein Orden bey gleich

" und Recht handhaben . Jt . Mit an -

" gehefter Bith , das Ew . F . G . , als

" mein gnedigerLanrs - Fürst , auch

" Schuz - und Schirm - Herr mich

" vor solchen freventlichen und mutwil -

" ligen Handlungen gnediglich verthei -

" digen - - wolle . Jt . Werd ich wie -

" derumb verursacht E . F . G . als mei -

" nen gnedigen Lancs - Fürsten auch

" Schuz - und Schirm - Herrn aber -

" mals unterthaniglich zu ersuchen , eer .

- ) So hat der Land - Commenthur un¬

ter andern bey Ausübung seines Iuris
xarronarus sich darnach lediglich ge¬

achtet ; wie solches mit denen von die¬

ser Zeit her noch in guter Anzahl vor¬handenen kraelemsrions - Schreiben,

wann daran einiger Zweifel wäre ,

leichtlich dargethan werden können .

c ) Man hat dieses von Ordens Seiten

mehrmalen förmlich nachgegeben ; wo¬

hin der Fr - nachgefügte - H -

? r / r <3 eines Temschmeisterischen

Schreibens ri . / . / / F / . zu rech¬

nen . ver - .- " Wasanlangt , daß alle

" geistliche - und Ehe - Sachen in

" des Ordens Dörfern seither geander -

" ter Religion für Ihr Couckckorium

" gehören , wie auch die

" der Rirchen Ihnen gepüren solt :

" geben Wir zu , fo viel Ihnen des H .

" Reichs Religions - Fried gönnt und

" zulest . "

ri ) Hievon einige Exempel beyzubringen ,

so ergiebt der Fr - Vrr » r .

daß der Land - Commenthur Johann

von Rehen auf die bey dem Hof - Ge¬

richt von der Gemeinde Rosenthal wi¬

der ihn übergebene Klage ohne alle

krocsckmiou sich eingelassen habe ;

welches derselbe eben wohl , als V .

1556 . wegen eines Besoldungs - Rück¬

stands daselbsien Klage gegen ihn an¬

gebracht worden , recke Fr -

-5 -5 . zu thun kein Bedencken ge¬

habt ; unter andern auch nach der

Beylag Fr - Vm / r . -5 / . nebst Burgk -
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menthur Johann von Rehen , als er wahrender Gefangenschaft ? » i-
r. ! kki sich erbotten , die schuldige Türcken - und
Land - Steuren dem Teutsch - Meister nicht abfolgen zu lassen , son¬
dern biß zu ausgemachter (Sache bey sich zu behalten , kein Gehör ge¬
funden ; vielmehr dieselbe so gut , als vorher ohne einige Schmahle -
rung erleget ; e ) eben wohl die von denen Standen des Hürstcnthums
von Zeit zu Zeit vmvilligte Tranck - Steuer beydes wegen seiner
Untersassen , als von dem Wein , welcher in der Firmeney zu Mar¬
burg und zu Goßfelden ausgeschcnckt würde , gleich anderen gehorsa¬
men Unterthanen von Adel folgen zu lassen , angelobet , / ) und noch
sonsten denen Fürstlichen Verordnungen sich unterworfen ; § ) beson¬
ders aber , als er nach dem Ableben im Jahr
1567 . zur Erb - Huldigung beschrieben worden , sich aufdcm Schloß
zu Marburg gehorsamlich eingestellt , und nach dem Exempel seiner
Vorfahren , welche dazu nicht weniger , dann andere Landes - Jnn -
gescssene von Adel sich verbunden gehalten , b ) aufbeschehene Verstän¬

digung

hard von Hertingshausen und Job .

Meißenbugk zur Vormundsschaft u -

ber Joh . Hertingshausen nachgelasse¬

ne Kinder von dem Landes - Fürsien

sich bestellen lassen , deshalben Pflich¬

ten abgeleget , und als die Curanäen

zu ihren Jahren gekommen , um deren

Entladung unterthäniglich nachgesu -

chet hat .

<? ) Dieses erweisen die fernere Beylagen

Mm . 7 / . worinnen die

vom Haus Schiffenberg entrichtete

Steuren nahmentlich zu befinden .

Daß auch des Ordens Hof - Leute rc .

anderen Unterthanen in Ansehung

Steuren , Beden und Diensten durch¬

aus gleich gehalten worden , ergeben

die derer Amts - Berichte

/ ) Hievon zeugen die AnlagenMm .

" Als der Würdi -

" ge Unser lieber Getreuer Johann

" von Rehen , Land - Commenthur der

" Balley Hessen , Comthur alhier zu

" Marburg Uns von alle dem Wein ,

" den er auf der Firmeney und zu Goß¬

felden ausgeschcnckt , auch demjeni -

" gen , so im Gericht Selheim ausge -

" fthenckt würdet , die Tranck - Sreu -

" er gleich andern unßern gehorsa -

" men Uirrerrhanen von Adel - fol -

" gen zu laßen , uncerrhenig bewil -

" ligec , und Uns darauf unterthenig

" gebethen , daß wir Ihnen , gleich

" andern unßern Unrerrhanen von

" Adel , versichern wollen , " cer . Der

Verfasser des gegenseitigen 8c : ripri

vermeinet p . 147 . in dieser Fürstlichen

Versicherung viel dienliches gefunden

zu haben . Gleichwie aber selbige sämt¬

lichen von dem Hessischen landsäßigen

Adel und übrigen Standen , besag ih¬

res buchstäblichen Jnnhalts , ertheilet ,

keine andere Versicherung auch von

dem Land - Commenthur verlanget

worden ; so mag solche sener Inrencion

wenig verträglich seyn , auch diese wah¬

re Unterthanen - Pflicht deshalben bey

dem Land - Commentbur so wenig , als

denen übrigen Landsassen aus einem

sonderbaren ? ^ o hergeleitet werden ;

es wäre dann , daß selbst denen Bau¬

ten und geringsten Unterthanen , wel¬

che bey ihren Diensten und Abgaben

in gewißen Vorfällen nicht selten

gleiche Versicherung erhalten , man

daher eine Ohnmittelbarkeir zuge¬

stehen und diese wohl gar darum mit

ihrer Landes - Herrschaft in eine Ver¬

gleichung sezen wolle .

v ) Conf . X / L « 0 / . " Und

" derLand - Commenthur Uns und ge¬

meiner Landschaft wider sein Aydund
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digung , daß Er nicht wegen des Ordens , sondern der Land -
seßerey Gelübde thun solle , denen daselbst zugegen sich befundenen
Fürstlichen Gebrüdern , Landgrafen zu Hessen und der Chur - und
Fürstlich - Sächsischen Erb - Verbrüderten Hausern Abgesandten die
Erb - Huldigung wegen ferner und seiner Ordens - Per¬
sonen und Angehörigen , so in dem Fürstenthum Hessen ge¬
sessen , geleistet , r ) und darauf den gewöhnlichen Schuz - Brief er¬
halten ; ä ) so dann noch in dem folgenden Jahr den brüderlichen
Erb - Verein nebst denen übrigen zu Zicgenhain versannnleten Hes¬
sischen Land - Ständen mit Mund und Siegel vollziehen helfen ; / )
dannenhero das kraeäicat des Lieben Getreuen , gleich seinen nächsten
Vorfahren , von denen rcgircnden Landes - Fürsten mit allem Recht
erhalten . Auf gleiche Weise hat das Haus und Closter Gchif -
fenberg , welches in eine besondere Commenäe wäre verwandelt , auch
nachmals die Priester darinnen abgeschaffet worden , n ) mit und ne -

I i benst
" und Pflicht entzogen solt werden . "
Le § . XXII . 7 ) rÄ . " 3d I . Heßen be -
" williget , verstehet aber allein die
" Pflicht , so die Ordens - Personen
" und ihre Unterchanen unter dieser
" -Handlung gethan . "

r ) S - das Huldigungs - TVo / ow //
/VrM . Fo . " Daraus

" gelobe ich Johann von Rehen Comp -
" rur der Valley Heßen von wegen
" meiner und meiner Ordens - per -
" sonen , so in dem Ober - Fürsten -
" thum gesessen , solchs alles , wie ob -
" steht , trewlich vest und unverbrüch -
" lieh zu leisten urrd zu halten , wie
" solchs einem trewen Landsassen
" gebüerdt .
Dieser Schuz - Brief ist in dem nur

angeführten Huldigungs - 7Vo ? ow //
zu befinden .

/ ) Lonf. im Reichs71

7« ) Der anderseitige Schrift - Verfasser
har diesem zu wider ein ohnvollstandig
edirtes Fürstliches Schreiben , so im
Jahr 1542 . an den damaligen Land -
Commemhur Wolfgang Schuzbar ge¬
nant Milchling ergangen , Xw / r .

beybringen wollen. Es bestätti-
get aber sothanes Verweis - Schrei¬
ben in Vergleichung mit dem widrichen
Betragen jenes Land - Commenthurs

( tz . XXI . Lr XXII . ) die dieseitige lu-

renrion am allermehresten : vrr /' .' " Ed -
" ler , der Du Uns billig lieber Ge -
" treuer seyn solst . Wir haben dein
" Uns gethanes Schreiben empfangen
" und Jnnhalts vernommen , Helten
" Uns deßelben Schreiben zu dir nit
" versehen . Wir haben auch in dei-
" nem Schreiben einen Zettel , welcher
" nit in deine an Uns gerhane Schrift,
" sondern in ein Schrift an Teutsch -
" Meister gehört hat , funden , densel-
" ben haben Wir verlesen und befln -
" den daraus deine gute Neigung,
" die Du zu Uns und dem Fursten -
" thum Heßen tregest , deßcn wir
" Uns zu Dir , als unßern angebor-
" nen Unterchanen gleichwohl gar
" nit , sondern eines beßern vermur-
" tec Herren . "

-r ) Lont . 7)?/ . avvLxvs r » Lo7.
71 7 / 7 . / o / ^ . r7 -r . IXarribus XII .

Ord . Denr . iam pridem abroo -üds ,
eonno -ir , gnod locns bie , ( gui ex 36 -

^ uerid Eallri Oe ^ berA monri8 prge -
slri iu « o impolicns eis Le 36 euius
radieem in pl 3 nirie inrermedia non
proeul 6ietl3 Iheölärur , ) rransmu -
rgcns lir r » In eo domus Lom -
mend 3 coris 3 d thlendorern nov 3 :
vereri ramen remxlo eriamnum tu -
perKiris .

0 ) Hie -
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benft der Land - Lommenäe gegen die Fürstlich - Hessische Landes - Re¬
genten seine landsaßige Untcrgebung gebührlich anerkant : Daher »
noch besonders denen Landes - Fürstlichen Verordnungen in 8acris L
? 0liciLi8 , o ) wie ingleichen der Fürstlichen Gcrichtbarkcit , sich gehor -
samlich unterworfen , dergeftalten , daß ein zeitiger Commenthur da¬
selbst vor dem Landes 4 Fürsten und dessen Regirungs - CoIIeZio aQiue
und pMue zu Recht gestanden , Bescheid angehöret und denen Rich¬
terlichen Verfügungen nachgelebct ; /i ) so dann seinen Anschlag an
denen Steurcn entrichtet , § ) und gleiche Schuldigkeit in Ansehung
derer in dem gemeinschaftlichen Hüttenberg ( § . XVI1 . ) gelegenen Gü¬
ter und Gefallen geleistet hat . » )

§ . XXIX .
Jmmittelst hatte der Herr Landgraf in Gefolg oben angezoge -

lauf dieser Sa - ucr Reichs - Tags - (Schlüsse und Abfchtede ( § . XXVII . ) bty der im
che auf denen Jahr 1559 . zu Augspurg gehaltenen Reichs - Versammlung ein Vcr -
nächstfolgenden zeichnifi demjenigen Sachen , worinnen Er wahrender Kayserlichcn
Reichs - Tägcn , Lutloäicn am Carnmer - Gericht und sonsten Ware beschweret worden ,
und wiederholte worunter die Teutschmeiftcrische , als eine derer vornehmsten , angcmer -
Bestattigungen M zu befinden , n ) zur Rechts erforderlicher und Reichs - Sazungs -
des darinnen kemeäur , mit dem Erbieten weiterer Ausführung derselben ,

übcr -

0 ) Hievon giebt der kundbarliche Zustand
dieser Commencle eines theils den Be¬
weist an die Hand : anderen theils zei¬
get die /VE . F / . hiebey nachge¬
fügte , in einem alten Schiffenberger
Leih - Buch befindliche kelacion eben
dasselbe . Conf.

/>) Solches erhärten die weitere Anla¬
gen /VE . zur vollen
Gnüge , ohne denselben ein mehreres
beyzufügen . Auch ist hierinnen enthal¬
ten , daß , falls jemand dem Commen¬
thur auf seinen , im Amt und Gebiet
Gießen gelegenen Gütern , Aeckern rc .
Schaden zufügen werde , und er den
Frevler pfänden wolle , er die Pfände
nicht aufs Haus Schiffenberg führen ,
sondern in dem Gericht , in dessen
Feld - Marck die Pfändung geschehen ,
bleiben , sie ins Wirtshaus führen
und den Schaden , wie bräuchlich , be¬
sichtigen und erkennen lassen solle .
Woraus so viel zu befinden , daß die
Commenäe Schiffenberg auf ihren
Gütern nicht die geringste lurii-äiWon

auszuüben habe , da sonsten geringen
Gemeinden in solchen -Pfändungs -
Fällen insgemein ein mehreres verstär¬
ket wird . Zwar sicher jener Schrift -
Fässer dagegen einzuwenden , " daß der
" hohe Orden sich nicht beygeben lasse ,
" in Hessen - Darmstädtischen vilkrieken
" einige lurisclMon auszuüben , " giebt
aber damit nach , was sonst verneinet
wird , und vergißt darüber das so gar
in Ansehung einzler Güter und Aecker ,
sie mögten auch gelegen seyn wo sie
wolten , sonst sehr gerühmte Ordens-
Fürstenthum samt dem angeblichen
AVrricorio exempro Lr lbpararo .

F ) S . davon die BeylcrgPch /VE .
»' ) S . das nächst angeführte

/^ c! tz . XXIX .
s ) / -Ä'/- .- " /V» m . / . Herr Wolfgang

" /^ clminilki'äror und Meister Teu. sch -
" Ordens conn-a Hessen oder Statr -
" Halter und Räche , 55000 . Gulden
" auch etzliche OeilioäiL und andere

" an -
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übergeben lassen ; jedoch weder damals / noch auf denen folgenden ftstgesegen
Reichs - Tagen , wohin man diese Sache von einer Zeit zur anderen snouiari .-.
verschoben , hiezu gelangen mögen , dabey es auch der ^ äminillrator
und Teutfch - Meister Wolfgang Schuzbar genant Milchling , wel¬
cher erst im Decemker 1565 . verstorben , /' ) bewenden lassen ,
und feine beyde Nachfolger weitere Anregung deswegen zu thun , biß
auf das Jahr 1581 . eben wenig vor gut gefunden haben . Als aber
der ^ ämilErator Teutfches Ordens Heinrich von Bobeuhausm
die Sache bey dem Kayferlichcn Cammer - Gericht von neuem zu be¬
treiben angefangen ; haben sämtliche Fürstl . Gebrüdere , Landgrafen
zu Hessen , durch Ihre Abgesandten im Jahr 1582 . auf dem Reichs -
Tag zu Augspurg die Erklärung thun lassen : " Wie Ihnen nicht
" gelegen feyc , sich von der Disposition des Paßawifchen Vertrags
" und darauf erfolgter Reichs - Deoreten durch die von dem Herrn
" Teutfch - Meister zur lauteren Ungebür wieder erregte Cammer -
" Gerichts - l^ ocesss abführen zu lassen ; sondern Sie vielmehr gemeint
" wären , wofern der Teutfch - Meister die alte vcrdrüßliche Sachen
" und Händel zusamt dein erdrungenen ganz nichtigen Vertrag wie -
" der herfür zu ziehen Lust hätte und in Ruhen , wic setne nechste Vor¬
jahren gcthan , lcnger nicht stehen könne , noch wolle ; als dann und
" auf solchen Fall bey angezogener DHo/mmr des Paßawifchen
" Vertrags in alweg zu verharren ; demnach gebethcn haben wol -
" tcn , auf folchen Fall ihre Lrauuminä und höchste Beschwerungen
" wider angeregten Vertrag und darauf erfolgte Cammer - Gcrichts -
" ? rocesss auzuhören und darüber nach nothdurftiger Anhörung
" und Erweguirg derselben , was Recht und billig feye , zucrken -
" nen ; imnrittelst fernerm kroces; bey dein Kayferlichcn Cannner -
" Gericht zu inbibircn und also Sie wider angeregten Paßawifchen
" Vertrag durch den Herrn Teutfch - Meister und die wieder angeregte
" Cammer - Gerichts - kroLesse mit Nichten beschweren zu lassen . Was
" alsdann nach folchen abgefchaften Beschwerden und Widerstellung
" der Sache in den Stand , darin sie vor der LulloM und darunter
" erdrungenen nichtigen Vertrag gewesen , der Teutfch - Meister gegen
" Sie zu klagen , zu fordern oder zu sprechen , dazu woltcn Sie sich
" in Güte oder Recht zu antworten , und darüber rechtmäßige und
" billige Erkäntnuß zu gewarten crbotten haben . " H Welches von
dem Erfolg gewesen , daß gesamtes Reich , der von dem Tcutfchcn
Ritter - Orden angcwendeten äufcrsten Gegenbemühung ohngchiudert ,
durch ein unterm 16 . 8ept . ä . a . ratilicirtes alleruntcrthänigftcs Gut -
achteir , die dagegen gemachte Einwendungen verworffen und noch -

Ji 2 " malen

" angemaßre Gerechtigkeit becref- r ) Diese Vorstellung und Erklärung
" sende . ' ist ihres ganzen Jnnhalts

- ) Vlä . vL ^ roL L /». / / / . c ,//-. ngchgefüget zu befinden .

ä ) Dons.
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malen fcstgesczet : " Weil man befunden , daß diese Sache aus
" den : Paßawischen Vertrag hcrrühre , so viel möglich von demsel -
" bcn mcht gewichen , sondern dahero alle Maas zu endlicher Abhei¬
lung der Sachen genommen werden solle . Sintemal aber aus eben -
" mäßigen Ursachen , wie bißhero auf vorgangenen Reichs - Tagen be -
" schehen , auch diesmal , anderer fürfallcnder Geschäft halben , diese
" Sache nit möge cräLiirct werden , und verwegen , dieweil angedeu -
" te Strittigkeiten so viel Jahr angestanden und von einer Reichs -
" samblung ' zu der andern verschoben worden ; scye die Kayserl . Maj .
" allerunterthcnigft zu bitten , zu forderlichem Anstrag derselben , so
" wohl die Herrn Landgrafen zu Hessen , als den Herrn Teutsch - Mei -
" ster dahin zuvermahnen , daß ein jeder seine Bcschwerdten und Lx -
" LLpciones auf ncchst anstehenden Tag verfertiget , der
" Gebnr zur Maynzischen Canzley cinlicsern ntögc ; drewell ohne
" das diejenige Stande , so bey aufgerichtem Paßawischen
" Vertrag gewesen , zu bevorweßendem Tag ver¬
ordnet "werden mögten , daß Dhre ^ ayserl . tNaj . denselben

" allem , deren rm paßawischen Vertrag Nieldung beschicht ,
" allergnedigst geruhen zu befehlen , daß Sie solche Vach vor sich
" ncbmcn und nach Bcfindung beider Theil cinbrachter Schriften ,
" auch Fug und Unfug , dem Rechten und der Billigkeit gemcß , nach
" Ausweisung ncchst und obgemelts Paßauischen Vertrags darinnen
" zucrkcnnen und zu cndscheiden , auch immittelst die am Cammcr -
" Gericht von newcm wieder erregte kl-oLels , wie hiebevor mehr ge -
" fchehen , durch schriftlichen Bcselch Ihrer Majest . eingestellt werden
" soltcn . Deinnach auch aus einkommenen Schriften so viel abzu -
" nehmen , daß hiebevor durch LommiEon die Güte versucht worden ,
" noch etwa Hoffnung stin mögte , durch solches Mittel den Par -
" tbeyen ohne Weitlaüfftigkeit zu Ruhe zu helfen : als wcre auch der
" Kayscrl . Majest . solcher Weg ebenmeßig zugleich allerunderthanigst
" fürzuschlagcn und Derselben heimzustellcn : ob Sie bceden Theilcn
" zu Gnaden und zu mehrerer Vereinigung der Gemüther , hier zwi¬
schen dem angestclltcn Depuc -äcion - Tag ansehnliche LommMnos
" ernennen , und verordnen wollen , solche Mißverstand zu ersprieß¬
lichem Ende in der Güte zu bringen ; doch daß nichts destoweni-
" ger vorgemeltem Bedencken nach beede Theil ihre Noth -
" dürft in Schrrfften verfaßeten und auf angedeuten
" kE - Tag verfertigt einlegeten , damit entstehender Gute dar -
' über der Bllllgkelt nach erkant werden mögte . " Welchem
zu Folge das Kaystrliche MM / to -Ä /e an das Cammer -
Gericht bereits unterm 14 . ü . -a . abgesaßt , e ) und die bemelte
^ ayserl . zur gütlichen Handlung den 16 . Liusä . auf

den

Oonf. TV» - « . L / . hiebeygehend .
s ) S . dieses Rayserliche

/ ) S .
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den Btschoffett von wirrzburg , wie auch den Grafen von La¬
ste ! erkant , / ) und von derselben beyden hohen Theilcn der 22 .
des folgenden Jahres zur Tag - Leistung nach Larlstadt anberau¬
met worden . L )

§ . XXX .
Gleichwie nun der Vämimcki-ator und Teutsch - Meister Wolf¬

gang Schuzbar genant Milchling alfchon im Jahr 1560 . bcy der
zu Marburg angestellten Handlung , ( § . XXVII . ) den vorhin ganz
nichtigen Ondenardifchen Vertrag zusamt der ohne allen Fug Rech¬
tens auf die Bahn gebrachten Anforderung von 55000 . Gulden fah¬
ren zu lassen , nicht ohndeutlich sich erbotten ; ( § . XXVII . Z ) also
wurde nunmehro bey denen mit feyerlichem Vorbehalt derer dem
Fürstl . Haus Hessen , vernrög des Passauischen Vertrags und sonsten
zukommenden besonderen Rechten , a ) am 22 . ä . a . zu Larlstadt

K k ange -
/ ) S . die Anlage Mm .

" Von wegen eines in Zeit derHessi-
" schen Culioäi ufgerichceten Ver -
" rrags cer .

§ ) Die bisher angeführte vecrew Co -
mirialia , Schlüffe und Kayserliche In -
Uibiriones an das Reichs Cammer -
Gericht , welchen annoch der Reichs -
Abschied ^ / . beyzu -
fügen , waren eine Befolgung des¬
jenigen , so in dem Passauer gemeinen
Vertrag und denen vorhergehenden
besonderen Verträgen und Verglei¬
chungen auf die allerverbindlichste Wei¬
se versehen worden ; mithin die Sache
so gethan , daß , falls der gesuchte
Zweck bey dieser neuer Dingen in
Vorschlag gebrachten und von Kayserl .
Majestät erkanten gütlichen Handlung
eben wenig erreichet werden mögen ,
selbige noch ferner von aller Cogni¬
tion derer höchsten Reichs - Gerichter
ausgeschieden bleiben müssen ; daher
der gewesene Reichs - Hof - Rath / V .

besag eines von dem Hessi¬
schen Vice - Canzler und Gesandten
bey dem damaligen Reichs - Tag Dr .
Hund an den Herrn Landgrafen Wil¬
helm den zo . Inlii 1582 . erlassenen
Bericht - Schreibens der rechtlichen
Meinung gewesen , " daß , wan gleich
" bey der Reichs - Versamlung keinOe-

" crer erlanget wurde , dennoch das
" Cammer - Gericht vor sich selbst die -
" selbe Sach in den Paßauer Vertrag
" und vor die darinnen benähmteChur -
" fürsten und Stände , weilseine /r^
" ruäMo -r nicht / rM -ü'ret , re -mmren
" würde . "

§ . XXX .
6 ) Hiezu wurden die Abgeordnete in der

/ / /- vV/ M . befolgenden Vollmacht
/ M . angewiesen :

" Darauf , mit krorsikarion und Vor¬
behalt unßers aus dem Paßauischen
" Vertrag und sonst habenden und ge¬
bärenden Rechtens , unßern Bericht
" thun , und was vor Mittel undWe -
" ge zur gütlichen Hinlegung der Sa -
" chen vorgeschlagen werden mögten ,
" vernehmen . " cer . Dieses befolge-
ten dieselbe besag des
? oco // s c/. 6 . gleich bey der
ersten Erklärung mit folgenden Wor¬
ten : " Weil in gemeltem Paßawischen
" Vertragk ciithonirt , welcher gestalt
" diese Sache , da sie nit in Güth hin -
" gelegt , erörtert werden solte , wol¬
len die Hessische Rhet sich bedingt

, " haben , daß ihre gnädige Fürsten und
" Herrn durch diese Handlung aus
" dem paßawischen Vertragk mit
" nichren geschritten noch desselben

Verlauf der
Vergleichs -
Handlung zu
Carlstadtund "
Jnnhalt des da -
bey verabredeten
Vertrags .
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angcfangenen VraQaccn dieses vornehmlich zum Grund genommen ,
und , zu desto bequemerer Hinlcgung derer übrigen Irrungen , eine zum
thcil genauere Bestimmung verschiedener , vcrmög der von dem Tcut »
scheu Ritter - Orden , wie auch denen Kayscrlichcn LommMnis wohl
ancrkantcu und dabey nnchgegcbencn Fürstlich - Hessischen Landcs -
Obrigkcit , bisiher ausgcübter uralter Gerechtsamen in Vorschlag ge¬
bracht , und solchem nach , mit Aussczung desjenigen , worüber eure
Vergleichung zu treffen dermalen nicht thunlich gewesen ( § . XXXll . )
oder aber nicht vor nothwendig gehalten worden , biß aufdic Genehmi¬
gung derer Fürstlichen Gebrüder , Landgrafen ^ zu Hessen , am 29 . ^ 90.
iz8Z - ein Vertrags ) in folgenden Haupt - Vtücken bestehend , ver¬
abredet .

Ein zeitiger Land - Cemmcnthur der Balley Hessen solle in
Zukunft I . ) aufdcnen ausgeschriebenen Land - Tagen und gemeinen
Versammlungen der Ritterschaft und aller Land - Stande des Für -
stcuthums Hessen erscheinen und die gemeine Landes - Nothdurft neben
andern von der Ritterschaft und Land - Ständen berathschlagen , hand -
len und schliefen Helsen : ( § . XIX . ) So dann II . ) einem jeden Land¬
grafen zu Hessen , so Marburg innen habe , mit sechs Wagen - Pfer¬
den und zwcycn Knechten , nach dein hicmit nochmalcn bestätigten
Vertrag et . m , 456) ( § . XVIll . ) von wegen der Ballen Hessen und
des Hauses Marburg fortbin ewiglich Folg und Rerß leiste ; auch
in Fallen da das Fürftentbum Hessen überzogen und gewaltsam bc -
nöthiget würde , zu gemeiner Landes - 2> ettung und Nothdurft ,
dem übrigen Hessischen Adel sich gleich verhalten ( §>. XX . )
und der angezogene Vertrag 6e a . 1496 . in allen ftinen ? unÄen und
Articuln fest bestehen ; Neben dem 111 . ) denen Herrn Landgrafen zu
Hessen , alle und jede von des Ordens Balley Hessen und deren mit
Vogt - und Gerichtbarkeit ungehörigen Unterthanen , von denen in
dem Fürstenthum Hessen gelegenen Gütern erhobene Türcken - oder
Reichs - Steuer zum halben Theil lieferen ; diejenige aber , fo von
des Ordens und Balley Hessen ungehörigen Zinß - und Lehcnbahren ,
wie auch von denen Fürstlichen Vogt - und Gerichtbarcn Uutertha -
nen besessenen Gütern erleget würden , samt allen übrigen , von we¬
gen gemeiner Landes - Nothdurft und Errettung H von denen

Herrn

" begeben , auch alles was von ihnen
" den Rheten in dieser gütlichen Dra -
" Ärmon fürbrachl und gehandelt , Jh -
" rer F . Gn , ohnverfanglich sein solte . "

§ ) S . diesen so genanten Carlftadreu
Vertrag po . beyfolgend .

c ) Der wabre Verstand dieser vorhin
- deutlichen Worte , ist aus dem vorher¬

gehenden Verhalten des Land - Com -
menthurs gegen , die Fürstliche Landes -

Obrigkeit ( 8e «L II . ) genugsam ab¬
zunehmen ; daher der anderseitige
Schrift - Verfasser niemand wird be¬
reden können , daß selbiger aus dein
einseitigen und von denen Fürstlich -
Hessischen IXpuwüs widersprochenen
Vortrag der Teutsch - Ordens vepr >-
ritten zu erlernen seye . Nach dem

- / 4' 6 / oco // vom .-ss- r .
geschähe von der Kayserlichen Lori >

mil -
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Herrn Landgrafen zu Hessin auftrlegten und von der Ritterschaft
und Standen bewüligten Land - Steuren Denensilben allein
überlassen , und hicbey ein Land - Lommenthur nebst seinen Un -
terthanen denen übrigen von Adel und deren Angehörigen , we¬
gen ihrer in dem Fnrftenthum gelegener Güter , sich gleich bezeu¬
gen ( § . xx . ) ; jedoch so wohl hicrinncn , als bey denen Türckcn - oder
Reichs - Sternen mit des Vrdens und derer von Adel Unter¬
tanen Gleichheit gehalten , und sonst der Orden und seine Un -
terthanen rnit mehreren Dienstbarkeiten und Beschwerungen , als der
Vertrag auswetsct , nicht beladen werden ; Hiernächst solte IV . ) der
Land - Commenthur und Orden bey seinen Peinlichen und Vogteylichen
Gerichten , wie und wo er dieselbe hergebracht , ruhig verbleiben und
die ^ ppellacion an den Land - Cornthur und von demselben fürtcrs
dahin , wohin es Herkommens , gehen ; die Ordens ' Personen und
Haus - Diener aber nach König Ruprechts Besrcyunqä ) gehalten wer¬
den : dahingegen wann in dem Bezirck des Teutschcn Hauses , Hospitals
und Firmeney zu Marburg Hader oder Schlagcrey sich zutrüge , die
bürgerliche Beftrassnug mit dem Thurn oder ' mäßiger Geld - Busi ,
nach Beschasscnheit des Verbrechens , samt dem Zugriss und gesang¬
licher Einziehung in peinlichen Fallen , zwar dem Orden zugelassen ,
derselbe aber bey leztercn Fallen auf Begehren derer Herrn Landgra¬
fen die Auslieferung am dritten Tag zu thun schuldig seyn . e )

Kk 2 Außer

mitHon der Vorschlag : " Die Land -

" Steuer solr den Landgrafen volgen ,

" wan sie uf Land - Tagen bewilligt

" würdt , und solc der Lomprhur in

" denselben Land - Sceuren gleich

" denen vonZldelgehalren werden . "

Worauf die Hessische Rache bey der

Nachmittags - Eonssreu ^ die Erklä¬

rung thaten : " Der Land - Steuer hal -

" ben , daß der Land - Compthur und

" die seine , gleich denen von Adel ,

" darizu w / ^ ri / ' Men , und seiner

" außerhalb der Herrn Landgraven

" Landen habenden Gütern von Ihren

" F . Gn . durchaus in Steuren ohnbe -

" legt pleiben sollen ; solches khcnt man

" mit den Teurschmeifterischen einig

" sein . " Solchem nach es auf den

Land - Commenthur und seine Ritter -

Brüder nicht ankommen wird , was

vor Steuren ihnen dahin zu rechnen

gefällig seyn mögte ; in näherer Erwe -

gung , wann jenes vorgebildcte , aus al¬

len Ordens - Gütern dem Angeben

nach zusammengesezte Fürstenthum

und die darauf eben so irrig gebauete

Lxempcion derselben jemalen exilkiret ,

man um die gemeine Nothdurft und

Errettung des Fürstenthums Hessen auf

der anderen Seite sich wenig bekümme¬

ret haben , und nach denen Worten die¬

ses und des vorhergehenden Articuls

dem Land - Commenthur mir dein übri¬

gen Hessischen Land - Adel deshalben glei¬

che Obliegenheit zuerkennen sollen .

H Was es mit der Befreyung Königs

kv ? Mn vor eine Beschaffenheit habe ,

und wie wenig dieselbige denen Lx -
emprions - Absichten vorträglich seye ,

solches wird behängen Orts ausführ¬

lich gezeiget werden .

e ) Noch vielmehr muß die Auslieferung

in dem Fall , wann ein solcher Miffe -

thäter von aussen hinein fliehen würde ,

statt finden : Welchem die Worte des

" doch des Ordens Frey -

" Herren in andere Wege , und da je -

" mand von außen hinein fliehen und

" solche Frevheiten suchen , auch der¬

selben fähig seyn würde , zu keiner

" Schmäh -
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Außer diesem solle V . ) demLand - Commenthur die punäucions - mäßigt
Verwaltung des Hospitals zu Nlarburg , worinnen wenigstens
zwanzig Pfründner aus der Stiftung zu erhalten , noch fernerhin gelas¬
sen werden ; ( Z . XXII . ) dasselbe Hospital auch VI . ) samt dem Pfarrer
und dem Tcutschen Haus zu Marburg bcy der hergebrachten und der¬
malen noch genauer bestimmten Beholzung im Burg - und Löhnwald ,
so wie der Land - Commenthur bcy der Zoll - Frey heit biß auf fünfzig
zwey Inder Weins , und dem freyen Wein - Schanck von Ostern an
biß Michaelis , mit Erlegung der Tranes Steuer , ruhig verbleiben
( § . XX . XXVIII . ) ; Wie ingleichcn VII . ) der Orden und Land - Com -
inenthnr sein ^ und daher gebührende Bcsezung und
Entsczung der Pfarrherrn in des Ordens eigenen Hausern , Gerichten
und Dörfern , wo Ihm die Lollan zuständig , jedoch nach des H .
Röm . Reichs Reltgtons -Ftteden und der fürstlich - Hessischen
Rirchen - Ordnung auszuuben , / ) ( § . XXII .) auch die vier Pfarr¬

herrn ,
" Schmählerung oder Abbruch gerei¬
chen " rc . nicht im Wege stehen .
Conf . ^ LLLLLK < ?0M -

Ls'
/-creiü / M'E rra' e ,

r » Ooreerr / rnv't

/ ) Auf solche Weise wurden die seit de¬
nen Schmalkaldischen Kriegs - Unru¬
hen von dem Teutsch - Meister Wolf¬
gang Schuzbar und seinen Nachfol¬
gern angefochtene hohe Landes - Fürst¬
liche Gerechtsame in Sacris , in Con -
formität des Neligions - Friedens so
wohl , als der besonderen vom Kayfer
c ^ koi-o v . bestätigten Vergleichung
cle 3 . 1545 . ( § . XXII . ) bey denen
Teursch - Ordens - Hausern , Kirchen ,
Oommensten und Personen nochmals
festgesezet , und samt allen in Ansehung
derselben aus diesem zu wiederholten
mal nachgegebenen Rechts - Grund
gemachten Landes - Fürstlichen Ver¬
ordnungen bestätiget , nur , daß das
Teutsche Haus zu Marburg die Be -
freyung von dem Unterhalt derer 8n -
peniiaten erlangete . Wie nun die
dem Land - Commenthur zu Marburg
hiebey zugebilligte Vesezung und Ent -
sezung oder Beurlaubung derer Pfarr -
herrrn in des Ordens eigenen Häusern ,
Gerichten und Dörfern , da Ihme die
Collarur zuständig , aus dem Iure ? L-

rronarus stch ergiebet ; Viel . /«/? . / /eu -

/ . / o / . Daher
auch in dem Marburger Vertrag
6 . 3 . 1680 . ( Z . XXXVUl . ^r ) ) von der

Ler/e/ 4/ü'cn und dem / « -
re Dioeee/Ü -W wohl unterschieden wird :
E - .- " Daß dem Hochfürsilichen
" Haus Hessen in I^ LeleiastiLiL und
" was demselben anhängig , die Iari 8 -
" üiölio I^ ccleiaiica 1 wie auch das
" lus vioeLetänum über des Ordens
" Pfarrherr seyn und verbleiben ; auch
" der Ritterliche Teutsche Orden und
" Land - Commenthur allster bey dem
" / r/ re und was demsel -
" ben mir Bestell - Besez - und Ent -
" sezung der pfarrherr in des Or -
" dens eigenen Haußeren , Gerich -
" ten und Dörfern , da Ihme die
" zuständig , in kraft obbe -
" sagten Carlstadtrschen Vertrags -
" deswegen zukomc und gebühret ,
" allerdings gelaßen - - werden solle . "
Also soll dasselbe nach dem deutlichen
Jnnhalt dieses Articuls nicht anderst ,
dann nach dem Religions - Frieden
und der Hessischen Rirchen -Ordnung
ausgeübet werden : r- er /- .- " Nichts de -
" sto weniger aber soll dem Orden und
" Land - Commenryur sein In 8 karro -
" N 3 M 8 , und was dem Orden mir Be¬
stellung Verwegen gebürt , Bese¬

tzung
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Herrn , nehmlich in bevden Ordens - Hausern zu Marbu

" zung und Entsezung der Pfarrherrn Schrift - Verfassers , welcher dasjeni -

" in des Ordens eigenen Häußern , Ge - ge , so man auf der andern Seite zur

" richten und Dörfern , da Ihme die Zeit des in Teutschland bekant gernach -

" EoII -uur zuständig ist , nach des tell Lüiöki rellirurorü zu offenbarer

" Heiligen Römischeir Reichs Reli - Verdrehung dieser deutlichen Worte

" gions - Frieden und Hefsischcn Rir - bereits vorgebracht , damit aber keinen

" chen - Ordnung allerdings fürbehal - Beyfall gefunden , sondern , wie der

" ten seyn und bleiben : " mithin die Ausgang gelehret , die Sache nur

Ooß -lüriori selbsten , nebst aller übri - mehr verrarhen , als gerechtfertiget

gen aus den : Religions - und West - hat , ( § . XXXV . XXXVI . XXXVII . )

phälischen Frieden dem Fürstlichen dermal wiederum anbringen wollen .

Haus Hessen in seinem Fürstenthum Daß ferner die Ordens - Hauser und

und Landen zukommenden hohen Dorfschaften in dem Fürstenthum Hes -

Rechts - Zuständigkeit damit nicht be - sen der Protestantischen Religion zugc -

uommen , sondern vielmehr mit ih - than sind , solches gieber in Verglei -

rem ganzen Umfang ausbehalten und chung des vorhergehenden den Beweiß

nachgegeben seyn ; immaßen die Zu - von der über selbige von allen Zeiten

sammensezung des Religions - Frie - her rechtmäßig behaupteten Landes¬

dens und der Hessischen Riechen - Fürstlichen Obrigkeit ab , ( § . XXII . )

Ordnung zugleich mir in dem Mun - zu näherer und ohngezweifelter Erläu -

de führet , weme die Hoheit in 8aLri ,8 terung dessen , was in dem Carlstädtec

LLLleliLÜicis überhaupt und beson - Vertrag der Geistlichen und Kirchen -

ders bey der Besezung und Entsezung Sachen wegen verordnet worden ; mit -

derer Ordens - Pfarrherrn zustehe ; wor - hin ist auf Seiten des Land - Commen -

aus zugleich auf den völligen Eom - thurs und seiner Ritter - Brüder die

plexum der vorhin genug dargetha - Verbindlichkeit dem Religions - Frie -

nen Landes - Fürstlichen Obrigkeit , den und der Hessischen Kirchen - Ord -

( 8eök . II . ) welche der hieben zum nung nachzuleben , nicht allererst in

Grund genommene Religions - Friede dem Vertrag oder dem angeblichen

zum voraus sezet , Vi6 . i ^ x xeuo . fteyen Willkühr , sondern in derselben
20 . x/ 2 / . ? .Lx vorgängigem Zustand und Verhalten

/ < / . / o . der ohnrrügliche Schluß zu zu suchen : ( § . XXII . XXVIII . ) wo¬

zu machen : daher es keiner weiteren bey das Exempel von dem Ober - Amt

Widerlegung bedarf , wann man an - Hohen - Solms , welches nach der

derer Seils ab diesem aus Landes - Hessen - DarmsiädtischenKirchen - Ord -

Fürstlicher Gnad und Milde mehren - nung sich achten muß , vor jene lureu -

theilserhaltenem ? arrouur ( IX . r ) XI .) riou sehr ohnbequem angeführet wor¬

ein so genantes Iu8 bchitoopule , dem den ; nachdem nicht ohnbekant ist , daß

Religions - und Wesrphalischen - Frie - dem Hochfürsilichen Haus Hessen¬

den -V / . zu wider , sich zu - Darmstadt in geistlichen und Kirchen¬

schreiben will . So ist auch die an - Sachen in gedachtem Ober - Amr mit

maßliche TrelMung der Hessischen Rir - dem Gräflichen Haus Hohen - Solms

chen - Ordnung voll dem Religions - Iure Eouclomiuü durchaus gleiche

Frieden und als ob dieser auf die Be - hohe Gerechtsame zustehen . S . den

sezung und Enrsezung allein gehen sol - im Jahr 1748 . eüirren beurkunde¬

te , eine mit dem Zusammenhang der reu Rechrs - Deweiß , der dem Hoch -

Sache und denenReguln der vernünf - fürstlichen Haus Hessen - Darmsradc

Ilgen lursrprewriou sich wenig rei - in dem Gräflich Hohen - Golmi -

mende Anmassung des gegenseitigen ^ scheu so genairmn Ober - 2ftnc Ho -

Ll

Help
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Gchlffettberg , Z ) dann zu Goßfelden und Geelheün ohne jemands
Hinderung zu beurlauben haben ; derselbe auch über die wegen der Pfarr -
hcrrn zu Marburg gebührenden und nothdürftigcn ( > ompeten2 gemachte
Verordnung ( § . XXII . ) nicht gesteigert werden , noch sonsten zu Unterhal¬
tung der Geistlichen , Universität , Fcipenämten oder andern daselbst et¬
was weiter zu geben schuldig scyn ; Eben wohl VIII . ) das Haus Mar¬
burg sein hergebrachtes Recht , um Gefalle und Zinsen in denen Hessi¬
schen Städten und Gcrichtern , jedoch Marburg ausgenommen , wie auch
in des Ordens Wäldern und Gehölzen zu pfänden , fürtcrhin auszuüben
berechtiget , dadurch aber ihm gar keine Obrigkeit zugcstaudcn scyn , L )

sondern

heu - Solms zuständigen Mic - Lan -

des - Fürstlichen -Hoheit in geistli¬

chen Sachen .

e ) Nach Beschaffenheit der bereits oben
( § . XIV . üc XV . ) berührten und wi¬
derlegten seltsamen Einwendung , als

ob das Haus und kommende Schif¬

fenberg auf Nassauischem Grund und

Bodem liege , wird in dem zum öfte¬

ren angeführten lmprello p . 167 . Lc

202 . ferner vorgegeben , der Carlsiäd -

ter Vertrag erstrecke sich nicht auf die¬

selbe , weilen unter andern des Fürst¬

lichen Hauses Hessen - Darmstadt dar¬

um eben wenig gedacht werde . Nun

hat man zwar auf der anderen Seite ,

nachdeme die Landsäßigkeit und wah¬

re Lage dieser kommende gegen al¬

les ohnrichrige Anführen und geflissent¬

liche Vermengerung genugsam darge -

than , bey der Carlstädter Vergleichs -

Handlung aber dem hohen Gegentheil

verschiedenes nachgegeben und neuer

Dingen zugestanden worden , hievon

schlechten Vortheil sich zu versprechen :

Es ist auch an sich ohnläugbar , daß

die ohnschickliche Clausul des vierten

Articuls , dieses Vertrags , die Land -

säßigkeit des Land - Commenthurs zu

Marburg bey Entrichtung derer Steu -

ren betreffend , ( H . XXXI . ) denCom -

menthur zu Schiffenberg nicht angehe :

wie dann ferner derselbe , seitdeme das

Ober - Fürsienthum Hessen , worinnen

die Ordens - Häuser und Güter gele¬

gen , einem regnenden Fürsten allein

nicht unterthan gewesen , von dem

Land - Commenthur bey der Huldi¬

gungs - Pflicht und sonsten nicht mehr

vertretten worden ; ingleichen diejenige

Frevheiren , so dem Teutschen Haus

zu Marburg und seinem Bezirck nach

dem fünften Articul zukommen , das

Haus Schiffenberg sich nicht anzumas -

sen hat ; mithin das Hochfürstliche

Haus Hessen - Darmsiadr dem Teut -

schen hohen Ritter - Orden in Ansehung

der Commende Schiffenberg dasje¬

nige bey weitem nicht zugestehet , was

man in diesem und anderen Verträgen

der Lommende Marburg und dem

Temschen Haus daselbsten gebilliget .

Dieweil aber dennoch die bereits zum

öfteren entdeckte Gefährde des jensei¬

tigen Schrift - Fassers sich hierab eben

wohl veroffenbaret , so kan selbst der

zudringliche so genante Oudenardi -

sche Vertrag und was in selbigem

nahmentlich wegen der kommende

Schiffenberg zum öfteren vorkommt ,

nebst dem neunten Articul des Carl¬

städter Vertrags alschon zu dessen Ue -

berführung gereichen . Con 5. H . XV . ^ ' i

H Die Teutschmeisterische Abgeordnete

gaben dieses in ihrer am 26 . ein -

gebrachten schriftlichen Erklärung sech¬

sten zu erkennen , " So wird

" auch durch solche Pfändung gar keine

" Obrigkeit - gesucht . " Es ist auch

nach Teutschen Sitten und Gebräu¬

chen einem jeden geringen Unterthanen

erlaubet die auf dem seinigen betrette -

ne Frevler zu pfänden , ohne daß damit

ein lurisdiÄionch ausgeübet

würde . Gleichen Verstand hat es ,

wann in dem Recech de V . 1564 . dem

Commenthur zu Schiffenberg vergön¬

net worden , die in dem Schiffenber -

ger
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sondern die Pfände in jedem Gericht , wo sie genommen worden , biß
zur Wiederlösung verbleiben , und über dieses IX . ) demselben die Trift ,
Hut und Weide , wie sie hergebracht ist , noch ferner zukommen , je¬
doch in dem gehegten Gehölz , und wann sie zu Jagd - Zeiten untersa¬
get würde , ausgesezct seyn folte . Ferner solle X . ) der Land - Commen -
thur bcy einfallender Theurung das überflüssige Getreide der Stadt
Marburg und anderen Hessischen Unterthancn , wo sie es verlangen ,
in gebührenden Werth vor andern käuflich folgen lassen ; ( § . XVIII . /- ) -
anbencbenft XI . ) in feinen und des Ordens eigenen , wie auch denen
Hessischen Wäldern und Gehölzen der Jagd nach hohem Wlldpreth ,
als Hirschen , Rehen , oder Schweinen sich gänzlich enthalten , jedoch
des kleinen Waydwercks nach Hansen , Füchsen und Hünern , wo er
es hergebracht , ruhig gemessen , und , wann auch bcy solchen Jagden ,
doch ohne gebrauchte Gefährde und Vorsaz , ein Rehe mit unterlauf -
fen mögte , daraus nichts gemacht werden ; O Endlich XII . ) hicmit die
von dem Teutschcn Orden an die Herrn Landgrafen zu Hessen gemachte
Anforderung der 55000 . Gulden nebst dem so genanten Oudenardischen
Vertrag (§ . XXIV . XXV .) seines ganzen Jnnhalts aufgehoben jeye , ä )

L l 2 und

ger Wald betrettene Holz - Frevlet zu

strafen ; welches , wie es an sich dem¬

selben keine Hoheit giebet , also mag

der angeblicher maßen mit Incm -Lsri -

rung derer Fürstlichen Unterthancn ,

heimlicher Weise vorgenommene sträf¬

liche Unfug noch weniger zu solchem

Zweck gereichen . Nach dem Frey -

heits - Brief

/ - - 4 . W LÄr ' em . / ävM 'o / -. / // >. LVLi -iLX -
LLcLLk ( 0 / .

hatte die Stadt Franckenberg eine sol¬

che Begnadigung erhalten : E / - .-

" Auch mögen unßere Burger und

" «Schöffen mißthätige Leute und alle

" diejenige , die ihnen ihre Freyheit

" brechen , angreifen wo sie die ankom -

" men und in unßere oder ihre eigene

" Gefängniß sezen , die Mißrharigen

" rechtfertigen , nach alter Ge -

" wohnheic , damit sollen sie nicht ge -

" frevelt haben . " Xätt . MLon .

r // rV . Wer wolle

aber dieser Stadt oder auch dem Adel ,

wo er die Peinliche Gerichte ordentlich

hergebracht , deswegen die ohnmittel -

bare Reichs - Freyheit beylegen .

r ) Hierab ergiebt sich , daß dem Ritter¬

lichen Teutschen Orden in seinen eige¬

nen im Fürstenthum Hessen gelegenen

Wäldern und nahmentlich dem Schif -

fenberger - Wald , ( Lonk . der Oude -nardische Vertrag
derer jenseitigen Beylagen ) die hohe

Jagd nicht gebühre , gleich dann auch

dieselbe Ihme vorher niemals zugekom¬

men . ( tz . XXV . ch )

6 ) Es kan zwar dieser obschon von An¬

fang nichtige Oudenardische Ver¬

trag in Vergleichung mit dem vor¬

hergehenden Zustand der Land - Lom -

menäs zu einiger Erläuterung des

CarlstadterVertrags dienen . Wann

aber in demTeutsch - Ordischen so ge¬

nanten Historischen Unterricht F .

/ § / . vorgegeben werden will , es seye

bey Errichtung dieses lezteren Ver¬

trags jener zum Grund geleget wor¬

den , dazu auch ein angeblicher IX -

und dienen soll , so ist erst¬

lich anzumercken , daß rette kroro -collo den 2 Z . ^ pr . keine Oon5eren2
gewesen , folglich dasjenige , so zwi¬

schen denen LulxleleAmis und denen

Ordens - vepurirten etwa vorgegan¬

gen , hieher nicht gehöret . So dann

. zeiget der chch ZVm » . hiebeygehende
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und das Ori§inai hievon ohnverzüglich zurück gegeben werden solte . / )

§ . XXXI .

^ . r. Dieweil aber die Teutsch - Ordens vepuftrte bey der Handlung
zu Carlftadt dem vierten Articul des Entwurfs eines Vertrags die

« en wird ^ ohnnüze , und nach dem übrigen Jnnhalt desselben ganz ohnschickliche
Clausul : daß die in solchem Articul denen Herrn Landgrafen zu Hes¬
sen , als Landes - Fürsten , nachgegebene Steuren dem Land - Com -
menthur zu keiner Landjasserey gedeutet oder ungezogen werden sol¬
len ; wiewohl mit großem Widerspruch derer Hessischen , annoch bey -
gefüget hatten , und außer dem bey denen übrigen Articuln einiges zu
erinneren wäre , so wurde Fürstlich - Hessischer (Leits durch den nach
Würzburg zu dem Ende besonders abgeordneten llepmirten , Johann
Ricdescl von Eyscnbach , denen Kayserl . Lommissarüs unter andern
deswegen die Erklärung Nahmcns derer sämtlichen Fürstlichen
Herrn Gebrüderen gethan : " Dieweil vom andern Thcil diejenige
" Stücke , welche die' Landseßerey nothwendig imporcirten , als Be -
" suchung der Land - Tage , Erlegung der Reichs - und Laud - Steu -

und 24 . zugleich was so wohl die

Hessische vepurirte , als selbste Zudäele -

Zkrl des Oudenardischen Vertrags hal -

" ben sich erkläret : " Dieweil aber

" die Kayserliche Lommillm -ii sich ihrer

" Kayserl . Vevelche zu erinnern wißen ,

" daß sie nir zuerkennen : obgemelter

" Vertrag ( 662 . 1549 . ) bündig oder

" nit , so achten sie dafür , daß der -

" selb Vertrag , als ob er nit ufge -

" richc , itzt beyseics - gesezr wer -

" de . " Womit das fernere Anfuhren

p . 209 . die Widerlegung zugleich er¬

halt . Daß man auch auf der andern

Seite damals sich vieler Rechte aus

Liebe zum Frieden begeben haben solle ,

wie verschiedentlich angeführet wird ,

solches mag aus dem vorhergehenden

leichtlich beurtheilet werden ; woraus

zugleich die geringe Neigung zum Frie¬

den seither denen Schmalkaldischen

Kriegs - Unruhen , bey denen gewaltsa¬

men Mirtlen die ohngebührliche Hx -

emprion durchzutreiben , abzunehmen

seyn dürfte - Selbst bey der Carlstad -

ter Vergleichs - Handlung bezeugten

die Ordens - Osxnmri in ihrer am

6 . H -xr . der Kayserlichen LommMon

übergebenen Erklärung das Gegentheil

mit folgenden Worten : " Und da der

" Orden zu weirlaufrigkeic Rech¬

nens mehr , als der Gürte geneigt ,

" viel ein mehreres und was eben der

" Vertrag ( 66 H .. 1549 . ) mit sich

" bringt , durchaus zu erhalten gedrau -
" te . "

/ ) In dem 12ten Articul wird noch verord¬

net , daß , weil der Obrigkeit Granz

halben zu Goßfelden jenseits der

Löne , sich einiger Streit enthalte ,

beyde Herrschaften zweyer Schieds -

Richter zum Austrag sich vergleichen

solten . Wobey der gegenseitige Fe¬

derführer viel besonders entdecket zu

haben vermeinet . Bebencker inan aber ,

daß dem Land - Commenrhur , gleich

denen mehresten von dem Hessischen

Adel , die niedere Gerichtbarkeit über

seine Hintersassen , derer ihre Herr¬

schaft er in solchem Betracht gewöhn¬

licher maßen genennet wird , daselbst

- hergebracht habe , und es um die 1 . 1-

mü68 der Gerichts - Obrigkeit damals

zu thun gewesen , so sind die guten Ein¬

falle von der Obrigkeit , der Herr¬

schaft und dem / / / r ' e ver¬

geblich angebracht worden .

X6 tz . XXXI .
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" ren , die Im-isäiLkion , Folge und anderes , dessen sie uf dem Land -
" Commenthur , dem Teutschen Haus , auch defftn angehörrgen Lcuthcn
" und Gütern , aus kraft bemelter Laudseßerey , berechtiget , gegen
^ sie angefochten ; numnehr aber durch diese neue Vertrags - Handlung
^ solche Landscßcrey mit ihren daraus herfliesendcn und in Streit gezo -
" genen Stücken limicirt , rellrinoixt , veruiittelt und densclbigen al-
" lcn , wie es danut in Zukunft gehalten werden solle , ihre richtige
" Maß gegeben worden rc . man diese Clausul mit Bcybchaltung des
' ' übrigenJnnhalts des Vertrags nicht anderst , dann von einer ohnend -
" liehen wld ohnumschräncktcn Landsaßcrcy verstehen könnte ; Nach¬
dem aber dieselbe gar zu general und von anderen jezigcr Gelegen -
" heit ohnwissenden hiernächst der vor - und nachgehenden Disposition
" zuwider und dahin nnßdeutct werden könte , daß , was Ihnen und
" Ihrem Fürstenthum im Vertrag allenthalben Vorbehalten worden ,
" durch diese 6eneralitat fast wieder benommen , oder in Zweifel ge¬
stellt wäre : So wollen Sie freundlich und günstig gepctenn und
" begert haben , berürtts zuviel Zeneral Clauful , als vnnöttig vnd
" überflüßig , ( sintemal durch vorgehende und nachfolgende Disposition
" der Landscßcrey ihre lxellriLkion und richtige Maß gegeben würde )
" gar auszulassen , und damit zu künfftigem Mißverstand keine weite -
" re Ursach zu geben . " H Ohnerachtet nun die Kayscrl . EommilDrü
dieses wohl crkant und dem Hoch - und Teutsch - Meister alles Fleißes
zu Gemüthe geführet ; besonders aber der zur Handlung nach Carl -
stadt zuvor ssidcleleZirt gewesene und nun wieder hiezu gezogene
Würzburgische Canzlar Dt . Krebscr sich darauf vernehmen lassen :
" Daß folches zwar der Haupt - Streit wäre , indem der Teutsch - Mei -
" fter der Landscßcrey gar nit gestehen wolle , also Er Vorsorg trü -
" ge , deswegen nicht leicht Aenderung zu erhallen seyn würde ; wie
" wohl er selber es anderst nicht achten könte , dann daß der Teutsch -
" Orden zu Leistung Dero im Abschied vermeldeten Stück , sich doch
" vor einen Landsaßen dargebe und erzeigte " : so hat man den¬
noch auf der andern Seite sich geweigert , auch von denen geringsten
Worten des Vergleichs - LwieLs in diesem Stück abzugehen ; daher
jene an sich nichts würckcnde Clausul ; die Landscßcrey der Person

M m des

§ . XXXI . " den , ( wie billig ) nicht viel zu bedeu -
s ) In dem zugleich an die Kayserliche " ten ; jedoch dieweil sie hiernechst son -

DommMrio8 erlassenen Fürstlichen " der Zweifel Widder E - L . und Ewr
Schreiben vom 1 2 . lun . 6 . 3 . wird des -- " Inrencion und Willen zu Mißver -
halben noch folgendes bemercket : " Al - " stand gezogen werden mögten , so
" lein befinden Wir etliche doch wenig " haben wir nicht unterlaßen wollen , E .
" Wort ober Clausuln die dem Abschied " L . und Euch davon - - zu berichten . "
" beygesezt sein , welche , ob sie wohl ö ) S . hievon denamy . Iulü ^ . i ; 8z - dcs -
" im Grund , und so fern sie sonstet halben erstatteten umständliche Bericht
" nach der übrigen Ditpolmon des Ab - Johann von Riedesels zu Eisenbach per
" schiedö erclertt und verstünden wer - LxirsÄumanliegend .

c ) Lon5.
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des Land - Commenthurs bey Erlegung derer Reichs - und Land - Sleu -
ren betreffend , aus denen obangcführtcn Ursachen , auf Anrathen der
Kayscrl . Commissaricn : " Weil ohne das der Land - Commemhnr m
" diestm Stück eine gewiße ffeLiüLirtc Maaß , was und wie viel de¬
inen Herrn Landgrafen zu Hessen von ihme geleistet werden folte ,
" bekommen ; das monirte auch derer Herrn Landgrafen Ober - und
" Bottmastigkcit zu gar keiner Schmälerung gereiche " c ) aus vor -
gemeldter Ursache : " Weil der Vertrag sechsten jenem zu wider
" dennoch clarcs Maaß und Zieht gebc ; " ä ) auch mit der ^ Er¬
klärung : " da jenes thcyls je weiter gegrstbelt werden wolte ,
" Sie än ihren Rechten damit nichts begeben , sondern daffelb ausge -
" dingt und sich ihre Notdurft zuvor behalten haben wolten : " e ) bey
der hierauf erfolgten Vollziehung ohnverändert auf steh belassen ; / )

übri -

c ) Conk . - Schreibens der

Bayserl . 6o ?/ / ??» ^ ven 17 . lul .

3 . i ; 8z - unter denen BeplagenZV« »/ . - 7 .

^ ) Die Fürstlich - Hessische vepmari

führetcn unter andern in ihrem vlri -

wo - ^ peilis 3 . 158z . erstatteten Haupt -

Bericht an , " daß der Land - Commen -

" thur , ob er wohl exprelle vor kei -

" nen Land - Grand benant , iedoch

" durch Besuchung der Land - Tage ,

" ganze Land - und halbe Reichs - Steu -

" er , auch Volge und FppeUmion

" eben das in eKeöku thun mäste , so

" dem Land - Tag anhängig seye . "

Wie dann dieselbe noch bey dem

Schluß der Handlung wegen der an¬

derseitig gesuchten blxempnon sich le¬

diglich auf ihre InttrnÄlon bezogen ,

jenem Verlangen nachdrücklich wider¬

sprochen und Beyspiele anderer Län¬

der , worinnen der Orden ebenwohl

landsäßig wäre , angeführet haben :

wovon der Hrm . 77 . beyliegendevonr ^ 7 .

ä . zu sattsamer Widerlegung des

jenseitigen neuerlichen Angebens das

mehrere besaget . Con 5 . So

wird auch der Land - Commenthur in

dem Vertrag durchgehends mit dem

Hessischen landsäßigen Adel bey der

Bestimmungseiner Obliegenheit gegen

die Fürstliche Landes - Regenten nah -

menrlich in eine Vergleichung gesezet ,

und ihme mit demselben der Rcgul

nach gleiche Schuldigkeit überall auf¬

erleget . Viä . ^ , 7 . 7 . 4 .

e ) Das Fürstliche Schreiben ist bereits

unter denen mehr angezogenen Fürst¬

lich - Hessen - Casselischen Beylagen / Z-

7 ^ . eäiret zu hefinden .

/ ) Die Fürstliche Räche zu Marburg

merckeren in einem deshalben erstatte -

ren Bedencken noch besonders an :

" Daß diese Clausul nicht am Ende des

" Vertrags , noch auch sonsten nach al -

" len zur buperiorltät und Obrigkeit

" gehörigen ? unckeri , sondern nur bey

" der Reichs - undLand - Steuergebrau -

" chet worden , und daher desto llrVins

" zu verstehen seye : außer dem al das¬

jenige , was der Folge , Steuer , Land -

" Tagen , Gerichtbarkeit , Kirchen - Ord -

" nung und anders halben zur Landseße -

" rey gehörig und hiebevor streitig ge -

" wesen , durch diesen Vertrag cleckli -

" ret , auch darinnen ihren gnädigsten

" Fürsten und Herrn nicht genommen ,

" sondern vielmehr bestätiget werde ,

" mithin Dieselbe von deßen alles

" wegen die Landseßerey reners Sc

" in etkeöin hätten , weshalben sie da -

" für achten wolten , daß , wan gleich

" jene Clausul nicht solr aus dem Ver¬

trag gelaßen , noch der Gepür ercle -

" ret werden , gleichwohl der Ver -

" trag anzunehmen wäre . " Wie nun

nach dem deutlichen Jnnhalt des Ver¬

trags selbsten r̂ ) die in dem Fürsten -thunr gelegene Ordens - Güter samt
und
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übrigens aber durch sothanen Carlftadtischen Vertrag denen Reichs -
Schlüssen und Sazungen und der darinnen vorgeschriebenen Maasi-
Rcgul , ( § . xxvi . ) wie der nachfolgende Zeit - Verlaufsattsam geleh¬
nt , das erforderliche Genügen keines Weges geleistet worden . ( § .
XXXII . XXXIII . )

§ . XXXII .
Wie nun auf solche Weise das Hochfurstliche Haus Hessen dem Womit das

Ritterlichen Teutschen Orden die bisher zudringlich gesuchte Lxempcion Fürstliche Haus
M m 2 nicht

und sonders bey denen Steuren ,
Diensten und andereil Verhältnissen
der Landes - herrlichen Ober - Bott¬
mäßigkeit nahmentlich unterworfen ge¬
blieben : über das />) dernLxu8tub -
ieökiorlis psrloirali bey dem Land -
Commenthur und seinen Ritter - Brü¬
dern mit Bestimmung ihrer persönli¬
chen Haupt - Pflichten , als des Er¬
scheinens auf denen Land - Tägen ;
( / irr . 2 . ) der persönlichen Landes -
Vertheitigung ; ( /Vrr . z . ) der Gericht-
barkeit ; ( tVrr . ; . ) der schuldigen Nach -
achtting in geistlichen und Kirchen - Sa -
chen ; ( ^ rr . 9 . ) Gelebung derer Lan¬
des - Fürstlichen Verordnungen M8a -
cris Lr kolicici ; (Srr . 9 . öc 1 ; .
Eonf . H . XVIII . /' ) M6rie ) nach der
dabey ausdrücklich zum Grund genom¬
menen und überall angeführten Schul¬
digkeit eines Hessischen adelichen Land -
sassens , von Ordens Seiten ohnwider -
sprechlich nachgegeben ; mithin die
förmliche Landes - Unterwürfigkeit in
i' Lälibus Lc p>ertonuIib>u8 dem uralten
Herkommen und ohngezweifelten Hes¬
sischen Landes - Verfassung zu Folge in
1-eA-uIa nochmalen bestätiget worden ;
dahingegen jene Clauful , wo sie keine
offenbare EoorrucliKioo in sich enthal¬
ten soll aufs höchste eine lVIodittLatton
der persönlichen ohnbeschrenckten Un -
terthanen - Pflicht bey Steuren und
Abgaben , womit die vollkommenste
Untergebung eines Land - Standes und
getreuer Unterthanen wohl bestehet ,
bey der in dem Articul alschon vorkom -
mendeii Bestimmung , ohnnüzlicher
Weise ausdrucket ; vielweniger aber
demCommemhur zu Schiffenberg vor

oder nach der Thcilung des Ober - Für -
stenthumsHessen , bey feinen ohngebuhr -
lichen Lxemprions - Anmaßungen ,
wie man in dem anderseitigen Impref-
lo p . 2 O 2 . selbsten nachgiebet , auf ei¬
nige Weise zu statten kommen mag :
So ist der bisherige auf die gänzliche
Entkräftung des Vertrags selbsten ,
wie aller übrigen darinnen bestätigten
ältereren Verträge , gerichtete äußerste
Mißbrauch derselben nebst der verbor¬
genen gefährlichen Absicht , unter ohn -
aufhörlichen Klagen über Gewalt
und Bedruckungen auch Sach - widri -
chen Vortrag ckimmurische Erkant -
nisse bey denen höchsten Reichs - Ge¬
richten : damit herauszubringen , und
unter solchem Schein Rechtens die
rempore oapuiuirari rmrirri >i ,i6XL -
XI ÎI angefangene , jedoch bald hernach
von Kayserl . Majest . und gesamtem
Reich mißbilligte ( § . XXVI . ) Imme -
clietäts - Anmaßung auf das höchste
zu treiben , desto offenbarer und ein¬
leuchtender .

Z ) Worab sich nun die richtige Folge¬
rung ergibt : daß , weil das Hoch¬
fürstliche Haus Hessen Dero aus dem
Paffauer Vertrag und übrigen nach¬
gefolgten Eomittal - Schlüssen wohl
erhaltener Rechte , absonderlich des
darinnen bey dieser Sach fest gefezten
fori tilinul -iris sich auf keine Weife be¬
geben , vielmehr bey der Handlung zu
Carlstadt dasselbe sich feyerlichst Vorbe¬
halten , ( Z - XXX S ) solches , in so
fern der Zweck mit der gütlichen Ver¬
gleichung nicht erreichet worden , noch
immer fürdauren müsse . Eons.

M § . XXXII .
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Hessen die aM - nicht nachgegeben , XXX . XXXI . ) sondern allein in dem über
fochtene Olmg - die landsajjige Pflichten des Land - Connnenthurs zu Marburg und

einige
§ . XXXII .

Diesen ohnumstößlichen Grundsaz
bestättiget der ganze Verlauf bey der
Carlstädter Vertrags - Handlung , nebst
allen vorhergehenden in gleicher Absicht
angestelleten Drachmen , ( § . XXVII . )
wie auch das biß dahin ohnverändert
verbliebene Verhalten des Land - Com -
menthurs zu Marburg und seiner Rit¬
ter - Brüder gegen die Fürstlich - Hessi¬
sche Landes - Herrschaft ( H . XVIII . ) zu
samt dem deutlichen Jnnhalt des Ver¬
trags selbsten . ( § . XXX . ) Bey der Hand¬
lung zu Carlstadt bestunden die Fürst¬
liche Herrn Gebrüder abtolure auf der
Landsaßigkeit des Land - Commenthurs
undZurückgebuitg des Oudenardischcn
Vertrags , ohne welches die vexumri ,
besag ihrer erhaltenen Iirckruökioa
ZV/N / , per Dxrraäkum beyliegend ,
sich nicht einlassen sotten , ckck : " Da
" den nochmalsUns Dieselbckxsmpcko
" wolte angemutet werden , so sollen die
" Vnßern den Herrn Eommiüärien
" aus den vorigen Handlungen Anlei -
" tung undBericht thun , was es mit dem
" Teutschen Hauß zue Marpurgk und
" deßen Zugehörungen vor ein Gelegen -
" heit Hab , vnd welcher gestalt dasel-
" be nicht allein in vnßer ungezweivent -
" lichen Lands - Fürstlichen » Obrigkeit,
" sondern auch den nechsten an vnßer
" Fürstlichen Hofhaltung zu Marburg
" gelegen , auch von vnßern löblichen
" Voraltcrn üoriret , begabett und sich
" auch die vorigen Land - Comptur je¬
derzeit vor Landstende gehalten , uf
" gemeinenLand - Tagen erschienenen
" Landts - Nöthen vnd sonst Kriegs -
" Zügen den Fürsten zu Heßen gefol-
" get , gesteuret und dagegen auch mit
" den Ihren von vnßern Vorfahren
" und Vns geschüzt , gehandhabt und
" vertheidigt worden und was dießen
" mehr in vorigen Handlungen weit -
" lauftig ausgefüret , und also da -
" mic zu Tag geben , warum wir
" Uns derLandseßerey über den Toirr -

" nienchur nicht begeben könren . "
Daß nun die vspunrte Räthe die¬
sem genau nachgekommen und darauf
ohnbeweglich bestanden , solches erwei¬
set nicht allein der schon angezogene

/ VmoroK -Z.
- 4 . sondern auch die von der

Kayserlichen Eommllckon vorgeschla¬
gene und zum Stand gebrachte beson¬
dere Vergleichungen einzler zur Land -
safferey gehöriger Stücke samt dem
übrigen Erfolg gar deutlich . Dann
weilen die Fürstlich - Hessische Räthe
der Landsasserey halben ihrer lackru -
Liori gemäß aufder Vergleichung 6s
anno 1545 . und dem darinnen besiät -
tigten Herkommert beharreten , mithin
begehreten , " daß der Land - Lommcn -
" thur denen Fürsten zu Heßen das¬
jenige leisten und chun solce , was
" Er und seiire Vorfahren I F G .
" Herrn Vatterir und S . Vatter-
" lichen Gnaden Voralcern gechan
" und geleistet hatten ; " hieraufaber
8ub6eleAari recke / Votoro /Zo

die Erklärung tha -
then : " weil es erstet vornehmlich um
" die Lands - Fürsiliche Obrigkeit und
" Dxemprion zu thun , und , da man
" in der (Generalität verpleiben solre ,
" daselb hiernechsi mehr Jrrthum brin -
" gen würdt , so achtelt sie ein Noth -
" dürft , was unter der Landes -
" Fürstlichen (Dbrigkeit und Ov-

begrifen und aitgezeigc
" vnderschiedlich vorzuirehnren . "
So wurde in diesem Betracht ein
Stück nach dem anderen vor die Hand
genommen und bey verschiedenen die
vorgeschlagene nähere Bestimmung be¬
liebet ; wie dieses alles der Carlstädter
Vertrag selbsten in Vergleichung mit
dem so fort zuruck gegebenen Oude -
nardischen Vertrag des mehrerem be¬
saget . Auch die hierauf gefolgete Ob -
leruan ? dasselbe noch weiter bestäti¬
get. Eons. § . XXXIII . XXXIV . Lc
XXXVIII .

§ ) S .
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einige Nuzbarkeiten errichteten Vertrag eine genauere Bestimmung über die
und NoäitiLLtion verschiedener dahin gehöriger Gcrechtjamen und Ob - Land - Ooin -
liegenhetten amore puais sich gefallen lassen ; mit solchen besonderen menäe und da -
Vergleichungen aber , deren es außer diesen : nicht von nöthen gehabt / bin gehörige
Seine Landes - Fürstliche Obrigkeit auf gleiche Weift / wie es ' bcy de - Häuser , Güter
neu vorhergehenden Vertragen äe a . 1496 . L 1545 . geschehen / Personen
XV^ IH . XXII . ) Wider alle Einwendungen und ohngcbührliche Vcrwci -
gerung der vorhin wohl anerkanten Schuldigkeit / mit gänzlicher Der - fch , qet . '
werfung des auf die anmaßliche Lxempciou sprechenden Oudenardi -
schen Vertrags neuer Dingen rechtmäßig behauptet und befestiget hat :
also wurde in solchem Betracht das übrige , wobcy man die nähere
Vergleichung nicht vor thunlich oder nöthig gehalten , in Gcsolg de¬
rer angeführte : : vorgangigen und zum Grund gelegten Vertrage ,' dem
darinnen ebenwohl belobten: älterem Herkommen ( 8säk . n . ) schlech¬
ter Dingen überlassen , § ) und solchem nach die seither denen Schmal -

N n kaldi-

S . den Carlstädter Vertrag z .

" Und soll sonst der obgemelte

" Vertrag durchaus in allen seinen

" Uunöken , Jnnhaltungen und Arti -

" culn bey Wurden , Weßen und Kräf -

" ten allerdings besiändiglich bleiben

" und von beyden Theilen stet , fest und

" unverbrüchlich gehalten werden . "

Jt . ^ rr . El - .- " Und forter bey

" dem , wie -Herkommen , weil es

" beydeTheile selbst also vorgeschla -

" gen , gelaßen werden . " DieTeutsch -

meisterische hatten deshalben in ihrer

am 26 . ^ pr . 6 . u . bey der Kayserlichen

Oommillion übergebenen Erklärung

folgendes angeführet : " Der ^ xpella -

" non halben , weil sonderlich davon

" weder in dem Vertrag ( 6e 3 . 1496 . )

" noch hiebevorigen gepflogenen Hand -

" lungen nichts fürkommen , laßen es

" die Teutschmeisterische bey ihrer vo¬

rigen Erklärung , oder je zum we¬

nigsten bey dem , wie dicsfalsHer -

" kommen , bewenden . " Gleiches

beschahe von denen Hessischen in der

am 27 . H .pr . darauf übergebenen end¬

lichen Erklärung . Ei - .- " Volge und

" Reyß pleibt bei voriger Erclerung

" und achtens ohne das richtigk , also

" auch ^ .ppellaüon , allermaßen man

" sich zuvor ercleret , oder bcym Her -

" kommen . " Wegen der Erb - und

Landes - Huldigung , welche die Hessi¬

sche Räche vermög der aufhabenden
InliruÄion nicht nachgeben konten ,

sondern in ihrer am 27 . ^ pr . einge -

brachten endlichen Erklärung , wo¬

von ein Lxrraök beyfol -

get , schließlich darauf bestunden , die

Ordens - Räche aber förmlich darinn

nicht willigen wolten , wurde gleicher

Ausweg ergriffen , indeme man solche

endlich in dem Vertrag nebst anderem

mit Stillschweigen übergienge , wo¬

durch denen hohen Landes - Fürstlichen

Befugnissen , welche der im übrigen

auf alle Weise nachgegebene landsäßi -

ge Zustand des Land - Commenrhurs

zu Marburg vorhin mit sich bringet ,

einiges Nachtheil nicht Zuwachsen kön¬

nen : ohne das diejenige Stücke , wo¬

bei ) die von der Kayserlichen Eommi 5-

üon in Vorschlag gebrachte besondere

Vergleichung nicht thunlich gewesen ,

oder dieselbe anderer Ursachen wegen

unterblieben , nach beyderseitiger an

den Tag gegebener Imemion , in dem

Stand , worinnen sie vor denen Ir¬

rungen sich befunden und hergebracht

worden , verbleiben müssen . Da

nun die angebliche Nachlassung der

Huldigungs - Pflicht nirgendswo zu

befinden , vielmehr das Lonferein -
krocoLoll ci . 27 . nebst der endli¬

chen Erklärung derer Hessischen Abge¬

ordneten und dem Carlstädter Ver¬

trag
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kaldischen Kriegs - Unruhen auf so mannigfaltige Weise bestrittene ho¬
he Landes - Fürstliche Gerechtsame mit oder ohne fonderbahre Bcfchren -
ckung auf den alt hergebrachten Fuß hinwiederum gesezct , mithin de¬
nen Fürstlichen Gcbrüderen , Landgrafen zu Hessen , dasjenige , destcn
Sie in dem neuerlichen Vertrag mit deutlichen Worten sich nicht be¬
geben , nach der fchon gezeigten Absicht und wahren Beschaffenheit
solcher Vergleichungen , welche eine Erstreckung auf andere dabey
nicht nachgegebene oder ohnberührt gebliebene Vtücke , nicht vcrftatten ,
nothwendiger Weife Vorbehalten worden , c ) Worab der ohntrüg -

trag sechsten das Gegentheil erhärten :
Öon5. oora LmeLecl . über das nicht
cibzusehen , warum der vor allem ande¬
rem höchst beträchtlichen Nachgebung
in dem Vertrag keine Meldung ge¬
schehen seyn solle ; noch zu vermuthen ,
daß nur ermelte Oepumri dem deutli¬
chen Jnnhalt der Fürstlichen Inllru -
Äion so schwerlich zuwider gehandelt
haben ; so ist leicht zu ermessen ,
daß der vorhin nichts erweisende Lx-
rraökns kroroLoIIi Coolerem . 6 . 27 .

Fr /- der gegentbeili -
gen Beylagen offenbar falsch und er¬
dichtet seyn müsse . Cook. tz . XV . /-)

^ ) § . XVII1 . Le XXXVIII .
c ) Wann man den Verlauf der Sa¬

chen von denen Teutschen Kriegs - Un¬
ruhen an biß auf die Zeit des errich¬
teten Carlstädter Vertrags ohnpar -
theyisch erweget , besonders aber
bedencket , was dem Fürstlichen
Haus Hessen durch den erzwungenen
Oudenardischen Vertrag abgenöthiget
werden wollen ; und wie gesamtes
Teutsche Reich die darüber geführte
Hessische Beschwerden vor so erheblich
befunden , daß wegen derselben forder -
samsten Abänderung denen solennen
Friedens - Schlüssen sonderbare Ver¬
ordnung einverleibet werden müssen ;
so ist leichtlich zu ermessen auf welcher
Seite man bey der Carlstädter Hand¬
lung nachgegeben habe , daher dann
auf den geringfügigen Einwand , daß
der Ritterliche hohe Orden zu demje¬
nigen , wozu Er sich in dem Vertrag
anheischig gemacht , nicht vi lubie -
Lkionis verbunden gewesen seye , die
Antwort zu nehmen . So zeiget auch

die in dem Vertrag und bey der Hand¬
lung vorkommende mehrmalige Ver¬
weisung und Beziehung auf das al¬
tere -Herkommen , ( § . XXX . ) nebst
der nachgefolgten Oblerumz ( § .
XXXIII . XXXIV . XXXVIII . ) und
selbst denen mit dem Fürstlichen Haus
Hessen - Cassel im Jahr 1680 . und
1681 . zu Marburg und Cassel der
Commenäe Marburg wegen von der
Gegenseite errichteten Verträgen ,
( § . XXXVIII . ) wobei) man dennoch
eben wohl verschiedenes ohnerörterr auf
sich belassen , die Wahrheit des die¬
jenigen Grundsazes offenbahrlich , und
daß hochermeltem Fürstlichen Haus al¬
les übrige , bey welchem eine Befrey -
ung oder Beschrenck 'ung derer Landes¬
herrlichen Befugnissen in dem Ver¬
trag nicht deutlich zugestanden wor¬
den , eben darum Vorbehalten geblie¬
ben , weil solches der oben gezeigte
landsäßige Zustand des Land - Com -
menrhurs und seiner Ritter - Brüder
in dem Fürstenthum zuvor mit sich ge¬
bracht ; jene Ausnahme und Bestell¬
ungen aber in CooeelIioml) N8 Le P>L-
Lkis gesuchet werden müssen : Wie es
dann sehr ohngereimt wäre demjeni¬
gen Landes - Herrn , welcher mir seinen
unruhigen Unterthanen an statt der
bisherigen ohngemeffenen Diensten auf
gemessene sich vergleicht und einige an¬
dere nähere Bestimmungen ihrer
Pflichten zugiebt , die Landes - Fürst¬
liche Obrigkeit um deswillen abzuspre¬
chen , jene nunmehr vor exempr zu
halten und , daß sie die gemessene Dien¬
ste nicht mehr vi lübieelioms ) sondern
vl xaÄi leisteten , folglich ihrer Herr¬

schaft
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licht Schluß noch weiter zu machen , daß , da hochermeltes Fürstliches
Haus wahrender Deutschen Kriegs § Unruhe in seiner hergebrachten
ohnstrittigen Obrigkeit von dein Deutschen Ritterlichen Orden sehr be¬
einträchtiget , besonders aber durch die Reichs - Cauuner - Gerichtliche
auf den mit Gewalt und Lift von dem damaligen Deutsch - Meister
erzwungenen Oudenardischen Vertrag ergangene Erkantnisse merck -
llch gekrancket , und dahcro von der Kayserlichen Majestät und gesarn -
ten Reich zu nöthiger Untersuchung und billigmaßiger Abthuüng sol¬
cher vor erheblich befundener Hessischen Beschwerden denenIVcisLaro -
I' idu8 ? Äliauien6du8 Macht und Gewalt erthcilet , den : Kayserlichen
Cammer - Gericht aber Einhalt gethan worden ; ( § . XXVI . XXIX . )
beydes jedoch wegen der darzwischen gekommenen Carlftadter Ver¬
gleichs - Handlung und darauf errichteten Vertrags unterblieben ; al¬
les dasjenige , so der beleidigte Fürstliche hohe Dheil aus Liebe zürn
Frieden zu einiger Beschranckung seiner Landesherrlichen Gerechtsa¬
men in Ansehung derer besonderen Pflichten eines Land - Commen -
thurs zu Marburg dem Deutschen hohen Ritter - Orden in diesem
Vertrag , wobey Derselbe die zuvor bestrittene Landes - Fürstliche
Obrigkeit re L verbi8 Hinwiedemm anerkant , mit ausgedruckten
Worten nicht nachgcgcben und eingeraumet , ohnwidersprcchlich in
dem Stand , worinncn die Sachen vor der Schmalkaldischen Kriegs -
Unruhe sich kündiger maßen befunden , in Lonkormitat derer Pasiaui -
schen Vertrags - Handlungen ( § . XXVI . ) noch fernerhin behalten ha¬
be ; mithin hicbcy noch immer das altere Herkommen zur allel -
mgen Regul und Richtschnur , gleichwie der Carlftadtische Ver¬
trag nur in demjenigen , so man dem Ritterlichen Orden darinnen
deutlich zugeftanden , zur eingeschrenckten Ausnahm dienen ; die
von solcher Veite jenem zuwider sich auserende Widersezlichkeit aber ,
so ferne sie in sothaner deutlichen Ausnahm ihren hinreichenden Grund
nicht findet , denen annoch fürdaurendcn Hessischen 6rauaminibu8 >
worüber denen Reichs - Gerichten alle Erkantniß benommen worden ,

( § . XXV . XXVI . XXVIII . ) beyzurechncn ; ) übrigens auch bcy be -
Nu 2 neu ,

schast zu keiner Huldigungs - und an¬
derer Pflicht weiter verbunden seyen ,

vorzugeben ; eben als ob durch solche

neue Verpflichtung die Landesherr¬

liche Bottmaßigkeit nicht befestiget und

bestattiget würde .

ä ) Wohin die zum Behuf der neuerli¬

cher Zeit wiederum hervorgesuchten

ohngebührlichenbXemprions - Anmas -

sung beygebrachte mannigfaltige Ver¬

drehungen und Mißdeutung des Carl -

siädter Vertrags gehören . Wie nun

niemand leicht in Abrede seyn wird ,

daß der wahre Verstand dieses Ver¬

trags und was selbiger beyden hohen

Theilen eigentlich gebe oder nehme aus

dem vorhergehenden Zustand und Ver¬

halten derer Ordens - Personen und

Oommenclen in dem Fürstenthum

vornehmlich zu ermessen ; auch mit die¬

sem bey der Vertrags - Handlung zum

Grund gelegten älterem Herkommen

der nachfolgende Zeit - Verlaufund so

genante ObieruLnria inmrpreraciua zu

vergleichen ; mithin die Erörterung und

rechtmäßige Entscheidung derer über

jenen Mißbrauch und Anmaßung ent¬

standener viüei ' Lnrien , nach dem imPas

X



Ueber das wird

der wahre Ver¬

stand des Carl¬

städter Ver¬

trags aus der

nachgefolglen

Observanz dar -

gethan : mit

des Land - C o m -

menthurs Er¬

scheinen auf de¬

nen gemeinen

und besonder «

Hessischen Land -

Tagen und der
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neu , dem hohen Orden in kraft derer von demselben bey der Hand¬
lung zu Carlstadt vorgcbrachtcn Fürstlich - Hessischen kriwIeZioruin
dein Land - Commcnthur zu gut zugcftandcnen Befrcyungcn , die über
dergleichen primleom L immunicaces sudäicorum sich erstreckende
Landesherrliche Befugnisse nach wie vor ausbeschieden seyen .

§ . XXXIII .

Die Wahrheit so eines , als des andern hat der nachmalige
Zeit - Erfolg auf eine ohnwidersprcchliche Weise dargcthan , und da¬
mit zugleich demjenigen , so in dem zum thcil dunckelcn und auf
Schrauben gestellten Carlstädter Vertrag verabschiedet oder ohnerör -
tcrt belassen worden , eine nähere Erläuterung und ganz ohngczwei -
felte Bestimmung wider alle ohnrichtige Auslegungen und sonderlich
in denen neueren Zeiten ersonnene nichtige Einwendungen gegeben , a )
zugleich auch genugsam gelchret , wie wenig sämtliche gebrauchte
Künste und Verdrehungen hinreichend gewesen , das uralte in der ohn -
abändcrlichen Hessischen Landes - Verfassung und so manchen hierauf
gerichteten Verträgen allein gegründete Herkommen zu entkräften
oder nur den so beschaffenen Carlstädter Vertrag vor eine Regul und
Richtschnur , wornach die diejenige Landes - Fürstliche hohe Gerecht¬
same allein zu ermessen seyen , geltend zu machen . 6 ) Dann so hat

in

Passauer Vertrag deshalben fesigesez -

ten und vorgeschriebenen alleinigem

Regulmaß , aus solchen richtigen Quel¬

len herzunehmen seye ; also mag diese

Entscheidung § ) allein von denen ,

mit Ausschliessung derer ordentlichen

Reichs - Geeichter besonders verordn¬

ten hohen Richtern , vermög der

dabey befindlichen Vorschrift einer

vorgängigen reiflichen und der Sachen

Wichtigkeit gemäßen Untersuchung

rechtlich unternommen werden ; wes -

halben diejenige Arten des ? roee6es ,

welche nach ihrer Beschaffenheit ple -

nariarn eaussae coA 'nirionem nicht

» erstatten , billig ausgeschlossen bleiben .
Eons , ixsia .

tz . XXXIII .

ch Wie bey solchen Verträgen überhaupt

das Augenmerck auf den nachgefolgten

Zeit - Verlauf zu richten und die sicher¬

ste Erklärung eines duncklen oder

zweifelhaft gesezten Vertrags aus der

nachmaligen Observanz her zu neh¬

men : also findet dieses bey dein auf

das Herkommen vornemlich gegrün¬

deten und gestelleten Carlstädter Ver¬

trag seine besondere Anwendung
Eons / o . ^Vr 'r . urirrivs mK -

Oi -v / . / r' / vr ? .

Lec ? . / V / . / . 22 .

/ / . w . / . / . ^

20 . ^ 66 . Lb ?, / . 8nr . ri <

-7 . ^ 0 .

Z') Welches der Fürstlich - Hessische Statt¬

halter , Vice - Canzlar und Räche zu

Marburg in einem an den Herrn

Landgraftn Georgen / / 6 . z i . Iulii

1628 erstatteten ünlerthänigsten Be¬

richt bereits wohl angeführet : verbiß

" Sintemal der Carlstätlische Vertrag

" an etlichen Oettern zweifelhaft und

" gleichsam auf Schrauben gestellet ,

" welches dero Zeit wegen des Wider -

" tbeils verspürter Halsstarrigkeit nicht

" verhütet werden können ; An E .

" F . G . Seiten es aber weit anders

" und nulter jederweil hergebracht ;

" daher
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in denen folgenden Jahren ein zeitiger Land - Commenthur zu Mar- Landes - Huldi¬
burg nebst dem Commenthur zu Gchiffenberg hochermclte gung selbsien .
Herrn Landgrafen vor feine gnädigste Landes - Fürsten gehalten , Sie
also jederzeit genant , verehret , und zu aller Treue und Gehorsam sich
verpflichtet ; c- ) daher » auch bey denen fo gemeinen , als besonde¬
ren Hessischen Landes - Versammlungen beyde gehorsamlich sich
eingcfnnden , und in guter Erinnerung ihrer Unterthänen - Pflicht , de¬
nen übrigen Standen und gemeiner Landschaft fo wohl bey denen an -
gestelltcn Berathschlagungcn über die innerste Angelegenheiten des
Fürftenthums und dessen zukünftiger Vererbung , als auch denen be -
schehenen Verwilligungcn der Reichs - Land - und Tranck - Stcuren ,
wie ingleichen anderer dahin gehöriger Stücke , allenthalben gleich
bezeuget , dieselbe ihre Mit - Land - Stande , sich selber aber Hessische
Land - Stande zum öftern genennet ; wie dieses aus denen in Orioi -
nul vorzuzeigenden Land - Tags - Kecken , deren Unterschriften und
Besiegelung zu ersehen ; von welchen man gegenwärtig nur die Ke -

O 0 cells

" daher vor das rathsamsie angesehen
" wird , daß man bey solchem Her¬
kommen beharren und immerhin
" Lomirmiren müsie . Im Fall sich
" dann je der Land - Commenthur in ei¬
gnem oder andern zu beschweren ,
" wird er solches dieser seits zu suchen
" und dannenher die Auslegung zu
" nehmen haben . Conk. tz . XXXI .

c ) Zu einem stattlichen Beweiß kan das
bald nach vollzogenem Carlstädter
Vertrag sich gefügte Excmpel des
Land - Commenthrirs von Hörde dienen :
dann als dieser im Jahr i ; 86 den
26 . veL . bald nach seiner Bestellung
von dem Herrn Landgrafen Ludwigen
auf das Schloß zn Marburg gefor¬
dert worden , hat er sich gehorsamlich
eingestellt und durch den Fürstlichen
Statthalter Burgkhard von Kram
die unterthänige Anzeige thun lassen :
" Nachdem er durch Gottes des All -
" mächtigen Schickung und seines
" Ordens Gebrauch nach zu einem
" Land - Commenthur erwählet und
" bestätiget seye ; so stelle er sich bey
" Hochgedachten seinen gnädigen Für -
" sien und Herrn unterthänig ein ,
" und bitte S . F . G . als seinen
" Landsfürst Schuz - und Schirm -Herr
" sein und bleiben , so wolle er gegen
" S . F . Ä . sich alles underrhanigen

" schuldigen Gehorsams Verhalten
" bey S . F - G . Leib , Guth und
" Bluc ufsezen , als einem ehrlichen
" von Adel wohl anstehet , auch alles
" thun was seine Vorfahren gethan
" Hecken und ihne gebückte . " Worauf
ihm durch erjagten Statthalter die
Fürstliche Uelolmiori bekam gemacht
worden . " S - F . G . vermerckten sein
" des Land - Commenthurs beschehene
" Anzeigeund erpieten gnediglich , und
" versehen sich , er werde demselben
" auch also Nachkommen , dagegen wol-
" len S - F . G - ihme gleich und Recht ,
" Schuz und Schirm halten und sich
" derhalben selbst gegen ihn erkleren ,
" mit gnädigen Vegerem , daß . er des -
" halben zu S - F . G . drecken wolle . "
Als nun dieses beschehen , hat Hoch -
ermelter Herr Landgraf die den Land -
Commenthur durch den Statthalter
bekam gemachte Fürstliche Erklärung
wiederholet : " Deren er Land - Com -
" menthur mit erholung seiner , als
" vorstehet , beschehenen Anzeige und
" erpieten sich underthänig bedanckt . "
Die Urkunde ist unter denen Bela¬
gen der zum öftern angeführten Histo¬
rischen Nachricht von des Teuc-
schen Hauses und Mar¬
burg Land - Scandschafc
-v . befindliche

S .
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cesse äe annis 1586 . 1594 . 1598 - l 599 - 162 z . 1629 . 1611 . 1614 . 1615 .
1616 . 1619 . 1621 . 1622 . 1625 . 1628 . 1629 . bey ricstm Z ( lt - ? erioäo
zum Beweiß anführcn ) und noch gedenckcn will , daß ' , wann ihre
Entfernung , Leibes - Schwachheit oder andere Hindernisse solches
nicht zugelassen , sie deshalben bestens sich entschuldiget und zuweilen
selbst durch den Hoch - und Tcutsch - Meister behörig entschuldiget wor¬
den ; e ) nachmals aber dasjenige , so die anwesende Stande beschlossen ,
wie diese , mit befolgen , thun und tragen helfen . ( § . XXXIV . ) Nicht
minder haben dieselbe in gleicher Erinnerung der vorhin beschriebenen
Pflicht , nach dein Exempel ihrer Vorfahren , ( § . XXVlll . ) die ge¬
wöhnliche Erb - und Landes - Huldigung bey sich ereigneten Vor-
fallenheiten auf Erfordern mit Mund und Hand geleistet - Gestalten
nach Absterben Herrn Landgrascns Ludwigs von Marburg der dama¬
lige Land - Commenthur Wilhelm von Opnhaußen Herrn Land¬
graf sNonzen dieselbe auf dein Schloß zu Marburg sechsten abge¬
legen / ) gleiche Huldigung auch im Jahr r6n . auf Erforderen Herrn

Land -
^ ) S - die / ^ Mm . hiebey befindliche

derer Land -Tags / eceMn ,
womit das uralte Herkommen bey der
genauen Hessischen Landes - Verfaffung
bestattiget , und gegen die von der
anderen Seite gemachte Einwen¬
dungen : Z . E . daß der Land - Com -
mcnthur nur allein bey denen gemei¬
nen Hessischen Land - Tagen , wobey die
Stande des ganzen Fürstenthums
sich versammleten , keines weges aber
bey denen ? arricuIar - Land - Tägen zu
erscheinen schuldig seye , genugsam be¬
festiget , insbesondere aber die so ver¬
geblich in Abrede gestellete Landsäßig -
keit derer OrdenS - Personen in dem
Fürstenthum Hessen auf eine gar über¬
zeugende Weise dargethan wird .
Die UxrrüÄu8 derer kecelle äs
LNIÜ8 1614 . 1615 . 1619 . 1621 . Lc
1622 . sind unter denen Beylagen der
nur erwehnten Historischen Nach¬
richt von des Teutschen Hauses
und Marburg Land -
Gtandschaft / /'. - 0 . anzutreffen .
Cou5. H . XXXVIII .

e ) Ein Exempel enthalt der / i - M -» § <? .
angefügte Schreibens des
Hoch - und Teucschmeisters Johann
Caspars c/. / . Jan .
" Hierumb so wollen wir uns freund¬
lich versehen , Ew . Ld . werden ^ ihne

" Land - Commenthur seines Nit - Er -
" scheinens halben gnedig vor entschul -
" digt halten . " Eons tz . XXXV . Ob
schon dieses eigentlich ein Hessischer
besonderer Land - Tag gewesen .

/ ) S . den Vu « . beyliegenden
^ w /iw /r/rschen r /v
" 1605 . ist nach Absterben Hochge -
" dachten Landgraf Ludwigs von Land -
" graf Moriz F . G . der damalige
" Land - Commenthur , Wilhelm von
" Oynhaußen , zur Huldigung beschrie -
" ben , welche er auch nachgeheuds
" aufm Schloß zu Marburg S .
" F . G - selbst gerhan . " Die von
dem gegenrheiligen Schriftsteller x>.
i6z seines angeblichen Historischen
Unterrichts angezogene und beyge -
brachte Berichte dieses Land - Com -
menthurs , falls sie auch mit denen
Oriolualien , wie man doch zu zweif¬
le « genügsame Ursach hat , also bestarckt
werdm konten , enthalten nichts wei¬
ters , als daß die anbegerte Huldi -
gungS - Wicht im Jahr 1605 Lc 1626
noch nicht geleistet worden , welches
auch der angeführte LxcraLI nicht
meldet , wohl aber das ex aüuerio
selbsten imJahr iyzz iuüiLialicerpro -
ciueirteDocumeur 6e anno 1614 . un¬
ter denen Fürst ! . Hessen - Casselischen
Beylagen -VE . -4. befindlich ,

besä -
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Landgrafetts Ludwigs des jüngeren , Dero ältistm Pkinzen
>Georgm auf das errichtete Erb - 8cacucum der Lommenthur zu
G »chtsterrberg Jlohairrr von Liederbach nebst Prälaten , Rittern
und Landschaft in dein Fürstenthum Hessen gethan , Z ) dieselbe noch
rrn Jahr 1616 . wiederholet , und nebst denen übrigen Standen wohl
bcdachtlich , gutwillig und gehorsamlich versprochen und zugesaget ,
auch beyden Ihren zu ^ äminittratoren verordneten Fürstlichen Gn .
Gn . darüber angelobet und Hand - Treu geleistet : " Allem dem , was
" das Fürstliche Testament besiM und ihnen befehle , so viel sie anbelange ,
" getreulich und gehorsamlich nachzukommcn und zu geleben , und die
" resseÄius zu / eämimtbraconi , lurom UNd Curmorn Verordnet
" Chur - und Fürstell , und sonsten niemand , dafür gehorsamlich zu
" ehren , anzuscbcn , zu achten , und zu resseLren , auch dergeftalten
" Ihnen sämtlichen Chur - und Fürstlichen GG G G Gnaden hold ,
" trew und gehorsam zu seyn , wie gehorsamen , getreuen
" Land - Stauden und Unterthanen wohl anstehet , auch von
" Rechts wegen gebührt und oblieget , getreulich und ohne Ge -
" fährde . " L ) Eben wohl hat Herrn Landgrafen Ludwig dem jüngeren
der Land - Commenthur Friedrich von Hörde im Jahr 1624 . gehul -
dtgct , r ) und , als im Jahr 1648 . nach errichtetem Haupt - Vergleich ,

O 0 2 die
besaget , daß dieser Land - Commen -
tbur " nach langem / Mstt /rwen sol -
" che Pflicht geleistet habe : " welches
die nach jenen Berichten von dem
Herrn Landgrafen gegen den Land -
Commenthur gerechtest verhängte
Zwangs - Mittel befördert haben mö¬
gen ; mithin es ohnvonnöthen , wei¬
ter zu zeigen , wie wenig dergleichen
einseitigen Berichten derer Ordens -
Personen gegen das Fürstliche Haus
Hessen zu trauen seye . Couf. r )

A ) Solches erweiset die Fr - / ss .
beyfolgende von dem Commenthur
zu Gchisfenberg Johann von Lie¬
derbuch eigenhändig bezcichnere

- Huldiguirgs - Verschrei¬
bung derer -Hessischen Land - Gran¬
de r- er /' .' " Als aus jetzt
" Hochgedachtes Unßers gnädigsten
" Fürsten und Herrn gnädigen Befehl
" und Verordnung Wir ( Prälaten ,
" Ritter und Landschaft im Fürsten -
" rhum Heßen und dazu gehörigen
" Graf - und Herrschaften ) im ver -
" wichenen Sechßzen hundert und elftem

" Jahr S . F . G . ältestem und erstge -
" bohrnem Sohn , Landgraf Georgen »
" zu Heßen Fürstlichen Gnaden und
" Dero ehelichen Manns - Leibs - Erben ,
" oder im Mangel derselben S . F . G .
" zweytem Sohn , Landgraf Johan -
" neßen und deßelben Manns - Leibs -
" Erben , und also fort an jederzeit dem
" ältesten Dero vesLeucleuren , so
" lang Deren vorhanden - m
" schuldige Erb -Huldigung
" geschworen . " Welchem annoch
das / o / . beyzu -
fügen . Der von Ordens Seiten
unterschriebene Huldigungs - Revers
wurde hierauf im Jahr 1612 ausge -
stellet . Cons. ü .

) S . die ihres ganzen beträchtlichen
Jnnhalts hiebey gefügte eben erwehn -
te / ss . §/ / o / .

! Eons. derer Erb - Hul¬
digungs - / 'roww /Zen /V/u » .
wie ingleichen der von Herrn Landgraf
Ludwigen dem Land - Commenthur
Friedrich von Hörde nach abgelegter
Erb - Huldigung ertheilte Fürstliche
dchuzbrief //e « . / » ü ZVÄ ?/ / . / o ^ rÄ .-

Dar -
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die Erb - Huldigung in dem Ober - Fürstenthum Hessen eingenommen
worden , der damalige Land - Commenthur Georg Dämel von Ha¬
bel zu einem gleichen mit Hand gegebener Treue an Eydesftatt
sich gerne verstanden ; K ) mehrerer Falle dermalen nicht zu gedcncken . / )
So hat auch Herr Landgraf Ludwig in der im Jahr 1608 . unter
seinen Standen und Bedienten errichteten besonderen Rang - Ord¬
nung dem Land - Commenthur zu Marburg nebst dem Lommen -

" Darauf auch Wir uf sonderbare

" Kayserliche Verordnung , Anweisung

" und Immillion in solchem Unßerm

" Fürstenthumb an der Loyne ge -

" püerliche Erb - Huldigung genom -

" men , under welchen auch derwür -

" dige Unser lieber andechtiger Friede -

" rich von Hörde Land -- Commenthur

" der Balley Marpurgk solche ge -

" püerliche Erb -- Huldigung und Ge -

" lübdte vor sich und seine Mit - Or -

" dens - Personen , derselbigen Angehö -

" rigen und Angewandten , auch ge -

" leistet , also und dergestalt , daß sie

" Uns Landgrafen Ludwigen - ge -

" treue hold und gewertig seyn ,

" Schaden warnen , selbst keinen zue -

" fügen , Bestes werben und alles das¬

jenige thun , halten und leisten sollen

" und wollen , das seine Vorfahren

" dieLand - Comptur der BalleyHeßen

" zue thun , zue halten und zue lei -

" stenschuldig " cer . Wodurch das un¬

ter denen gegentheiligen Beylagen

KÄ -» . ^ 0 / . befindliche Schreiben ,

welches denenjenigen Erdichtungen ,

womit der anderseitige Federführer

sich zum öfteren abgegeben , beyzurech -

nen , seine gänzliche Widerlegung er¬

hält .
6 ) S . den mehr angezogenen

schen womit

die / o / . beyfolgende Rela¬

tion des damaligen Huldigungs - Oom -

rnillarii übereinkommt ; welchem an -

noch das unter denen Fürstl . Hessen -

Casselisthen Beylagen Ma » . - -f .

befindliche Schreiben dieses Land -

kommenthurs , so er an die dama¬

len regnende Frau Landgräfin abge¬

lassen und von der Gegenseite selb -

sien gegen das Fürstliche Haus Cas¬

sel in anno 17z 7 iuäicialirer proclu -

ciret ryordm , beyzufügen : nr / - :

" Damit aber gleichwohl E . F . G .

" meilt unterthäniges Dero Fürstli -

" chem Hause zugethanes Gemüth se -

" hen und schauen möchte , so wolte

" ich hier unterthänig zusagen , treu

" und hold zu seyn , auch Ew . F : G .

" bestes , wo ich kan und vermag ,

" wiewohl meinen Orden ohne Ab -

" bruch und kraeinLz , zu prüffen

" und fürdern ; Habe auch darauf

" denen Herrn H ^ z/ rMen Handge -

" löbniß gechan , und verspreche

" solches nochmalen E . F G - "

Welches zu abermaliger Entdeckung

der von dem gegenseitigen Schrift¬

steller mit Beybringung erdichteter und

verfälschter vooumenten begangenen

Gefährde alschon genug seyn kan .

S . die ohnlängst eclirte Historische

und rechcsbegründete LTlachrichr

von des Teurschen Hauses und 60 » , -

MMz / e Marburg Land - Grandschafc

Weil der Land - Commenthur zu

Marburg gezeigter Massen die Hul¬

digungs - Pflicht vor sich und seine

Mit - Ordens - Personen , so in dem

Fürstenthum gesessen nach dem alten

Herkommen abgeleget , ( § . XXVHI )

so ist die Ursach daher leicht abzuneh¬

men , warum von diesen bey noch

ohngetheiltem Ober - Fürstenthum or¬

dentlicher weisse keine besondere Pflich¬

ten gefordert worden , obwohlen es

an Exempeln geleisteter Huldigungen

bey dem Commenthur zu Schissen -

berg nicht ermanglet , da dieses dem

Gutdüncken eines Landes - Fürstens

billig anheim gestellet bleiben muß .

Oon 5 . L/ /ü .)

m ) Die -
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thur zu Schrffenberg jedem seinen gebührenden Platz darinnen an¬
gewiesen / 7// ) deren dieselbe / wie anderer Fürstlichen Verordnung¬
en , -/ ) sich gemäß verhalten haben .

§ . xxxiv .

Ueber dieses erweisen noch ferner die vor denen Fürstlich - Hcs- , . ^ , . , . -
sischen Canzlcyen und Regirungen damaliger Zeit verhandelte ^ en , ^ er Mr
daß der Land - Commenthur zu Marburg so wohl , als der Lommen - m
thur zu Schrffenberg , vermög ihres landsaßtgeu Verhalts gegen andere Ordens -
die regirende Herrn Landgrafen zu Hessen und darauf von Zeit zu Personen ausge -
Zeit geleisteten Erb - Huldigung , der Landes -- Gerrchtbarkert m 7-ea - übten Ger ich t-
/r /E und völlig untergeben ftyn müssen ; eben wenig auch barkeil , denen
ihre Hof - Lenthe und Hintersassen in dem Fürstenthum davon befreyet Steueren und
gewesen : H Um nun hievon einige Erernpel anzmühren , so ist aus
denen Much Burgers zu Marburg contra den Land - ! '^ " ^ ^ ^ ^
Commenthur Wilhelm von Vynyaußen , eine angebliche Güter -
Leih betreffend , zu ersehen , daß die bey Fürstlicher Regirung zu Mar¬
burg übergebene Klage demselben ordentlich LommnniLiret , und dar¬
auf am 21 . Maii 1605 . von Beklagten ohne einigen Vorbehalt oder
kroeellation Handlung und Bericht ein gebracht worden seye . ü ) Fer¬ner ist aus denen in Sachen Heimberger und Gemeinde zu
wazemdorn , Gerichts Steinbach , contra Vttmarn Lommen -
thuren zu Schiffenberg , Hut und andere Gerechtigkeiten betref¬
fend , zu befinden , daß der Beklagte bey Fürstlicher Regirung zu

P P Gießen

?/ r ) Dieses KeAulariv , den Rang der

Fürstlichen Bedienten und Land - Stan¬

de betreffend , ist unter denen Verla¬

gen der imJahr 1725 . eäirten 8pecie

befindlich . Wann

aber der Verfasser des vorgeblich Hi¬

storisch - / ) ^ / o » Eschen Unterrichts

daselbe zu tadlen sich beygehen lassen ,

so dient demselben zur Nachricht , wie

ein regnender Landes - Fürst nieman¬

den Rechenschaft darüber zugeben ha¬

be , was er vor Verordnungen des

Ranges halben bey seinen Unterthanen

und Bedienten ergehen lässet ; über

das die Grund - Neguln und Lraruten

des Ordens , ( H . VIII . ) deren man sich

hiebey besser zu erinnern gehabt , ein

anderes vorhin mit sich bringen .

77 ) S . das Vrmr . beyliegende

Friderichs von Hörde

Gcacchalcers der Balley zu Hessenund Lommmthurs zu Marburg .

§ . XXXIV .
6 ) S - die Beylage VrM , .

" Daß des Ordens Hof - Leuth zu Gter -

" tebach an das Gericht zu Ober - Wey -

" mar dinghaft seyen , auch wo ihrer

" einer nicht erscheinet , Hab er densel -

" bigen darum zu strafen . " cer . So

erweiset ferner der Gießer

Amts - Rechnungen , si / i - Vm » . / c>-7 .

daß des Commenrhurs zu Schisten -

ber ^ Diensibotten , Knechte , Schäfer ,
Müller und andere gebrödete Die¬

ner vor dem Amt Gießen zu Recht ste¬

hen , und die begangene Frevel und

Verbrechen daselbst verbüßen müssen ,

auch dieangesezte Geld - Strafen von

ihnen würcklich erleget und verrechnet

worden seyen .

ä ) S . anliegenden LxcraÄ der überge -

nen Handlung dieses Land - Commen -

thurö / o / .

c ) Be -
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Gießen 2 . 1609 . sich förmlich eingelassen und sein Nachfolger Frie¬
drich von Hörde ein gleiches gethan , zu dem Ende auch noch in
erjagtem Jahr behörige Vollmacht vor seinen Sachwalter ausgestel¬
lt habe . c ) Als auch im Jahr 1614 . Burgemeister und Rän¬
der Stadt Marburg gegen den Statthalter der Balley Hes¬
sen Friedrich von Hörde verschiedener Dinge halben bei) Fürstli¬
chem Hof - Gericht zu Marburg Klage erhoben , sind beyde Thule noch -
dürftig verhöret , und von Hof - Richter und Urtheilern eine Verord¬
nung , wessen sie sich zu verhalten , gemacht worden , die Beklagter
sich Wohlgefallen lassen . ) Auf eben solche Weise hat in einer zwi¬
schen der Gemeinde Leigestern und der OEEcke Gchrstenberg
wegen der Schaaf - Hude entstandener Irrung , der Commenthur vor
Fürstlicher Regirung zu Gießen , als Beklagter und Klager zu Recht
gestanden . 6 ) Ein allenthalben gleicher landsaßiger Verhalt bcy -
der Ordens - Lommenäen und ihrer zugehörigen Güter aufert sich noch
ferner bei) denen Einquartirurrgen , e ) Reichs - und Tärcken -
Steuren , wie auch denen übrigen Land - Tranck - und anderen
Steirren und sonstigen gemeinen Beiträgen ; / ) immaßen man

sich

c ) Besag Fürst !. Regirungs - " dieses ihres Mißverstands und Jr -
^Vo / ow //s c?. Gießen 20 . " rung halber nach Nothdurft gegen

Mm . / o5 . r /-r " Hagen : " einander gehört und demnach auf
" wegen des Compthurs zeigt kraft ka - " viel gepflogene gütliche Handlung
" benden Briefs an : Demnach Ihre " mit ihrem allerseits gutem Wißen
" Ehrwürden in kosseüorlo , so bat er " und Willen dahin verglichen und
" so wohl der Gemein zu Wazenborn , " zwischen ihnen derhalben verabschie -
" als auch Steinberg ihrer hiebevor " det . " cer .
" gethanenKlageLopiam undssermin c ) So wurde z . E . im Jahr 1620 . bey
" auf 6 . Wochen , sich darauf baben Anordnung derer Huartire vor ein Re -
" zu erklären . " Lr x-aullo poll . giment Tvllischer Kriegs - Völcker das
" Daher der Comprhur nic Rlager Deutsche Haus zu Marburg , besag
" sondern Beklagter feyn muß , so des darüber von der Hessischen Land -
" reperirte er sein voriges und bat , wie schaft abgefaßten besonderen Recelles
" des lermmi halben gebelhen . " 6e koc anno , denen übrigen Hessi -
^ 66 . die angeführte Vollmacht / / /» schon von Adel in allem gleich gehal-
Mm . / os . len . E />.' " Die vierte CompgAnie

al ) Es erhärtet dieses die fernere Anla - " auf des Teurschen Ordens , der
ge Mm . / / o . rÄ . " Dcrowegen " Schencken , Vusecker - Thäler , Rabe -
" Burgemeister und Rath fürters ei - " nauer , Rauen und Breidenbacher
" ne MüLulirte Klage gegen ermelten " Unterthanen . "
" Herrn Statthalter am Fürsil . / ) Also hat im Jahr 1606 . der dama -
" Heßischen Hof - Gericht Hieselbst nechst lige Land - Commenthur Wilhelm
" » erschienenen 21 . I^lov . gerichtlich von Oynhaußenden ihme von der
" einbringen und um krocelö bitten Land - und Commenthurey Marburg
" laßen , auch erhalten - auf der und Schiffenberg zu Lwblirung der
" Partheyen beyderfeits willfährige Vnmerlitat Gießen zuerkanten Bey -
" Erklärung diese verschienene Tage trag von 200 . Gulden entrichtet ,
" und noch heute 6aro sie die Par - und hierüber nebst denen anderen
" theyen gütlich Vorkommen laßen , Land - Ständen eine Fürstliche Ver -
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sich dazu nicht nur willig bequemer , sondern die zeitige Commenthn -
ren zu Marburg und Schiffcnberg jederzeit zu erkenneil gegeben , daß
sie vor denen übrigen Landsassen von der Ritterschaft dabcy nichts
zum voraus haben wolten ; Z ) wie sie dann daher von ihren Gütern
und Hintersassen die ganze Türcken - Stemm , wie recht und billig ,
dem Landes - Fürsten allein entrichtet und davon niemalen etwas an
den Hoch - und Teutsch - Meister abgegeben haben , b )

§ . XXXV .

Indessen hatte der Deutsche Ritter - Orden die vorhin mißlungene Neues Untere
Absicht , aus denen hin und wieder in dem Fürstenthum Hessen gele - nehmen des
gcnen einzlen und zum Theil geringen Gütern , Meyer - Höfen und TeuGen M -
Gefallen ein der Landes - Obrigkeit nicht weiters unterworfenes Ne - ter - Ordens bey
ben - lerricorium zu tormiren a ) nnd damit zugleich das dem Land denen dreißig

Pp 2 zum

sicherung , " daß solcher außerordentli -
" che Beytrag keinem an seinen herge¬
brachten Rechten und Freyheiten
" nachtheilig sein solle " erhalten .
In wie weit nun diese Fürstl . Ver¬
sicherung , worauf man zumöfternge -
genseits sich nachmals bezogen , einem
Land - Commenthur vor den übrigen
Land - Ständen etwas zum voraus ge¬
be , solches kan aus dem bisherigen er¬
messen werden .

§ ) Solches erweisen die ^ / / / .
/ / / . / / H-. beyfolgende

Schreiben derer beyden Land - Com -
menthuren Wilhelm von Oyir -
haußen und Friderich von Hörde
cieannig 1598 - 1599 . 160z . Lc 1626 .
samt dem Niddaischen Amts - Bericht
cle INNO 1598 . daß hierbei ) kein Zwei¬
fel übrig bleibet . rÄ .- " Dann einmal
" die Land - Tags - Beschlüsse dahin ge-
" hen , daß ein jeder von Adel seine
" innkommende Renthe und Zinße ,
" was der ein jeder unter einem jeden
" Fürsten ( zu Heßen ) liegen hat , selb -
" sien nach Jnnhalt und Ausweisung
" des Land - Tag Beschlußes , an einem
" jeden ihm ernennten Ort versteuren
" solle . Deme ich jederzeit willig zu
" gehorsamen - mich befiißen . - - wie
" ich dan ohne Ruhm zu melden , mir
" Erlegung der Greuren jederzeit
" so wohl bey meinem gnädigsten Für -

" sten und Herrn Landgraf Geor -
" gen , als bei) meinem auch gnädigen
" Fürsten und Herrn Landgraf Lud¬
wigen mich unverweißlich gehal¬
ten . "

/>) S . die nächst angeführte Beylagen .
Warum der Carlstädtcr Vertrag bey
der halben Türcken - Steuer dem be¬
ständigen Herkommen zu wider nicht
zur ObleruLnz kommen mögen , da¬
von sollen die Ursachen an seinem Ort
angezeiget werden .

-46 § . XXXV .
s ) Welches Vorhaben Herr Landgraf

Moriz zu Hessen in einem an den
Hoch - und Teutsch - Meister Erz - Her¬
zog Carl von Oesterreich ^ Ä Ep¬
stein den / M . erlassenen
Schreiben mit mehreren ausgednr-
cket und nachfolgender maßen ange -
führet hat : " Indem der Land - Com-
" menthur nicht allein sich und seine
" Ordens - Personen , sondern auch al¬
te des Ordens ungehörige Untertha -
" nen , ja auch bloße Hof - Leuth und
" Meyer , ram in realibus , per -
" sonaIibu8 zu eximiren , und alst> in
" unßerm Lands - Fürstlichem 7e , --

ein sonderbar Neben -
und von hin und wieder

" unter Uns gelegenen einzlen , auch
" einsrheils geringen Gütern und

" Hö -
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Jährige Kriegs - zum Besten ehemals gestiftete und so reichlich clotirte Hospital zu Mar -

Unruhen die ge - bürg zusamt denen darauf in den nachfolgenden Zeiten gerichteten

suchte Lxem - übrigen milden Stiftungen , worüber Ihm die Verwaltung Ware an -

prion gewalt - vertrauet worden , Demselben gar zu entziehen , ( § . XXV . L XXVI . )
.Wersenoch nicht gänzlich auf die Seite gefezet ; als man derselben Er -

vurcyzu , ezen . in dem Jahr 1628 - vor der kudliLätion des fo berühmten
Kayserlichen LviLi ' i am nächsten zu seyn glaube¬
te , und dahero in ftarckem Vertrauen auf den am Kayferlichen Hof ,
nach denen damaligen sonderbaren Zeit - Umständen , zu dem Ende
sich völlig versicherten Nachdruck , mit dem Fürstlichen Haus Hessen ,
derer im Wege stehenden verbindlichen Verträge und uralten Landcs -
Verfassung ohngehindert einen neuen Gang zu wagen beschlossen ; der
festen und guten Zuversicht , daß , wann der erste Einbruch in die
Landes - Fürstliche Gerechtsamen bey der gesuchten Herstellung des
Catholischen keliAions - bXerLitii in denen Ordens - Kirchen und wo
Ihme noch sonsten die Bestellung -zugckommen , würde gelungen feyn ,
das übrige dabey zugleich geäuserte Vorhaben desto leichter von stat¬
ten gehen solte . In fo guter Hoffnung wurde ein ganzes Verzeichnis )
vorher nicht betaut gemachter Luammum gegen die Herrn Landgra¬
fen zu Hessen nebst einer darauf eingerichteten und mit ohnglimpflichcr
und gehässiger Wiederholung desjenigen , worinn der Orden zn Zeitcn der
Xelormäcion in Hessen von vem Herrn Landgrafen
Lio beschweret worden zu seyn , vermeinet , begleiteten Vorstellung bey
Rayserlichem Rerchs -Hof - Raty übergeben , damit auch der Zweck
in so weit erhalten , daßim Jahr 1628 . den i5 . 8ept . eine Aayserl . 0 ) W -

aufden Cbmfürsten zu Maynz Georg Fnederich deshalben er -
kant worden . Wie nun der Jnnhalt 'des Kayserlichen Eommitlions -
Schreibens an Chur - Maynz vornehmlich dahin gienge , daß beyde Par¬
theyen wie überhaupt in Güte verglichen und vereinbaret , als beson¬
ders Herr Landgraf Georg zu Hessen - Darmstadt bey dem Bcsiz
des Ober - Fürstenthums Hessen dem Ansinnen des Hoch - und Teutsiy -
Meisters sich gutwillig zu fügen , äilxomret werden solle ; § ) also

wur -

" Höfen , gleichsam zusammen ge -

" ftickelren und gezippelren F / rroM ?

" in eKeÄu anzurichten unterstehet ,

" alles dem Carlstadtischen Vertrag

" W zu wider mißdeu -
" tet . " cer .

SdasBayserl . Lo / Mrr ^ rE - Gchrei -

ben ) / / / - Vr / -» . per Lx -

rracium rÄ : " Besagten Landgrafs

" Georgene Ld . zu Gemüth führen , und

" unter andern insonderheit beweglich

" andeuten , daß S . L - sich auf ob ange -

" regten lezten Vertrag und allegirte
" IranssLiion ch a . iz 8Z - so starff Nit

" zu funäiren habe , weil derselben die

" Landgrafen und vornehmlich Land¬

graf Moriz mit Einführung einer

" ohnzuleßigen und sonsten in viel

" Weg conrrarieniret , auch Seine des

" Landgraf Georgens zu Heßen Ld .

" neben anderen Ursachen wegen sol -

" cher Eomrauenrioli zur kolleilion

" dieses Fürstenthumbs Heßen kom -

" men , und alsdann nach solchen hier -

" zu beschehenen dienlichen Erinnerun¬

gen allen möglichen Fleiß und Mühe

" dahin anwenden , und ihro angelegen

" seyn laßen , damit bey mehrgedach -

" ter
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wurde in dem an hochermelten Herrn Landgrafen ergangenen Kay¬
serlichen Verkündigungs - Schreiben dieTeutsch - Meiftcrische Anforde¬
rung vor ganz wohl iunäirt gehalten und der Herr Landgraf gegen
den Teutfch Meister und feinen Land - Commenthur zu Marburg ,
als seinen Benachbarten der Kayferlichen Zuversicht gemäß sich zu
bezeugen , angewiesen ; c ) so fort auch die Eröfnung solcher Kay¬
serlichen LommiKon auf den sten lan . 1629 . nach Franckfurt augc -
sezet , und , ohnerachtet der Herr Landgraf Georg , welchem der
Vorgang des Teutfchen Ritter - Ordens und besten ganzes Bezeugen
sehr bedencklich vorgckommen , einiger , mtt dem Hoch - und Teutsch -

Q q Mci -

" ter Zusammenkunft oder sonsten
" bey Fortsezung dieser unserer Kayserl .
" Lommilliori beide Partheyen noth -
" dürftiglich gehört und zu Grund in der
" Güte verglichen und vereinbart , da -
" bey auch insonderheit mehr ermelcs
" LandgrafGeorgeus Ld . in ein und
" andere obangezogene des Teucfch -
" Meisters / ' e / r> en zu willfähriger
" ^ rroM » ro ^rrung c/rDomret werden
" möge . " Lonf . LMEvs

M ^ 8LEO c /V8I ^ IL0

/ . F . <r/ , . ion .̂ X ! 3 7 ? / . / I. - 42 .
c ) S - diesesRayserl . Verkündigungs -

Schreiben r -r / / / .
r / -r .- " Demnach Wir dann bey obge -
" dachten zwischen Deiner Ld . und des
" Deutsch - Meisters Andacht schweben -
" den OiKerenrien bey derselben reyfer
" und fleißiger Erwegung so viel befun -
" den , daß ernents Deutsch - Meisters
" Andacht dies Orts gegen Dr . Ld . ha -
" bendeganz wohl / mr -
" Ärc ; als wollen wir Uns gnädigst
" und keines andern versehen , ermah -
" nen Dr . Ld . auch hirmit ganz gnä¬
digst und vätterlich , daß , wie UnsDr .
" Ld . Schuldigkeit ohne das genugsam
" bekam , sie sich auch in dießer Sachen
" also gebürlich und dermaßen bezeugen
" wolle und solle , wie unsere gnädigste
" Zuversicht deswegen zu Dr . Ld . ge -
" sielt ist und damit auch dardurch
" zwischen Dr . Ld . und mehrgedachrs
" Deutsch - Meisters Andacht und
" deßen Ordens Land - Lommenthu -
" ren , als Benachbarten , guts Ver -
" trauen und Wohlvernehmen erhalten
" und commmtt werden mögen . " .

Es hat dieses Landgraf Georg in dem
Antwort - Schreiben an Chur -
Maynz ch Darmftadc / Vöo.

mir mehreren folgender masten
berühret : " Weil wir nun aus der
" Röm . Kayserl . Majest . an Uns abge -
" gangcnem Schreiben verstehen , daß ,
" ehe und zuvor die zwischen dem Deut -
" scheu Orden und Uns vorgeweßene
" Uraeliminar - Konferenz zu Werck
" kommen , ehe und zuvor man auch
" recht weiß , ob , und worinnen wir
" und derDeutscheOrden LKerem sey --
" en oder nicht ? an Jhro Kayserl . Maj .
" Hof Orauamina wider Uns überge -
" ben , auch Dieselbe , ehe dan wir sol -
" che jemals gesehen ,
" oder was ihrJmrhalt , wißen , und
" also Unser ganzungehört , vor / « ?r -
" Lrc und billig mäßig erkanc , auch
" noch darzu ohn alle Noth und Ur -
" sach Jhro Majest . um eine LommiC -
" lion und so starcks lVloiMoi -ium wi-
" der Uns ersucht worden ; Gsgera -
" chen wir darüber nicht ohn Ur -
" sach ür allerhand Nachdencken
" und können nicht ersinnen , was
" des -Herrn Deutsch - Meisters Ld .
" darunter wider Uns suche und
" was es dann vor DiKeremien seyn ,
" die man mit Uns haben wolle : dann
" ja Wir außer wenigen zwischen unßern
" Herrn Vorfahren und dem Deut¬
schen Orden in vorigen Jahren ge¬
wesener ringfügiger Iui -is6icUoa - mid
" Haaßen - Jagens oder Hazens - Strit -
" tigkeit ( welches alles aber eines so
" großen Handels nicht bedarf , sich
" auch bey unßers Herrn Vatters und

unße -
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Meister und seinen Vorfahren wegen der Valley Hessen habender son¬
derlichen Mißhelligkeiten sich nicht erinnern können , daher auch um
fordcrsamste Mitthcilung ermelter Ornunmmum , und daß der Sache
noch so lang , biß man zur erforderlichen Information derselben das nö -
thige zur Hand gebracht und die vertragsmäßige Oommunioation mit
denen Durchlauchtigsten Erb - Verbrüderten Chur - und Fürstlichen Hau¬
sern bewürcket haben würde , ein Anstand gegeben werden möge ,
gebetten ; ein mehreres nicht , dann eine Erstreckung des lermini biß
aufden 25 . ^ pr . ä . 3 . und , als wegen verschiedener aus denen dama¬
ligen Kriegs - Unruhen sich ergebender Hindernisse solcher nicht befol¬
get werden können , vermög ferneren Nachfuchens , noch weiter biß auf
den 2z . IM . ä . 3 . verftattet ; die EomnEon selbften aber , welche nach
dem inzwischen erfolgten Ableben Chur - Fürst Georg Frtdenchs ,
auf dessen Nachfolger Anselm Casimir umgeschrieben werden müssen ,
nicht eher dann den 5 . kebr . i6zo . zu Frankfurt eröfnet.

§ . XXXVI .
Fernerer Ver- Gleichwie nun der Land - Commenthur zu Marburg und Com -
folg dieses ohn - menthur zu Schiffenberg vor dieser Zeit denen Landes - Fürstlichen
lultiäcirlichen hohen Gerechtsamen nach dem Jnnhalt des Carlstädter Vertrags und
Unternehmens , dem darinnen zum Grund genommenen älteren Herkommen sich ge -
Aelches einen Mg bezeuget hatten ; ( § . XXXIII . XXXIIII . ) wobey die wegen einiger

niederen Gerichtbarkeit und des Haasen - Jagens entstandene Strittig -
gang gewinnet. welche im Jahr 1628 . der Abrede gemäß durch beyderscitige Ab¬

geordnete untersuchet und abgethan werden sollen , von geringer Be¬
trächtlichkeit gewesen ; also musten die neuerlich abgefaßte Ordens - Oi- 3 -
ukmina n ) einen deutlichen und sattstrmen Beweißthurn von dem be¬
stens gegründeten kosseKons - Stand in Ansehung derer darinnen be¬
rührten und nur jezo wiederum angefochtenen hohen Gerechtsamen an
die Hand geben ; zugleich auch die darunter verborgene gefährliche Ab¬
sichten bey so beschwerlichen Zeit - Umständen so gewisser veroffenba -
ren , je ohnvergcssener das Andencken derer bey denen Schmal-

kaldi -
" unßeren Zeiten nicht sonders geregt )
" das wenigste nicht wißen . Weil
" dann der von des Herrn Deutsch - Mei -
" sters Ld . also erwählte und beliebte ,
" unsers Theils gleichwohl unver -

" sehene unverhofre und um den

" Deutschen - Orden gar nicht ver -

" diente Uns , wie

" angeregt , allerhand Nachdrucken
" macht : So bitten Ew . Ld. Wir
" freundlich , nach dem die Kays. Maj .
" in Ihrem an Uns ergangenen höchst -
" geehrtem Schreiben Meldung thun ,

" daß von Ew . Ld . Wir alles umständ -
" lich und mehreres würden vernehmen
" können , Ew . Ld . geruhen Uns die
" angemaßte Deutsch - Meisterische Qra-
" uamiua und dann das an Ew . Ld .
" darauf ergangene Kayserl . Eommil^
" Üons - Uelcripr ohnbeschwert copey-
" lich zuzuschicken . " cer .

H . XXXVI .
a ) S . diese per

/ / L . beyliegend .
/>) Die übrige Hessische Land - Stände

von Prälaten und Ritterschaft überga¬
ben
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kalbischen Kriegs - Unruhen gegen das Fürstliche Haus Hessen von dem
damaligen Teutsch - Meister Wolfgang Schuzbar genant Milchling
ausgeübten ohnerbörten Zudringlichkeiten und Gcwalthaten ( § . XXIII .
XXIV . XXV . XXVI . XXVII . ) bey solchem ohnvcrsehcnen Betragen
seyn können . DieTeutsch - Meifterifche Abgeordnete gaben demnach bey
der Kayserlichen ComuEon zu Franckfurt gleich Anfangs die be-
denckliche schriftliche Erklärung von sich . " Was maßen S . Hoch -
" Fürstl . Gnaden der Herr Hoch - und Teutsch - Meister ein für alle -
» mal bedacht , rsloluirt und entschlosien scye , bey allen der Bal -
» ley Heßen ungehörigen und zuständigen Häustern , als zu Mar »
" bürg ( einer uralten Hoch - Mersienschen Ke/Ue -rz ) und Gchif -
" fenberg , auch deren Dorfschafften und sonsten , da sie besten

Qqr » in

ben deshalben im Jabr 1650 . ein un -

terthänigstes Beschwerungs - Schrei¬

ben , worinnen sie sich unter andern ver¬

nehmen liefen . » Nun ist Ew . F . G .

' ' ohn unßer unterthäniglich Erinnern

" genugsam bekant , welcher Gestalt die

" Marburgische und andere im Fürsten -

" thum Heßen gelegene Commenthu -

" reyen , Häußer und Güter aus der

" 8ubüariz des Fürstentbums Heßen

» von deßen Hochlöblichen Fürsten , auch

" guten theils aus Ihrem Cammer - Gut

" ümüiretund bey solcher ansehnlichen

" kostbaren Stiftung auch dahin gese -

» hen worden , daß der Heßische Adel vor

" andern auch zu solchem Orden beför -

" dert und deßen fähig ; keines weges

" aber davon ausgeschloßen seyn solte .

" Wann aber des iezigen Herrn Teutsch -

" Meisters Fürstl . Gnaden mit ihren

" Vorhaben durchsezen und obangedeu -

" dete Neurung in der Heßischen Bal -

" ley einführen thäten , würden unßere

" Adeliche Mitglieder , Kinder und

" Nachkommen davon zu nichtgeringen

" Schimpf allerdings excluüiret und

" solche ex meüulla Lc iubÜLnris des

" Fürstenthums Heßen , auch vornehm¬

lich deßen Adel mit zu gutem gestiff -

" tete Lenekcia lauter Fremden und

" Ausländischen zu Nuzen und Besten

" gedeyhen . - - Ueber das , so

" sind die Land - wie auch Commenthure

" der Balley Heßen Ew - F . G . und des

" Fürstenthums Heßen von . vielen hun -

" dert Jahren her ohnzweifentliche

" Land - Stände ' und unßre Mitglieder ,

" und gleich Uns und andern Ständen

" des Fürstenthums Heßen auf die

" Land - Täge erfordert und erschienen ,

" die erste 8ellior > und Vorumwegen

" Prälaten - Stands gehabt und gejH -

" ret , von des Landes Anliegen , Nuzen

" und Nothdurft mit rathschlagen , be -

" drucken und schließen , auch wasge -

" schloßen , ihres theils mit zur Voll -

" streckung bringen helfen , dazu neben

" ihren Hintersaßen den Fürsten zu

" Heßen zur Steuer , Reiße , Folge und

" andern der Landes - Fürstlichen Hoheit

" anhangenden Oneribu8 jederzeit ver -

" wandt gewesen , wie noch , dieselbe

" auch zu begebenden Fällen geleistet ,

" auch noch ins künftige Meisten schul -

" dig : Daher auch des Landes Ord¬

nungen und Sazungen , auch seithe -

" ro vorgenommener Christlicher Aende -

" rung in der Religion , und nunmehr »

" fast in die hundert Jahr in Maubens -

" und Geistlichen Sachen der Fürst¬

lich Heßischen Kirchen - Ordnung ge -

" mäß sich erzeigen mäßen . " cer . Conk .

FjveE / rK mir rechrlicher

derer von dem Durchlauchtigsten

Herrn Landgrafen zu Hesten - Darm -

ftadr , über die in Dero Furstenrhum

und Landen befindliche dem Teuc -

schen Orden zugehörige Eurer und

darauf wohnende Personen herge¬

brachten är /MEtat und davon

^ e -M -enden hohen

c ) Der
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" in kraft habenden /E der Gericht - und Vdgtbarkeit
" halben befugt , das uncatholische abzuschaffen , und
^ dagegen Ihre und Ihres Ordens - Religion , als die uralte Catholi-
" fche , anzustellen , der getrösteten Hoffnung und freundlichen Zuver -
" sicht , es werde sie hierunter Niemands hindern ; fordrift abcr des Hoch -
" gedachten Herrn Gorgen Landgrafens zu Hefen Fürstl . Gnaden
" ( um willen etwa solche Haußer und Dorfschafften , als
" Deutsch - Vrdtsche frey eigenthumliche , niemands , als aller¬
höchst - ermelter Rayftrl . Nlaj . und dem H . Reich w/ MeciE
"^ Mc / rte Güter , mltSrHfürstl . Gnaden umgeben )
" Sich nicht oppomren , sondern , gleichwie Jhro Hoch - Fürstl Gna -
" den Sr . Fürstl . Gnaden in Dero ^ äminillrirung Dero Land und
" Leuthen führenden löblichen ^ .Lbionibus kein Maß oder Ordnung vor-
" zufchrciben begehrten , also auch dieselben in diesem Paß und
" demjenigen , so sie in Ihren und Ihres Ordens dem H . Röm .
" Reich ohne Mittel zugethanen Eigenthum und vor-
" zunehmen gedachten , gewehren und ungeirret verfahren
" und verhandle » würden laßen . " Liefen sich auch dabcy noch
mündlich verlauten : " Es woltcn gleich des Herrn Landgrafens
" Georgen Fürstl . Gnaden in solche Lraeceuliones willigen oder nicht ;
" dieselbe dennoch ihren Fortgang erreichen würden , auch schon die
" veLition über den jezigen Land - Commenthurund Ordens - Personen
" in Hefen , als der AugspurgischenLonfellionzugethaneund des Ordens
" unfähige , gemacht seye . " re . c ) Ob nun wohl die Fürstlich Hefifche
vepucirteunter andern dahin iullruiret waren , " Daß sie bey diefern
" lermino die Sach zu keiner I^ irispenäenz , es geschähe gleich durch
" Im ^ lorationem oKan iuäiLis und 8ubmjsiion oder sonsten , veranlaf-
" en , noch darin gehclen , sondern Wider diese Kayferl . Lommilllon be -
" fcheidentltch einweuden sollen , daß diese Sache vor sich selbst ohn -

" längst
c ) Der Herr Landgraf Georg / / lieft

dagegen der Kayserlichen - Lommitston
zu Gemüthe führen : " Daß das Fürst -
" liehe Hauß Heßen dergleichen Zunöthi -
" gung um den Teutschen Orden nicht
" verdient , als von welcher Hochlöbli -
" chen Heßischen k' amUiL der Orden
" trewherzig recipiret , mit Haußern ,
" Renthen , Gründen , und stattlichen

. " Rechten begabt , dem Orden auch
" ftithero an Gütern nichts entzogen ,
" sondern derselb en ror Imperii mo -

' " übu8 biß auf diesen Tag dabey erhal-
' " ten , geschüzt und geschirmt worden ;

" daher desto Hochbefchwerlicher seye ,
" daß man demjenigen Fürstlich Heßi -

. " schen Baum , der dem Teutschen -

" Orden so treflichen Schatten und
" herrliche Früchte gegeben , an statt
" verhoften beßernDancks , jezo einsmals
" nach der Wurzel stechen , seine von
" so uralter Kayserlich - und Königlicher
" vetLLnclenz mit so vieler standhafri -
" ger Wagniß , Darsezung und Ver -
" giesung thewren Fürstlichen Gutsund
" Bluts , durch so vieler Rom . Kayser
" und Könige vniiorrnW inuettiruras ,
" ja von so vielen hundert Jahren be -
" stärckte und bißhero in Lieb und Leid
" redlich gewahrte Hoheiten und Le-

entziehen oder je ülthurirlich
" machen und sich noch darzu einer
" Fürstlichen berühmen wol-
" len . " . - >
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" längst in desH . Reichs - Verträgen , Snzungen und Reichs - Schlüßen
" ihre sonderbare Richter erlangt ; gestalten auf dem Tag zu Paßau
" darüber sehr reiflich äelibLriret , und selbe endlich als ein (Zrauamen ,
" so man Ihrer Fürstl . Gnaden Ur - Groß - Anhcrrn Hochsccligen Anden -
" ckens in der Luttoäis zugcfüget , von denen Chur - und Fürstlichen
" Unterhändlern daselbst ufnächsten Reichs - Tag vorgcnommcn und
" darinnen , was Rechtens , erkant , die Sach aber in den Verstand ,
" als sie vor der Luttoäia gewesen , hinwiederum gesczct , und das
" Cammer - Gericht darin zur Ruhe gewiesen werden solte ; worauf
" auch Kayserl . Majeft . 155z . aus Brüßel ' solche Inhibition der
" Cammer zugeschickt , und die Sache vermittelst öfterer Erneurung
" und Wiederholung der crmelten Reichs - Tags - Schlüße fo wohl , als
" derer Kayserlichen Inbibitorialium , von einem Reichs - Tag auf den
" andern verwiesen worden , biß man endlich auf der Vcrgleichs -
" Handlung zu Carlstadt im Jahr 158Z . eine Vergleichung bcydcr -
" feits sich gefallen laßen . Da nun des Herrn Teutsch - Meisters
" Fürstl . Gnaden wider alle Ihrer Fürstl . Gnaden zu Heßen Zuver -
" sicht belieben wolte , den Carlstädtisthcn Vertrag , worinnen die an -
" maßlich bcschehene klsseruacion , daß neinlich dasjenige , fo darinnen
" bey denen Stemm verabschiedet worden , dem Land - Commenthur
" zu keiner Landseßerey gedeutet oder angezogen werden solte , eine
' ' procettätio taLto oontraria fcye , nicht zu halten , oder auf einige Weise
" Dieselbe daraus stoßen tönten , welches jedoch in keinen Rechten er -
" findlich seyn würde , fo mäste diese Sache , vcrmög obangezogener
" Reichs - Einigung , veorecen und Ordnung auf einen gemeinen
" Reichs - Tag vor die Chur - und Fürsten fo des paßauischen
' ' VertragsUnterhändler gewesen , verwiegen werden . " Lec . ii )
Dieselbe auch solches zu befolgen nicht unterlassen ; e ) so hat man den¬
noch mit Uebergehung dieses dein Fürstlichen Haus Hessen - Darm -

R r stadt ,

So wurde noch ferner in denen einge -
brachten schriftlichen Handlungen an -
geführet : " kraft des Reichs - Schlußes
" äermno 1582 . seye verordnet , wan
" solche Oorirrouertiae Lc Orauamina
" durch gütlichen Vertrag nicht ufge -
" hoben würden , daß es alsdan bey
" Verordnung des Paßawischen Ver -
" trags zu laßen . Solte nun dem
" Herrn Teutfch - Meister belieben , die -
" sen die ZpirirukiliLat betrefenden
" kunöten oder andere , wider den claren
" Buchstaben des Carlsiadischen Ver -
" trags , zu äilfturiren , in Lonrrouer -
" Ü2N1 zu ziehen , zweifelhaft zu machen ,
" und buLm darüber zu mouiren ; so
" mäste S . F . G . ja nothwendig zuge -

" ben ; daß solche nicht vor vertragen
" zuhalten seyen , und daß auch dahero
" dieselbe , als nicht vertragen , kraft
" vielgedachter Reichs - Handlungen , an
" gehörenden Ort zu entscheiden und
" dahin zuverweisen . "

e ) Die Fürstlich - Heßische Oepnmri ga¬
ben gleich anfänglich rette

/ . die Erklärung von sich :
" daßIhr gnädigster Fürst und Herr in
" diese Kayserliche Lommitlion wei -
" ter nicht , als sie vermöge Rechtens ,
" und insonderheit in dieser Sache dabe -
" vor gemachter Neichs - Tags -Schlüße
" und darauf erfolgter Kayserlichen
" Oecreren schuldig , zu gehelen oder

sich einzulaßen gemeiner seyen . "
/ ) Weil
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stadt , sich denen gegenwärtigen höchst widerrechtlichen Gesinnun¬
gen des Teutschen Ordens schlechter Dingen zu fügen , bedrohlich an -
gemuthet , / ) und dabey hoch Dastlbe dergeftalten zu übereilen gc -
suchet , daß auf wiederholtes sehr bittliches Schreiben Herrn Landgraf
Georgens an den Kayserlichen LommMrium und gegründete Vor¬
stellung , wie hiebey kein periculum in mora verwalte ; man auch nie¬
manden ohnverhörter Dingen verdammen oder des Seinigen mit Ge¬
walt entsezen könne , die anfangs auf einen oder zwey Tag verstattete
kroroALtion mit genauer Noch auf acht Tage weiter nachgegeben
werden wollen : weßhalben die Fürstlich - Hessische Abgeordnete wenig
Tage hernach gänzlich auoLiret und die Beweg - Urfach fothaner Ab¬
rüstung dem Herrn Chur - Fürsten zu Maynz in einem lub äaro Darm¬
stadt 24 . ked . 6 . 3 . übergebenen Schreiben folgender maßen bekant ge¬
macht worden : " Weil in gänzlicher Entstehung der Güte diese Sache
" aä comraäiÄorium iuäicium gelangen und der Carlftädtifche Vertrag
' ' in einen ; oder anderen vornehmen Haupt - kunLk zu des Fürstlichen
" Haußes Beschwerung conueUiret und davon abgetretten werden wol¬
lte ; so müste sie in den Stand , darinnen sie vor dem Carlstädter Ver -
" ttag gewesen , gesezt und vor diejenige Chur und Fürsten , welche
" aufgemeinem Reichs - Tag zu Augspurg 1582 . durch sämtlicher
" Stände einhelligen und von damaliger Kayserlichen Majestät per ve -
" cremm Laelareum approdirten Reichs - Schluß euenmaliter zu Rich¬
tern geordnet seyen , gewiesen werden . " Wo bey es dann , der da¬
maligen Zeit vorwaltenden widrichen Umständen und der von dem
Teutschen Ritter - Orden angewendeten äusersten Bemühung ohnge -
achtet , das Verbleiben haben , mithin dem Fürstlichen Haus Hessen
das zu verschiedenen malen und besonders auf dem Reichs - Tag zu
Augspurg 1582 . in LomraäiÄorio behauptete , auch durch mehrere
Reichs - Tags - OecretL und Schlüsse bestättigte ivviclvki 8IN6V -
1. ^ irL nochmals nachgegeben werden müssen . § . xxxvn .
H Weil dem zudringlichen Vorhaben

der Carlstädter Vertrag entgegen stun¬
de , so solte derselbe nunmehr , wo
möglich , aus dem Weg geräumet und
der erpreßte Oudenardische Vertrag da¬
gegen wiederum hergestellet werden .
Die hiezu dienlich erachtete ^ rgumen -
ra waren folgende , i . ) Die Oudenar¬
dische Vergleichung habe dem Reich
zum Nachtheil nicht rerraeiiret wer¬
den können : seye 2 . ) von Kayserlicher
Mastst , bestätiget und noch über das
z . ) an Eyds - statt zugesaget worden ,
welches bey dem Carlstädter Vertrag
nicht zu befinden . Außer dem habe
man 4 ) den Orden zu derPassawi -
schen Handlung nicht cmret , noch da¬

bey gehöret : der Carlstädter Vertrag
wäre 5 . ) proprer virium conrrarie -
ran3 ohnkräftig , weil der Land - Com -
menthur kein Landsaß seyn , und doch
auch zu rekormiren nicht Macht haben
solte : wäre 6) vom Stuhl zu Rom nicht
corikrmiret , und 7 . ) nach dem Re¬
ligions - Frieden , demselben , was die
Kirchen - Bestellung anlange , zuwider
errichtet , folglich nicht zu achten : seye
auch 8 ) nur von dem Teutsch - Mei¬
ster ohne Zuziehung der sämtlichen Land -
Commenthuren errichtet , und man ha¬
be 9 . ) sonderlich von Seiten des Herrn
Landgrafens nEim demselben zuwi¬
der gehandelt , also er den Orden auch
nicht weiter binde , rc . rc .

^ § . XXXVII.
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Dann obwohlen der Chur - Maynzische Rath Johann Ernst Hingegen be -
Neusester auf dem LoMemzu Regenspurg i 6 zo . den 2 . OLlobr . Häupter das
K . vet . denen Fürstlich Hessischen Abgeordneten zu vernehmen gege - Fürstliche Haus
ben : " Was maßen die Kayserl . Maj . Chur - Maynz per ^ scriptum an - Hessen die ange -
" befohlen und aufgetragen habe , des Herrn Landgrafens Georgens Mrene Landes -
" Durchs dahin zu clissoniren , baß Sie Kayserl . Majeft . zu Ehren bas Ä !
" LxereirMm Catholischer Religion im Teutschen Hauß zu Marburg e ^anaten ^
" verftatten wolten , welches man nur priuätim , Llaulis ianuisLn rsmocis ^ ^ rr / ^ ^ / mit
" arbicris zu Haltung der Meß und nicht zu den Predigten , auch nur in vollkommenem
" des Teutschen Haußes Oapell zu halten begehre , und Sr . Durch - Vey fall des
" taucht wohl eine Wache vor das Teutsche Hauß stellen , und denen , rvestphalische
" so nicht ohne das im Teutschen Hauß seyen , den Zugang verbieten Stedens ,
" könte , und daß der Tcutsch - Meister die 8 ^ 1-3 durch einen seiner Or »
" dens - Priester verrichten zu laßen begehre , wodurch Sr . Durchlaucht
" große Kayserliche Gnad verdienen könten . " rc . So haben jedoch diese
darauf sich nicht eingelassen , sondern nur so viel zuerkennen gegeben :
" daß wann Chur - Maynz die gütliche LomyEon fortstellen und ei -
" nen Tag zur Handlung gen Franckfurt zeitlich bestimmen , die
" Teutschmeifterische auch erscheinen und die Güte reallumiren wür¬
den : Als dann wolte S . F . G . mit Chur - Sächsischem Rath und Zu -
" thun sich also erklären , daß Dero friedliches Gemüth daraus zuersehen
" seyn solle . ' ' Als auch nachmals der Kayserliche Leneral Graf
verrnög hiezu erhaltenen besonderem Kayserlichen Befehls , den Herrn
Landgrafen Georgen durch glimpfliche und diensame Wege dahin
zu bringen sich bemühet , daß dem Teutschen Orden die Einführung
des Catholischen Gottes - Dienstes in der 8 . Elisabether - Kirchen erlau¬
bet werden mögte ; hat hochermeldter Landgraf ebenwohl solchem Ansin¬
nen auf eine behutsame Weise auszuweichen gewust , dabey jedoch
gegen den Kayserlichen Oeneral in der Antwort sich erkläret : " Daß ,
" weil der Teutsche Orden solches als ein Recht verlange , man
" deftoweniger darinn gesinnen könne . " Ab welchem allem der ohn -
gezweifelte Beweiß sich dahin überflüssig ergiebet , daß , wie eines
theils das Fürstliche Haus Hessen - Darmstadt Seine hohe Landes -
Zürstliche Obrigkeit und daraus sich ergebende Befugnisse in 8 ^ 8
L kolicicis in Ansehung derer in Dero Fürstenthum und Landen gele¬
genen Teutsch - Ordens - Lommenäen , Häuser , Kirchen , Güter samt
allen zugehörigen Personen , bey diesen trübseligen und kläglichen
Kriegs - Zeiten wider so manche wiederum hervorgesuchte gefährliche
Gegenbemühung und Anfechtung Desselben vor der Kayserl . Majeft .
und gesamtem Reich auf eine freymüthige und standhafte Weise
Darzuthun und zu behaupten gewust ; also auch anderen theils das in
des H . Röm - Reichs - Grund - Gesezen wohl funäirte ivvicivivi 8 in -

hiebey abermals fest bestanden , und hochermeltes Fürstli¬
ches Haus weder von dem Teutschen Orden , noch von denen Reichs -

Rr 2 Ge -
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Gerichten oder jeruand anderes davon verdrängen werden mögen .
Jmmaßcn dann bald hernach dem westfälischen Frieden

^ . 2 / . die beträchtliche Verordnung einverleibet worden , daß alle
Neäiac - Stifter , 6 ) Clöfter , Ordens - Balleyen , Lommenthu »
reyen , Kirchen , Hospitäler , und andere dergleichen geistliche Gü¬
ter , samt denen in Ansehung derselben hergebrachten Rechten und
Gerechtsamen , in dem Beßz - Stand und Verhältniß , worinnen sie
sich gegen der Augspurgischen LonfeKon zugethane Chur Fürsten
und Stande den iten lanuarii 1624 . befunden , hinfüro biß zu güt¬
licher Vergleichung derReligions - Strittigkeit ohngehindert und ohne
allen Unterscheid , ob sie vor oder nach dem Paffauer Vertrag oder
Religions - Frieden zur Christlichen Information gezogen und verän¬
dert worden , verbleiben , und die Einwendungen : ob wären sicLxempc ,
außer Land , oder doch wenigstens nicht unter derer Evangelischen
Stände Landes - Fürstlichen Obrigkeit gelegen , oder anderen Ständen
einiger maßen bcygethan und verpflichtet , so wenig , als aller übrige aus
vorhergegangenen Verträgen , gemeinen oderbesonderen Vergleichungen ,
Urtheilcn , Mandaten rc . oder auf andere nur mögliche Weise erson¬
nene Vorwand wider den ermeltenkosseKons - Stand etwas gelten ,
sondern die Evangelische Stände dagegen vor allezeit gesichert seyn
sollen . § ) Wie nun hiemit die seither denen Zeiten der Deformation ,

vor

M § . XXXVII .
a ) 8unr aurem

<̂ uae in 8taruum Imperii immeciia -
rorpm clirionibus. lira , reAunrur
fuperioriratererriroriali ) cuir>8 eriam
iurisLiciione Li man6ati8 fudlunr ,
parenccjue iIÜ8 , c^ ui eiusmocli mona -
nerÜ3 Li donis eccielialiici8 praeüci -
untur - - iä c^ uoä apuri Lardolicos
non rninu8 , c^ uam krorelianre8 lo -
cum fader ; cum mulri linr Lpilcopi ,
^ dbare8 , kraelari in ^ uliriacu im -
primi8 Lr Lauari8 ciicionidu8 , c^ ui
8raruum prouincialium loco Li iure
per omnia dadenrur , odnoxii tribu -
ri8 , iurisciiLdoni Li ^ uibusui8 Impe -
rü ciuiÜ8 parribu8 , vncie eo8 non exi-
mir immunica8 refpeÄu Li reueren -
tia ecclelialüci or6ini8 . urnni -
6L8 M / 'sc. Q?e/!rr.
Lrier . /// ^ / .

r . ) /).
- ) ( Xiaecunĉ ue Vlonalieria ,

Loiiev -i ^ , L ^ rr . ivi ^ 8 , oonoaLN -
v ^- 8 ) rempla , lunclarione8 , fcdoias ,

aliaue bona eccleüaliica me .

ciiara , vr Lc eorum reöims ,

^ UKunanae Lonleldonü NeAore8 ,

krincipe8 , 8tatu8 anno millelimo

fexcenrelimo vicelimo czuarro äis

prima lanuarii po6e6erunr ,

liue retenra femper ,

liue rellirura , liue vi ^ ore duiu3

rransaciionis relüruenäa , iiLem pof -

li6eanr , Lonec conrrouerliae Reli -

Aioni8 amicabili parrium sompoli -

rione vniusrfali äe6nianrur , non

^ ^ LNUS LXcL ? 7 IONILV8 , liue

anre liue poli rran8actionem kalla -

uienfem aur kacem I ^ elioiofam re -

formara Lr occupara , aur rzvon non

vL , vnr in rLinnroino ^ uAultanas

OonfelIioni8 8raruum , vLi .

, vnicum lolum -

<zue duiu8 rran8aLiioni3 , reilicurio -

ni3 , odteruanriaec ^ ue fururae 5un6a -

menrum lir 6ie prima lanuarii anno

millelimo fexcenrelimo viAelimc »

quarre » dabira pollellio , minusrxox-
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vor und nach dem Passiver Vertrag und Augspurger Religions -
Frieden wegen derer Land - Stifter , Clöfter , iLommentl- ureyeir ,
Kirchen und anderer Geistlichen Güter denen Landes - Regenten erregte
heftige Strittigkeit c ) beygcleget , und denen Evangelischen Standen
die zuvor in Abrede gestcllcte Landes - Fürstliche Obrigkeit über die¬
selbe nach dem dabey angenommenen Besiz - Stand schlechter Dingen
zugcsprochen worden ; also hat insbesondere das Hoch ( Fürstliche

S s Haus
kk0X8V3 LXOL ? riOX7ILV8 , c^ U3L LX
inrrobuÄo alicubi exercirio inrerimi -
bico , r-e/ ss5e » orr / -sr sr^ / » / 5b ^>sKr ,
ZeMrs /r/ sr sr / 5 / ' Ms /r/ sr / rssrsAw /rr -
/sn ) rv / /r/ r / m moM , rss /^ Me / ec'/ r ,
Tie / ettsM Msn / sÄ , re/rrr/ / b ,
^ sri / oE , reser /s /r/ r/r , /r>b /vs / esttb ,
rie/ VI .II8 PVILV8cv ^ PVL rXVrN'LXriLV8
rr XLT-IOKILV3 Z>s/ ' S5 . vbi
itzirur buprabiborum omnium bo¬
norum , eorunbem perrinenrium
buÄuumue ^ uZubanae Lonfeibo -
M8 8raribu3 alipuicl , puouis mobo
aur prserexru ; 8iue iuäicialirer bne
exrraiucliLialirer g Zibo tempore in -
reruerbum aur aäemprum eb , omni -
no ab8 ^ ue mora Lr inbiüinÄe - -
cum bÜ8 perrinenrÜ8 , recliribu8 Lc
3ccebionibu8 vbicunc ^ ue bri8 , vna
cum 3MON8 6ocumenri8 in priorem
barum rebicuanrur , nsc ^ uAubanae
Lonselboni aä6i <bi pobbac in babira
vel recuperara pobelbone vilo moclo
rurbenmr , / / s /> o ??rM / er/ rr/ ttEe
rsrir / s / , / o -res
sos /rM »/ se co ??// </ / se / / e -

( lonb / ( ? . s . NLMiu< / 's »
/ / e/ /, / . / l / / / / i . nrvvior3
M Me / r> s5 . s / / sM / . 8^v » / / / . / .

c ) Lonb / ( ? . s xiri rkx / 's »
/// /?/ /). / l // . / . ^ -5.

7l ///
7l / / i 2 / .

LZ' XVL .Vl . xnxxu
/ ^ e /s5 . / / r/? or . / e / ' s »/ (7s/ >. <f .
roL . rrxxxrii / / /? or . / 's » i/ b/ / /-.
/ r/ . / / / . 70 . / ) . / F / . NMNIM 8 s / / / .
2 .r . /?5 . r . /1. / / F . r/ r 7 d>lam Larbolici
ecclebabici iam a lonA-o rerro rem -
nore coniilia gAirauere , pU3 rarions
te non moäo pertonarum inruiru ,

te6 L: inruiru bonorum tuorum ci-
uili poreNari iubcrabere poilinr . - -
bloc enim erb minu8 prochere bgÄe -
nu8 brccebiber , renrarum mmen per
vice8 eb . - - b -ic enim monaberium
ali ^ uob rerrirorio alicuiu8 8raru3
biuanAelici vnbiczue inclulum fuibe ,
in prompru nibüominu8 excepcio
bür , ^ ss ?» sb / / W / er» > orM , ?ros / s-
me » e/ / e / errz / orM , / / e/ »vesr/ i/ssr .
(/ uo6 b in conbnÜ8 bipibcopgru8 gli-
cuiu3 Lr ? rincipacu8 brum erst , re -
AencÜ8 ünibu3 lonAL bpeciobor prae -
rexru8 bupperebar ex iuris ^ icbone
ecclebgbicg ermm in rerriroria alio -
rum krincipum perrinA-enre . - -
Oeni ^ ue , b Lrrrbolici ^ uo-ubgnLS
(Üonfebioni8 8mribu3 non omne iu 3
in IVlonäberig Lc bona ecclebgbics
übneuare pomerinr , rem ipbim non
poretrgN8 rerrirorigÜ3 , beb alio nomi¬
ne appellausre , veluri s / soss5rse auc

inrer c^ uüe iura , puanra
br äiberenria , neminem vri iarer ,
ira calumniae /acbe Hepe occaüonem
praebuir vererum minu8 accurara
loc^ uenbi rario , non expiicaro iari8 ,
an be abuocaria ioc^uanrur , c^ uae iure
rerrirorii ac buperioricari ? compecir ,
veläe illa , c^uae ex iure checiali excra
rerrirorium , vel inblxemprum paÄo
puociam aur conluerubine exercerur ;
inrer c^ uae ramen immane c^ uanrum
eb biberenrig . ML .v / . /. //> .

</ ) Lon 5. NMXI6L8 s / / . / . 2 / . /r> . r ) .
uer / 7 ^ lia eb pobelbo , (pra ^ bbare 8 ,
kraelari , kraepoüri ac ( lanonici ,
Fs /Z/ W , Lo ?» mM / s 5 orer , karocbi ,
lbubima ^ ibri , lbobpicalium ? rae 5e <bi
ac aliae perbonae ecclebabicas me -
biarae polbbenr lVlonaberia , Lolle -

Zia
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Haus Hessen - Darmstadt Den von Seinen Durchlauchtigsten Regi¬
ments Vorfahren rechtmäßig hergebrachten ( 8eLi . II . ) und nachmals
vcrmög des Passauer Vertrags ( § . XXVI . XXVII . XXIX . ) sowohl ,
als der Carlftadtcr Vergleichung selbften , ( XXX . XXXI . XXXII . )
wider alle Beeinträchtigung bcybehaltenen , insonderheit aber vor , in
und nach dem anno A die decrecorio ausgeübten ( XXXIII . XXXIV . )
Best ) der Landes - herrlichen Bottmaßigkeit über die in DcroZürften -
thum und Landen gelegene Teutsch - Ordens - Lammenden , Hauser ,
Güter und Personen , auf die vollkommenste Weise befestiget und
zugleich denen so alteren , als neuerlich wieder hervorgesuchtcn Einwen¬
dungen H ein vor allemal Rechtsbeftandig abgcholfm .

^ ia , F /MmÄ , rempla ,
i 'undarione8 , lcbolaL , bolpiraIiL , alia -
ue bona ecclelialiica mediara eorun -
dem4ue rediru8 ac iura ; Dcalia , ^ ua
LIe <iiore8 , ? rincipe8 ac8rarus eadsm
pollidenr . () uid enim inrer vrrum -
<^ ue inrerlic , manibelium eli . d»! ain
ldonalierio c^uodam ex Vbbari3 lal -
rcm vel kraelari pollellione eum in
liamm reliimro , <̂ uo anno 1624 .
( lalendi8 lanuarii luir , ri8 vr ivxL
'rinrirnoxii ^

cum mediarorum pob-
lellio buic neoono conbciendo non
luliiciar . ^ r poli ^ uam placirum edi -
Liumc^ ue eli , vc8raru8lmperüomnia
illa lVlonalteria Lc caerera , c>uae da -
lendi8 lanuarii a . 1624 . pollederunr ,
ira porro pollidere pomnr debeanr -
L) ue , vrpolibac in babira vel recu -
perara pollellione nullo modo rur-
bencur , led ab omni perlecurione
iuri8 Lc lacii perperuo ruri linr ; bac
donuenrione non de 8raru ranrum
lVlonalierii , led / e mre rerrriorlr
limul eli rran8aÄum . — ^ r ^ ue ex
boc limul arguirur eorum error , epri
exiliimanr , reIiniorÜ8 ranrummodo
caullam boc loco a « i Li letzi tän8 -
facium eile , ll baec eo liaru relin -
c^uarur , vel reliiruarur , puo conuen -
ro rempore fuir , / 7/tt ^ ^ A / oM) l^ er ^ r -
rr> or / o , r/ mWr / l

() uamui8 enim reuera alia üc czuae -
liio , cum dilceprarur , c^uae IVlona -
lieria aliaue bonaeccleüaliica penes

§ . XXXVIII .

/ ma-ulianamdonlellionem vel lieli -
^ ionem darbolicam remanere debe -
anr ? Lr alia , cpiam poreliarem 8raru3
ali ^ u ^ lmperii circa bona illa eccle -
lialbca iure rerriroriali babear ? ac
denipue aliaeriam , num boc illudue
monallerium in rerrirorio Larbolici
vel bluancrelici 8raru8 lirum lic Li
cui luperiorira3 rerriroriali8 in illud
comperar ? De bi8 ramen ^ uaellio -
nibua ira compararum eli , vr co ^ i-
rarione maoiz , puam re ipla leparari
inuicem pollinr : dum non modo
vna alreram facili neAorio lulcirer
led Lc cerra ranone ran ^ ar , cjuia tem -
per credicum eli , a iure rerriroriali
iu8 eriam relbrmandi reliZionem de -
pendere , ^ uod vlu8 conrinuu8 poli
exorra relio ionum dillidia comproba -
uir , c>ua rarione re8 eum in liawm
recidere l'acillime pollunr , vr ciui -
rare ob lire8 eiu8modi lemel rurbara ,
reduci oublica vrilira8 alirer nec^ uear ,
cjuam lublari8 Lr de Lc ds
? rrr /> or / o conrrouerlÜ8 . - ^ r ^ ue
adeo reduÄa re8 omni8 luir ad
vnicum l 'olum ^ ue bundamenrum ba -
bicae prima die lanuarii 1624 . po 5-
lellioni8 , <̂ uo Duan » elici8 non ^

modo led Li / m e ^ err/> or / r
praeliira lecurira8 ab omni impedi-
rione , c^ uae deincep3 merui porerar .
Vdd . MLKl / . / . » ) ^// ) L/ / / )
L / / . 2 . / /> . / - ) / >. 200 .

e ) Wohin unter anderen die aus denen
so gerühmten Ordens - kriuileAÜ8 und
KnOrl . Belehnungen ; denen mißdeu¬

teten
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§ . XXXVIII .

Hiebeyhates dann auch in denen nachfolgenden Zeiten das Zustand derer
ohnveranderliche Verbleiben gehabt . Dann ob wohl das Hochfürst - Ordens - Oom -
liche Haus Hessen - Cache ! im Jahr 1680 . und 1681 . relpeÄiue zu Dennach
Marburg und Cache ! mit dem damaligen Herrn Hoch - und Deutsch -
Meister Johann Laspar in fernere Vergleichung sich cinzulaffen vor Schluß bis auf
gut gefunden ; so ist jedoch bey solchen genaueren Bestimmungen de - die gegenwärti -
rcr lmwssisiigcn Pflichten des Land - Commenthurs gegen Hochermel - ge Zeit ,
tes Fürstliches Haus der bisher gezeigte nexus subieLkionis rerriro -
rialis aberlnals allenthalben zrun voraus gefezet ( XXXII . ) und das ohn -
bcrührte dem Herkommen überlasten worden , n ) Dagegen hat das

S 6 2 Hech¬
teten Landes - Fürstlichen Freyheits-
Briefen , und der vermeintlichen gua -
üratL bonorum ecclLÜalbcorum her¬
geholte LxLLpriones samt allen übri¬
gen Verdrehungen des Carlstädter
Vertrags und der Clausul des vier¬
ten Articuls von der Landsäßigkeit des
Land - Commenthurs bey Entrichtung
der Steuren , wie ingleichen der ganz
neu erfundene vorhinchöchst irrige Ein¬
wand , daß das Haus und Commen -
cle Schiffenberg nicht auf Fürstlich -
Hessen '- Darmstädtischen Grund und
Boden gelegen seye rc . zu rechnen , und
nur zu bewundern , wie bey jenem ohn -
widersprechlich dargethanen kollbt -
üous - Stand des Hochfürstlichen Hau¬
ses Hessen - Darmstadt wie überhaupt ,
als besonders bey der Huldigungs -
Pflicht ( § . XXXIII . XXXIV? ) man
darauf wiederum verfallen und die in
solchen Reichs - Grund - Gesezen vor
längst entschiedene Irrungen Herstellen
zu wollen , vor thunlich halten können .
In näherer Erwegung das in der ge¬
genseitigen Oecluöklons - Schrift K <2 .
/ / / F . ^ 0 . vorkommende Obmorum ,
daß der Deutsche Orden nirgendswo
mittelbare 6oM ?, rM ^en bestze , mit de¬
nen Gesterreichischen , Tyrolischen ,
Bayrischen , Thüringischen rc . Lom -
E /rülen sich sattsam widerleget , und
die Wieder - Erlangung des krluar-
Eigenthums derer währender dreyßig -
jährigen Kriegs - Unruhen dem Anfuh¬
ren nach verlohren gegangener Ordens -
Güttt mit dem gezeigten Besiz -Stand

der vor , in und nach dem kmno nor¬
mal ! ausgeübten Landes - Hoheit wei¬
ter nichts zu schaffen hat , weil die ex
boe caplts beschehene UeKirmion den
vorherigen Zustand und Verhalt der
Güter ohne das mit sich gebracht . Ue -
brigens auch diejenigeDeutung des zu¬
vor errichteten Carlstädter Vertrags ,
welche jenem ohnsirittigen Besiz der
Landes - Hoheit entgegen ist , damit hin¬
weg fallen und vielmehr denen darin¬
nen beliebten näheren Bestimmungen
oder Beschrenckungen einiger Hoheits -
Rechte aus der vorbeschriebenen Obler-
uaurla normal ! eine beständige Gül¬
tigkeit anerworben werden müssen .

Vä tz . XXXVIII .
<r ) Ermelte Vergleiche und Uecellb 6s

3 . 1680 . öc 1681 . sind der gegen theili -
gen Oeünöklons - Schrift /!/ />

x/ beygeleget worden ; wo¬
von die mehr angeführte -Historische
und Rechcsbegründere Nachricht
von dein Ursprung , wachschum
und Land - Srandsthaft des Teur -
schen Hausesund Land - Commonäe
Marburg KK - nach¬
zusehen . In denen selben wird unter
andern i . ) die absolute Schuldigkeit
eines zeitigen Land - Commenthurs auf
denen Fürstlich Hessen - Casselischen so
gemeinen , als ? arÜLular - Land - Dägen
zu erscheinen und darauf mit und be¬
liebst anderen Hessischen Land - Stän¬
den wegen gemeiner Lands - Nothdurft
rathschlagen zu helfen , nochmals nach -

gege -
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Hoch - Fürstliche Haus Hest 'en - Darmstadt bey der OEEcke Gchlf -
fenberg und den übrigen in Dero Landen gelegenen Ordens - Gütern
nach der Verordnung des Wcstphalischen Friedens ( § . xxxvil . ) und
denen darinnen bestätigten Bcsiz - Rechten sich geachtet . Welchem
allen zu Folge mchrermelte Ordens - Lommenäcu , in Geistlichen
und Archen - Sachen der Hessischen Krchen - Ordnung , wie auch
denen übrigen dahin gehörigen Fürstlichen Verordnungen , als der
Ausschreibung allgemeiner Buß - Fast - und Bettage , Danck - Feste ,
Fürstlicher Leichen - Predigten und Landes - Traurcn , Anordnung de¬
rer Kirchen - Gebeter § ) vor die Fürstliche Landes - Herrschaft und

übrige

gegeben ; so dann 2 . ) die Reiß und

Folge mit sechs Wagen - Pferden und

zweyen Knechten ; wie auch z . ) die

Ausnahm , Ausschuß und Musterung

bey der Valley Hintersassen , wie bey

denen übrigen Fürstlich Hessischen Un -

terthanen ; ferner 4 . ) die Reichs - und

Land - Steuer , mit Ausnabm der Frau¬

lein - Steuer ; 5 . ) die ^ ppellgrion von

des Ordens Unter - Gerichten und re -

tpeLUue dem Land - Commenthur an

die Fürstliche Regirung zu Marburg ,

wann die Sache über 20 . Gulden aus¬

tragen würde ; 6 . ) die Ouil - Iuri8 -

cliÄion über den Land - Commenthur

und die Ordens - Personen rePeökiue

in erster und zwcyter Inckanz ; 7 . ) die

Orimirigl - luriscstcUon in Fällen , so

bürgerlich zu bestrafen , auf eine noch

etwas naher bestimmte Weise ; 8 . )

die lurir -UiÄIo LLcleiiüüicg und das

lus Oioecetünum rc . dem Fürstlichen

Haus Hessen - Cassel zugestanden ; da¬

gegen wird 9 .) dem Land - Commenthur

die kleine Jagd mir Schiefen zu exer -

ciren in Feldern und Orten , wo er

das Jagen nach kleinem Waydwerck

hergebracht , aus Gefälligkeit erlaubet ;

wie ingleichen 10 . ) nachgegeben , daß

ein Catholischer Cavalier in der Val¬

ley Hessen fürohin auf und angenom¬

men werden mögre , derselbe auch de¬

rer Ordens - Aemter und ViZnitäten

nicht ohnfähig seyn , sondern vielmehr

bey der Würde eines Land - Commen -

thurs zwischen denen dreyen Religions -

Verwandten eine -H -lrerrigrion beobach¬

tet werden solte . Wie nun hiemit ei¬

nes theils der Carlstädter Vertrag

eine mehrere Erläuterung erhalten ,

auch verschiedens , so man dabey dem

Herkommen überlassen , nunmehro zu

genauerer Bestimmung gekommen ;

also mag anderen theils das übrige so

man Fürstlich Hessen - Casselischer Seits

dem hohen Gegentheil dabey vergön¬

net , dem Fürstlichen Haus Hessen -

Darmstadt in Ansehung der Com -

menöe Schiffenberg und sonsten zu

einigem Nachtheil nicht angezogen wer¬

den , weshalben die von dem andersei¬

tigen Federführer herunter gebrauch¬

te Gefährde desto mehr zu mißbilli¬

gen ist .

H Es wird dieses in dem so genanten

Historlsch - D // >/ om /rttfchen Unterricht

KL / / / . wie bey allen in

der Valley Hessen gelegenen Ordens -

Kirchen , also insbesondere bey der Kir¬

che zu Schiffenberg ausdrücklich einge -

standen und nachgegeben , zur Ursache

aber angeführet : " Daß die Ritter -

" Brüder in ihren Kirchen und Con -

" uenren vor ihre Stifter und Wohl -

" thäter zu beten pflegten " da doch in

dem vorhergehenden KL / /

KL / / / . anmaßlich behaup¬

tet werden wollen , daß man dem

Fürstlichen Haus Hessen in Ansehung

der Commenäe Schiffenberg von

Seiten des Ritterlichen Ordens nicht

das aller mindeste zu verdancken habe ;

so gar dieselbe bis noch gegenwärtig

nicht auf Fürstlich Hessischen , sondern

Nassau - Weilburgischen Grund und

Boden gelegen seye ; ( tz . XV . ^ ) man
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übrige Fürstliche Personen re - sich schlechter dings gemäß verhalten ; c )
T t Anbe -

auch außer dem überhaupt dem Fürst¬

lichen Haus Hessen gar keine Stiftung

zugestehe ; ( § . XXI . c ) oder einiger an¬

deren sonderlichen Wohlthat , kro -

reLkion re . wegen gegen Hoch Dasselbe

sich verbunden halte . KL ? . 7 / . 7 , . ^ 0 .

Lk Wie konunen also die Rit¬

ter - Brüder dazu , daß sie vor das

Fürstliche Haus Hessen - Darmsiadt ,

nahmentlich als die hoheLandesHerr -

sich aft in der , dem irrigen Angeben nach ,

zu mal außer Land gelegenen Kirche zu

Schiffenberg beten ? Es wird ferner

angeführet : " daß man ja inchenenCa -

" tholischen Zeiten vor die Herrn Land -

" Grafen Seelmeßengehalten , und den

" Höchsten vorJhrWohlseyn angeflehet ,

" welches nicht nur in der Teutsch - Haus

" Kirche zu Marburg , sondern auch

" in andern Ordens - Kirchen der Bal -

" ley Hessen , und so gar in derOrdens -

" Capelle zu Wezlar beobachtet worden

" seye ; ob gleich Dieselbe damaliger

" Zeit noch die Iura blpitLopalia in ih -

" ren eigenen Landen nicht gehabt ,

" mithin nach der Information daraus

" eben wenig etwas nachtheiliges zu

" schließen wäre " Allein dieses 8uppo -

6mm ist grund falsch und bereits im

vorhergehenden ( KL ? . / . L/ 77 ) zur

Gnüge widerleget ; über das aus der

H . XVIII . F / L- vorkommen¬

den Urkunde 6e anno 1487 . des meh¬

reren zu ersehen , warum solches gesche¬

hen müssen . " Als einem Landes -

" Fürsten erlich und tzymlich , begeen .

" In irer vorgenanten Kirchen , als

" Fürsten des Landes zcu Heßen ge -

" hörc , erlich und tzymlich zu begeen . "

Endlich wird auch noch diese Ursach ,

nachdem man jenen selbsten nicht viel

zugetrauet , angeführet : " weilen einige

" Heßen - Darmstädtische Dörfer des

" Gerichts Steinbach in derSchiffen -

" berger Kirche vormaliger Zeit einge -

" pfarret gewesen und daher ein Pre¬

diger nach dem grösten Theil seiner

" Pfarr - Kinder sich richten müßen ;

" Und obschon diese nach dem Lahr

" 1561 . von der Kirche zu Schiffenberg

" abgekommen , so habe man es dannoch

" geschehen laßen , daß das ordentliche

" Kirchen - Gebet , wie vor , also auch

" nachhero , connnuiret werde , weil

" man alte Gebräuche nicht gerne ab -

" stelle , und ohnnöthig wäre dieses Um -

" stands halben ein neues Kirchen - Buch

" vordie Commenäe drucken zu laßen ;

" zumalen man sich nicht vermachet ge -

" habt , daß der Versaßer des Imprei6

" üe a . 1726 . so weit gehen und aus

" einenr heiligen L^ Ku , wie das Kir -

" chen - Gebet wäre , so gar Waffen ge -

" gen den hohen Orden schmieden sol -

" te , und daß man ja auch vor alle an -

" dere Christliche Könige , Chur und

" Fürstendes Reichs zu beten pflege . "

Allein diese Anführungen verrathen die

gegenseitige Schwäche vollends : dann

der Teutsche Ritter - Orden in seiner

Kirche nach denen Hessischen Bauren

und Unterthanen , welche man noch kurz

vorher samt dem Hüttenberg dem

Hause Nassau - Weilburg zusprechen

wollen , sich nicht gerichtet , noch auch

nach der Fürstlich Hessischen Kirchen -

Ordnung das Kirchen - Gebet vor die

Herrn Landgrafen zu Hessen länger als

zwey 8ecula hindurch bey allen übrigen

Anmasungen und Hxemprions - Be¬

strebungen ohne merckliche Urfach bey -

behalten haben wird : daher ohnnöthig ,

sich noch weiter damit aufzuhalten .

Die übrige ohnreife und hieher sich

nicht reimende Gedancken jenes Ver¬

fassers von den Iure Tpilcopali Or -

6mi8 sollen behörigen Orts geprüft !

werden . Lonf . pfarr -

^ VrE . / / - . <r )

c ) S . hievon , was die Commenüe

Marburg betrift , die zuvor erwehnte

rTIachrichc von des Teurschen Hau¬

ses und Land - Mar¬

burg Land - Grandschafc KL ? . / Vl

^ 1. / / 2 . Bey der Commenüs

Schiffenberg hat man solches eben

wohl nachgeben müssen . S - die ge¬

genseitige 7 ) e 7 ttL ? / o » s - Schrift KL ? .
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Anbenebenst die praesenrirte Ordens - Pfarrer zu Marburg , Seelheim f
Goßfelden und Gchrffenberg jederzeit vor denen Fürstlich Hessischen
(^ ontittorüs erschienen , dem gewöhnlichen Lxamini sich unterworfen , die
ihnen obliegende kraelkancla praesiiret , so fort die Oräinarion und Be -
stattigung erhalten ; nachmals auch in allen übrigen Stücken , und
selbst bey denen befchehenen Bestrafungen , ohne einige Ansnahm der
vollkommensten Untergcbung , gleich anderen Hessischen Pfarrern , sich
befchieden haben : ri ) Wie dann zu einem stattlichen Bewciß dieses
Nexus cerrüori -älis in der Balley Hessen seither denen Zeiten der De¬
formation der Regul nach keine andere dann der Protestantischen Re¬
ligion zugethane Ordens - Personen gedultet , e ) und nur in denen vor¬

besagten
7 / / . ^ . / FF . Lk daher eine wei¬
tere Beweis - Führung ohnnöthig .
Lonf. H . xxx . / ^ der anderseitige Ein¬
wand aber , daß die in denen Fürstli¬
chen Landen ungeordnete Buß - Fast -
und Bettage zu Schiffenberg nicht aus
Schuldigkeit , sondern aus gutem stell¬
en Willen und weil es das Lonmeni -
LN8 der Eomlnenäe also erfordere , ge¬
halten und gefeyret würden , ist desto
ohnerheblicher , je weniger dergleichen
Nachachtungen bey der seither denen
Zeiten der Heformarioli kiKeölirten
Lxemprion und denen übrigen auf die
Religion gehenden Haupt -Absichten zu -
vermuthen ; noch bey dem vorhin genug¬
sam dargethanen wahren Grund dieser
Gelebung , ein sonderbares Lonueniens
der Lommenäe mit jenem Lonclpien -
ten , selbst bey denen Taglöhnern , welche
sonst aus denen Hessen - Darmstädtischen
Dörfern an solchen Tagen doch nicht zu
haben wären ; oder bey dem Ordens -
Pfarrer , welcher in dem Fall , da der
Commenthur besondere Vuß - Fasi - und
Bettage anstellen wolte , zweymal fa -

. sten und öfters predigen müste , zu su¬
chen ; dergleichen seichte Ursachen wohl
niemand denen Commenthuren zu
Schiffenberg bey ihren übrigen An¬
maßungen zutrauen wird ,

ti ) Es kan dieses auf der anderen Seite
abermals nicht in Zweifel gezogen wer¬
den . ViU / //

Ob nun die Orälnarlori des
Pfarrers zu Schiffenberg jedes mal in
der Kirche zu Steinbach geschehen , da¬
mit hat man nicht Ursach sich jezo auf¬

zuhalten , weil genug ist , daß er besag
der Anlage M/ m . / / - . H aufHoch -
Fürstlich Hessen - Darmstädtischen Be¬
fehl von dem ordentlichen veürürorla
zu Gießen examlniret , so fort nach be¬
fundener Tüchtigkeit , auch erstatteten
unterthänigsien Bericht und eingelang¬
ten anderweiten gnädigsten Befehl ,
oräiniret und ihm die Gemeinde zu
Sceinbach und Schiffenberg ofent -
lich anbefohlen wird ; der Pfarrer sech¬
sten aber nach der befchehenen Verän¬
derung in dem Ort Steinbach seine
Wohnung gehabt hat . DerF^ ^Äm .

der gegenseitigen Beylagen eälrte
Vertrag anno 1561 . bestätriget
dieses alles mit seinem Jnnhalt , und
muß daher eben so , wie der hernach er¬
richtete Carlstädter Vertrag , worin¬
nen die seit denen Zeiten der Uekorma-
rion bestrittene Landes - Fürstliche
Obrigkeit derer Herrn Landgrafen zu
Hessen hinwiederum förmlich anerkant
und nachgegeben worden , ( tz . XXXII . )
angesehen werden . Auch ist derselbe
noch mit demjenigen , so von der Lage
des Hauses und Lommenäe Schif¬
fenberg anderwärts ( § . XV .^ XXX . § ) )
vorkommt , zu vergleichen ,

e ) Nach der in dem Fürstenthum Hessen
vorgefallenen Kekormarlon und selbst
in dem Jahr 1624 . haben sich , bechg des
hiebey gehendenVerzeichniffessich

keine andere , dann der Evangelisch
Lutherischen undReformirten Religion
beygethane Ordens - Personen in der
Balley Hessen befunden , und ob wohl
bey noch fürwährendem dreysig jährigen
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besagten lezteren Vertragen von dem Fürstlichen Haus Hessen - Cassel
deshalbcn einige Veränderung beliebet worden . So hat man ferner
nicht leichtlich einen Fremden , ob er gleich die Lapimlarische Wahl vor
sich gehabt , zugelassen ; / ) außer dem aber die Landes - Fürstliche Ge¬
nehmigung und Erlaubnis dazu um so nöthigcr erachtet , je gewißer
cs ist , daß der Verhalt des Laud - Commenthurs und seiner Mit - Or¬
dens - Personen gegen ihre Ordens - Vorgesezte und den Ritterlichen
hohen Orden selbsten durch die bisher gezeigte Landes - herrliche hohe
Befugniste die behörige Mäßigung und Beschrenckung erhalte und
mit gutem Vorbehalt derselben zu verstehen , auch neben dem der Val¬
ley Hessen selbsten bey ihrem Verhältnis gegen den Herrn Teursch -
Meifter manche besondere Freyheit von je her zugekommen seye . Z )

T t 2 Nicht

„ einige Rom . Catholische Ritter

sch hinein gebracht , auch Lonmuenüo

biß zu ihrem Ableben darinnen gelassen

worden ; so hat dennoch dieses dieRegul

nicht abändern mögen ; es hat auch das

Fürst ! . Haus Hessen mit aller Rechts -

Zuständigkeit behauptet , daß man die¬

se leztere aufzunehmen nicht schuldig

seye ; die jeweilige Nachsicht und aus¬

drückliche Bewilligung aber jene hohe

Befugnisse nicht abändern könten .

Was mit dem sich eindringen wollen¬

den Catholischen Ordens - Ritter Niclas

von Sparr und dessen gefänglicher

Verwahrung auf dem Schloß zu Mar¬

burg im Jahr i66z . vorgefallen , sol¬

ches ist aus der zum öftern angeführten

-Historischen und Rechrsbegründe -

ren Nachricht ckeL des

mehreren zu ersehen ; von der Lom -

menäe Schiffenberg aber die gründliche

Anmerckung desFreyherrnvon svvL -

nvs m 60 /̂ . / / / . F . / o / / . noch

hiebey zu fügen : r / -r . brgcribu8 XII .

Orü . ck ' eur . iarn priäem 3broA3Ü8 ,

conNAir , gnoälocu8 ttlc . - - ( Lcttik -

senberA . ) rran8mumru3 lir in Lo » r -
Qrrüo /reü r ?EreFrm .

/ ) Nach dem alten und beständigen Her¬

kommen bey der Valley Hessen ist ein

jeweiliger Land - Commenthur ohnerfor -

dert des ( Äxirnls , einen

rem zu äeüo -niren befugt gewesen , wie

dann solches im Jahr 1652 . von dem

Land - Commenthur Daniel von -Ha¬

bel , welcher den von Nordecken zur

Rabenau ( Eitel Adolph ) auf seinem

Todt - Bett ernennet ; wie ingleichen

von diesen wiederum mit dem von

Neuhof beschehen ; und ob schon dem

lezten die Bestättigung aus anderen

Ursachen schwer gemacht worden , so

hat dennoch das Fürstliche Haus Hes¬

sen denselben nebst der Valley bey ihrer
yerbrachten Freyheit kräftigst geschüzet ,

auch nicht geschehen lassen , daß dem

Land - Commenthur , welcher der Ob -

ieruüliz nach Ordens - Glieder anzu¬

nehmen berechtiget ist , jemand wider

seinen Willen aufgedrungen werden

dürfen . Venebst diesem ist das Able¬

ben eines zeitigen Land - Commenthurs

der Gebühr nach jederzeit denen Lan -

des - Fürsten einberichtet und von Hoch

Denenselben darauf gesehen worden ,

daß die Aufnahm neuer Ordens - Per¬

sonen so wohl , als die Wahl eines

Land - oder Commenthuren selbsten , der

bunäkuion und kündbaren Herkom¬

men gemäß geschehen und die Balley

Hessen mit Beybehaltung ihrer Freyheit

von aller Unordnung und Zerrüttung

bewahret werden möge ; wovon die

Anlage Fi / - / 2 / . mehreres besaget .
^ .66 . Schreiben Herrn Landgraf
Georgens / --/ / . in der

und Rechtlichen
0 » der Fürstlich Hessischen ÄFe -

,'Etäc über den Teurschen Orden

) S . die nächst vorhergehende Anmer¬

ckung .

/ >) Hie -
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Nicht weniger hat der Land - Commenthur so wohl , als der Com -
menthurzu Schiffenberg nach denen übrigen Fürstlichen Landes - Ver¬
ordnungen und Gesezen sich geachtet , b ) Desgleichen sind beyde noch
immerdar , wie in denen alteren Zeiten , unter die Hessische Land - Stande
und nahmentlich die Prälaten gerechnet , ? ) und , wann sie in dem Fürsten -
thum einheimisch gewesen , mit und neben denen übrigen Land - Stän¬
den an Prälaten , ' Rittern und gemeiner Landschaft zu denen Land -Tä -
gen ohne Ausnabm erfordert worden , denen sie biß auf die gegenwärti¬
ge Zeit , wo nicht Abwesenheit oder andere Hinderniß im Weg gewesen ,
gchorfamlich beygewohnet K ) auch dasjenige so in jenem Fall die übri¬
ge Stände beschlossen , jedes mal mit denensclben befolgen und tragen
helfen . Ebenwohl haben beyde zu Berichtigung derer völligen Türcken -
und Reichs - Stemm , wie auch derer übrigen verwilligten ordentlichen
und auserordentlichen Land - Stemm mit würcklicher Erlegung der¬
selben , gleich wie ihre Hosieute zu Versteurung der Oberbefferung und
Entrichtung der Beede , noch bis auf die gegenwärtige Stunde sich

schuldig

6 ) Hievon sind die Anlagen Mm .
x/ breiteren Jnnhalts nach -

zusehen .
r ) Man hat dieses von der Gegenseite in

denen an dem Kayserlichen Reichs - Hof -

Rath verhandelten luäicial - ^ Äen ge¬

gen das Hoch - Fürstliche Haus Heffen -

Darmstadt mehrmalen angeführet und

in dem M , » . der gegentheili -

gen Beylagen vorkommenden LxrraA

selbsten ein Exempel beygebracht : r / ? .

" Und ob zwar ein Land - Commenthur

" unter die Land - Grande und zwar

" diepralacen gerechnet wird . " Lonf .

Weil dieses in derOrdens - vecluÄion

ä 'eL / / / eingestanden wird , so

ist nicht nöthig Beweißthümer beyzu -

bringen . Auch sind die dabey vorkom¬

mende Einwendungen , daß solches

Nicht vi tüdieÄio ms , sondern in viin

rransaLbioni8 ) so dann wegen derer

im Fürstenrhum gelegener Ordens - Gü¬

ter , geschehe ; der Land - Commenthur

rc . Ehren halber dazu erfordert werde ;

doch nur auf allgemeinen Hessischen

Land - Tagen zu erscheinen schuldig

seye , rc . bereits anderwärts geprüfet

worden . Nur ist noch zu gedencken ,

daß als im Jahr 1689 . des Land - Com -

menthuren Abgeordneten bey der von

denen Land - Ständen wegen der pa -

rhen - Gelder zu Kirchhain angestellten

ConLerLnz , die übrige Anwesende von

Prälaten zu dem ersten Siz nicht gelas¬

sen , derselbe mit krorellarion davon

gegangen und der Land - Commenthur

deswegen sich beschweret habe . Jn -

gleichen , daß , als der Commenthur

zu Schiffenberg einen von Breidenbach

Nahmens seiner auf dem anno 1700 .

gehaltenen Land - Tag zu erscheinen be¬

vollmächtiget , dessen Unterschrift we¬

gen einer gleichen Nang - Strittigkeit

ebenwohl unterblieben seye . Auch hat

die Frau Landgräfin Amalia Elisabeth «

im Jahr 1649 . den Land - Commen¬

thur Georg Daniel von Habel erfor¬

dert , daß er auf den 28 . lulü 6 . a . in

behöriger Kleidung und anderer Noth -

durft bey Hof erscheinen solle , wie sol¬

ches das Schreiben vom i4ten lulü 6 .

3 . beym Ruchenbecker von denen

Erb - Hof - Aemcern der Landguaf -

schafk Hessen W

besagt : Noch hat derselbe im

Jahr 165z . nebst anderen von der

Hessischen Landschaft der Inauguration

der Vniuerütät Marburg aufgnädig -

stes Erfordern beygewohnet . Vi6 .

Hessssche Lhronick .
Z ' . / / / .

/ ) Es
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schuldig erachtet : HAuch sind einige Ordens - Höfe zu Kriegs - Zeiten
einen ganzen oder halbcnHeer - Wagen denen regnenden Landes - Fürsten
zu stellen von je her verbunden gewesen . M ) Und obschon dem Laud -
Commenthur zu Marburg die peinliche und andere niedere Gerichte ,
wo er diese über seine Hintersassen mit Vorbehalt der Jpxellariou an
die Fürstlich Hessische Gerichte , gleich verschiedenen anderen von dem
Hesisschen Adel hergebracht , jederzeit gerne gegönnet worden ; so hat
jedoch derselbe samt denen übrigen Ordens - Personen in dem Fürsten¬
thum und besonders der Commenthur zu Schisscnberg der Landes -
FürstlichenGerichtbarkeitsowohUripersonälidus , als realibu ^ in Gefolg
der allenthalben eingestandenen und kundbarlichen Landsaßigkeit , nebst
seinen Hausdienern und Gesinde sich immerdar unterworfen ; n ) mit
diesen die von der Landes Herrschaft oder Dero nachgcsezten Regierung

U u und

/ ) Es kan dieses Gegenseits nicht verneinet

werden , daher man die abgedroschene

Ausflucht , daß die Steuren nicht vi
lubieökionis , sondern vi paöki erleget ,
auch verschiedene vlrra äebirurn gefor¬

dert würden , dabey abermals zu Hüls

genommen . S . / / / .

Wie aber diesem anderwärts genugsam

begegnet worden , und die jezuweilen

erforderlich gewesene ernstliche Betrei¬

bung derer Rückstände den dieseitigen

Besizstand bestättiget , die jenseitige

Verweigerung aber der zuvor gezeigten

Schuldigkeit nichts benimt , so wäre

es überflüßig sich länger hiemit aufzu¬

halten . Indessen können die Anlagen
/ Vra » . / 24 . / ^ -̂ . 2 - .

nachgesehen , und hiemit noch dasjeni¬

ge , so in der anno 1726 . eöirten Äeere

der Stellten halben ausgefuhret

und erwiesen worden , verglichen wer¬

den . Woraus sich nun zur Genüge ver -

offenbaret , daß die Ordens - Güter in

dem Fürstenthum Hessen vor anderen

Geistlichen und Ritter - Gütern nicht

das mindeste zum voraus haben . Be¬

liebst dem besizet das Teutsche Haus zu

Marburg , zuAllendorfund Rennerts -

hausen so gar einige dienstbare und
conrribuable Güter , besag des Bac -

renberger Amts Saalbuchs
^ 4 / a . Conk . ^V. / / o .

rn ) S . die fernere Anlagen /Vra » .

/ / / . / / 2 . x / / ^ F .

» ) Außer denen hiebey gehenden Anlagen

Mm . / / 4 . vtFtte / 4o . bestättiget

dieses eine große Anzahl in denen Fürst¬

lichen UeAilkraruren zu Gießen vor¬

handener ^ äken , aus welchen leichtlich

eine Menge Beyspiele anzuführen wä¬

re - Um jedoch einiger zu gedencken , so

hat anno i6 ; o . in Sachen der Ge¬

meinde wazemborn entgegen die

Schisscnberg , einen Vieh -

trieb betreffend , der damalige Com¬

menthur sich gebührlich eingelassen ,

Urtheil angehöret und davon an seinen

gnädigsten Landes - Fürsten appeliiret .

Ferner ist es 1651 . in Sachen der

Gemeinde Rodheim gegen die 60 ?, r -

Schisscnberg , die Steuren ei¬

nes dienstbaren Hofs betreffend , bey

Fürstlicher Regirung zu Gießen am

4ten lVlarrn zu gütlichem Verhör und

Vergleichung gekommen . Im Jahr

16 ; 8 - hat in Sachen dererGemeinden

wazemborn und Gremberg con¬

tra den Lommenrhur von Rabenau ,

wegen unternommener Pfändung , Be¬

klagter auf ergangene Ladung bey

Fürstlicher Regirung zu Gießen durch

einen Bevollmächtigten sich eingestellet ,

und dem Rechts - Handel biß zur Ur¬

iheil abgewartet , auch nach dessen

Jnnhalt sich geachtet . Im Jahr 1662 .

ist in Sachen der Gemeinde Leige¬

stern gegen den Commenthur zu

Schissenberg , wegen der Schäferey

auf dem Neuhof , Beklagter durch

einen Anwald erschienen , hat auch ge¬

handelt
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und reHeÄlue demAmt Gießen angesezte Bußen und Strafen entrich¬
tet ;

handelt und um OommMon und
rechtliche Erörterung gebeten . Im
Jahr 1678 . hat die Gradr Gießen
den Commenthur zu Schiffenberg von
Rabenau vor Fürstlicher Regirung zu
Gießen verklagt , daß er ihre Heegstö¬
cke am Schiffenberger - Weg behauen :
worauf dieser vorgeladen worden , der
auch durch seinen Anwald Henrich Flü¬
geln laut des Original Gewalts erschie¬
nen und der Sache biß zur End - Ur -
theil abgewartet . Im Jahr 1686 . hat
Johann Jost Gärtler L/ Lou/ die
OommerMe Schlffenberg wegen einer
Schuld - Forderung bey Fürstlicher Re¬
girung verklagt ; wogegen der Land -
Commenrhur Augustus Graf von
der Lipp , in einem an des Herrn
Landgrafens zu Hessen - Darmstadt
Hoch - Fürstlichen Durchlaucht in diesem
Jahr erlassenem Schreiben unter an¬
dern nachfolgendes vorgesiellt und ge -
betten " Ew . Hoch - Fürstlichen Durch -
" laucht ist bekant , daß Dero Vorfahren
" des Fürstl . Hauses Hessen den Teut -
" schen Ritter - Orden mit verschiedenen
" Stiftungen Lonret ; verhoffe also Die -
" selbe werden auch jezo Dero gnädigste
" . Hand darüber halten , daß derselbe ge -
" schüzt und die dazu gewidmete Güter
" durch dergleichen öickrackione8 , so
" durch übles Haushalten eines und
" des andern geschehen , nicht enerui -
" ret werde . " ^ noo 1712 . hat in
Sachen Tobias Rröcker von Buz -
bach conrra die Schiffen -
berg wegen eines mit dem Commen¬
thur von Wartensleben getroffenen
Schaaf - Handels die CommeiMe bey
Fürstlicher Regirung stch eingelassen ,
und sind zulezt die ^ cken 36 imparria-
! eg versendet worden . Auch ist nicht
nöthig weitlauftig zu berühren , daß in
Sachen Osterwald contra den Com -
menrhur zu Schlffenberg , eine Leyh
und anderes betrefend , lezterer sich
ordentlich eingelassen und Urtheil an¬
gehöret ; darauf die Sache , nach einge¬
wendeter ^ xkellaüon an das Kayser¬

liche Cammer - Gericht , von daher
an die vorige Richter hinwiederum ver¬
wiesen worden seye : Der Sache der
Gemeinde wazembornLk
gegen die EommenLe Schiffenberg , die
die Beholzigungs - Gerechtigkeit der Klä¬
ger betreffend , vor jezo nicht zugeden -
cken . Die dagegen gemachte Einwen¬
dung , " daß solche Einlassungen clam
" Li Micro orcüns geschehen seyn mü -
" sten , " verdienet , als ohnerheblich ,
keiner besonderen Widerlegung : Auch
sind die ^Vrrm . / oF . LI' jenseits
angeführte so genante Imerceiliona-
le8 der Fürstlichen Regirung zu Gießen
ordentliche Befehl - Schreiben , welche
in einem etwas milderen 8rilo abgefaßt
worden ; wie aus deren , obschon grö -
stentheils hinterhaltenen , Jnnhalt abzu¬
nehmen . Benebst dem belehret die zum
öftern entdeckte Gefährde des anmaßli -
chen Unterrichts - Schreibers , wie
viel dessen sämtlichen Beylagen zu Wau¬
en , welches unter andern bey der An¬
lage ^r ) zu mercken . Uebri -
gens könte bey des Commenrhurs ge -
brödeten Dienern und Gesinde ein glei¬
ches mit vielen Exempeln dargethan
werden . So ist im Jahr 1658 . als
die Gemeinde Wazemborn sich beklaget,
daß der Förster zu Schiffenberg Hen¬
rich Schmitt einen gewißen Baum ab¬
gehauen , derselbe auf die ergangene
Orarion zu Gießen erschienen und hat
seine Verantwortung gethan .
1681 . hat der Commenthur von Priort
vor seinen wegen unternommener Pfän¬
dung ciriretgewesenenVerwalter Nah -
mens Osterwald , wegen Erlassung der
Straf gebeten ; gleiches auch vor sei¬
nen Förster , der um 12 . Gulden ge¬
straft worden , weil er einen Fürstli¬
chen Unterchanen geschlagen , unter¬
nommen : es ist aber dadurch nichts er¬
halten , sondern die Strafe erleget wor¬
den . Ein mehreres und daß man diese
Bedienten und Gesind jederzeit imme-
Liarc ciriret , will man vor jezo Kürze
halben nicht gedencken , und nur noch

dieses
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tet ; o ) denen ergangenen Vorladungen mit würcklichem Erscheinen
vor der Fürstlichen Regirung zu Gießen oder denen erkanten Fürstli¬
chen LommWonen ein Genügen geleistet , allenfalls aber den Unge¬
horsam mit einer Geld - Straf verbüset , und noch sonst in denen

Uu 2 übrigen
dieses anführen , daß , als im Jahr
1641 . die Beschlieserin des damaligen
Land - Commenthurs Daniel von Ha¬
bel , welche wegen ihres ärgerlichen
Lebens - Wandels und wie sie beson¬
ders eine Beyschläferin von dem Land -
Commenthur abgebe , 6enuncürt wor¬
den ; auf Hoch - Fürstlichen Befehl
gefänglich eingezogen und ausgefolget
werden sollen : der Land - Commenthur
sie so balden abzuschaffen und seine Ver¬
antwortung und unterthänige Entschul¬
digung S F . G . mündlich vorzutra¬
gen , oder , wo er daran durch Ver¬
hinderung abgehalten werden solte ,
schriftlich zu überschicken , sich anerklä¬
ret habe ; Wie hievon die nachgefügte
Altlagen / / /- ^ / »/ . L? das meh¬
rere besagen : Obgleich sonsten dieser
Land - Commenthur deshalben etwas in
die Balley - Registratur wohl schwerlich
geleget haben wird .

0 ) S . den Gießer Amts -Rech¬
nungen / / />?// / » / . Welchem noch
beyzufügen , daß , als der Commenrhur
zu Schiffenberg von Wartensleben den
gewesenen Ordens - Verwalter Oster¬
wald durch seinen Bedienten eigenthä -
tig aus dem Neuhof herauszutreiben
sich unterfangen , solches Vergehen mit
einer nahmhaften Strafe beleget wor¬
den seye .

->) So ist im Jahr 1642 . der Commen -
thur zu Schiffenberg wegen ohngebühr -
lichen Jagens auf dem Hüttenberg bey
Fürstlicher Regirung zu Gießen verkla¬
get , darauf in Person zu erscheinen
den 20 . lan . 6 . a . cirlret , und als er
nicht erschienen , auch das anderweit
bey Straf ihm anbefohlene Erscheinen
unterlassen , ohngeachtet die Teutsch -
Meisterische Regirung mit einem
Schreiben deshalben eingekommen ,
der Ungehorsam mit ein hundert Reichs -
Thalerangesezter Strafe geahndet und

diese ohnnachläßig beygetrieben worden .
Von der Schuldigkeit des Land - Com -
mcnthurs bey denen gewöhnlichen Le ,//-
Gerichren in : Amc Bingenheim
gleich anderen darunter begüterten Un -
terthanen zu ersche ; nen , und Bestrafung
des Außenbleibens , verdienen die Bey -
lagen / HlH-. L/ / ^/ . nachgese -
hen zu werden . In dem vorgeblichen
-Historisch -D^ /o ?, Aschen Unterricht
wird // - angeführet , ein zeitiger
Land - Commenthur habe das Om -
Gericht als Mit - Cem - Herr beschi¬
cket , also seiner gerühmten Immeclie -
tät dadurch nichts begeben : Allein zu
geschweige » , daß derselbe so wenig , als
der Commenthur zu Schiffenberg oder
die übrige Ritter - Brüder in der Land -
Grafschaft Hessen der in denen neuer¬
lichen Zeiten angemaßtenOhnmittelbar -
keit vom ersten Anfang an jemals fähig
gewesen ; so erweiset die kundbareVer -
fassung der Landgrafschaft , welche
raniguam Comecia maior teu proulli -
cmlis , die darunter belegene Lomirs-
rus üue Oomecia8 minores und dieser
ihre CemLs , worinnen sie wiederum ein -
getheilet gewesen , so wohl in Ansehung
der obersten Gerichtbarkeit des Landes ,
als noch sonsten völlig unter- sich gehabt,
ein ganz anderes . Lonk.
r » F /Moz/ m tÄro // .

/ . ( ÄF . / . / ' eM . / ) / / . - / e6VLMV3 / . §2 - . UNd
was von der Hessischen Landes - Ver¬
fassung H . I . mit mehreren: angeführet
worden ; demnach diesesHessische Cenr -
Gericht samt denen , so dabey zu erschei¬
nen schuldig , der Fürstlich Hessischen
Hoheit von je her untergeben gewesen .
Vic>. Lo ?// r>r/ / . MOLKILI / / / ?»/ ,. /7.
/ - / ^ . / // Lc»//eK . -ro » . / .
/ >. (? . LOLHIVILK Le // / E
/ Mmi / . /s . Daher der Land - Com -
menthur zu Marburg , welcher wegen

derer
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übrigen Stücken die Schuldigkeit gleich denen andern von Prälaten
und ' Rittern des Fürstenthums Hessen befolget : Westhalben beyde in
all solchen Betracht mit dein kraediLat der Lieben Getreuen noch
gegenwärtig begnadiget werden ; dagegen sie selber die regnende Herrn
Landgrafen zu Hessen ihre gnädigste Landes - Fürsten und Herrn nennen .
§ ) Ob auch schon dieselbe in denen neueren Zeiten der hierab sich erge¬
benden Schuldigkeit zu förmlicher Angelobung dieser im Werck sech¬
sten geleisteten ohnlaugbaren Unterthanen - Psiichten vermittelst der ge¬
wöhnlichen Erb - und Landes - Huldigung , wann sie gefordert worden ,
zu entgehen , und entweder durch eine Entfernung von der Lammende
oder auf sonstige Weise auszuwcichen getrachtet ; »- ) so ist jedoch der
vermerckte geflissentliche Ungehorsam ihnen verwiesen und zum öftcrn
mit wohl verdienter Bestrafung angesehen worden ; mithin diese WL -
dersezlichkeit und Aeuserung einer zuvor befolgten Pflicht niemals so

beschaf-

derer im Echzeler Bezirck gelegenen

Ordens - Güter , wie andere von Adel ,

dabey sich einfinden müssen , nur neu¬

erlicher Zeit unter andern Anmaßun¬

gen der kündbaren Schuldigkeit auch

in diesem Stück sich geweigert und

statt seiner den Ordens - Verwalter zu

Friedberg dahin abgeschickt , welches

aber die Fürstliche Beamten , als eine

wider das ohnfürdenckliche Herkommen

angehende Sache , durchaus nicht nach¬

geben wollen ; wie solches das jenseits

M zerstümmelt edirte

Schreiben des Land - Commenthurs

Alhard von Hörde selber besaget : E / - .-

" E . F . G . Beamte aber wollen mit

" solchen Erscheinen nuhmernitgesettigt

" sein , sondern vcrmeldenn , daß ich

" selber oder meiner Ordens - Brüder

" einer sich jederzeit der End münuirm

" solle . " cor . Wodurch es geschehen ,

daß derselbe lieber die alt hergebrachte

geringe Strafe des Nicht - Erscheinens

biß anher entrichtet : Wobey es zwar aus

sonderbarer Fürstlicher Langmuth ge¬

lassen ; damit aber gleichwohl die Be¬

st ; - Rechte und jene Untergebung in

Ansehung dieses Fürstlich Hessischen

Om - Gerichts conssruiret worden .

- ) Dieses wird in dem anderseitigen Im¬
presso K5 / . / / / . / o§ . nachgegeben .

Nur meinet dessen Verfasser , es seye

solches krgeäieLr erst nach denen Zei¬

ten der kekormLüoli gebrauchet wor¬

den ; allein das Gegentheil ist bereits

an seinen Ort ( § . XVIII . r ) dargethan ,

und zu bewundern , wie jener aus dem
kraedicar Lieber Andächtiger etwas
anderes machen will ; gleich als ob die¬

ses bey Geistlichen Leuthen in denen

Kayserlichen und Landes - Fürstlichen

Urkunden nicht eben dasselbe ausdrücke ;

wovon das / / / >

Lk Exempel enthält ,

r ) So hat noch im Jahr i66z . der

Land - Commenthur Adolph Eitel von

Nordeck zu Rabenau der damaligen

Fürstlichen Regentin Hedwig Sophia

die Gelübde mit Hand gegebener Treue

geleistet . S . den am 19 . d . 3 .

erstatteten Bericht derer Fürstlichen

vepurirten unter denen Hessen - Lasse -

lischen Beilagen :

" Die Erb - und Landes - Huldigung ver -

" mittelst eines auf die praessribirte

" ssormulen würcklich abgelegten Eyds ,

" so dann auch von dem Herrn Land -

" Lommenrhur alhier , vermittelst de -

" ren von ihm gethaner Hand - Gelöb -

" nis , Ew . Durch ! , jederzeit getreu

" zu seyn , GOttLob glücklich eingenom -

" men haben . " ^ .dd . § . XXXIII . wo¬

rauf man des Land - Commenthurs hal¬

ben sich bezogen haben will . Lorss . die

mehr angezogene Nachricht von des

Deutschen Hauses und Land - Lom -

meude Marburg Land - Scand -

schaft . Kc7 .

Weis
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beschaffen gewesen , daß die angebliche Befteyung darauf gegründet ,
oder die mit denen Reichs - Grund - Gesezen vorhin so wohl gesicherte
Fürstliche Besi ) - Rechte ( H . xxxvn . ) dadurch geftöhret werden
mögen . § )

§ . XXXIX .
Bey denen dem Hospital und Teutschen Haus zu Marburg in der xandsäßiaer ^

Landgraffchaft Thüringen vorrnals zugestifteten und zugehörigen Gü - stgnddesHauses
X x tern

r ) Weil die vollkommenste Unterthanen -
Treue ohne diese Pflicht - Leistung wohl
bestehet , und dem Willkühr eines Teut¬
schen Reichs - Fürstens anheim gestellet
bleiben muß , dieselbe mit oder ohneAb -
schwörung eines cörperlichen Eydes sei¬
nen Unterthanen aufzulegen oder gar
zu erlassen und auszusezen ; so mag ein
Umerthan , wo er entweder von ohn -
gefähr oder geflissentlicher Weise der¬
selben etwa entgangen , damit die Un -
terthanen - Pflichtselbsten nicht ablegen ;
noch ohngereimter aber wäre es , wann
er sich deswegen vor ohnmittelbar hal¬
ten , seine noch immerfort leistende übri¬
ge Pflichten ex paölo caoiro vel expreL-
so herleiten und dieses der 8ubieöIioli
entgegen sezen wolte ; ohnerachtet ihm
der Ungehorsam verwiesen und bestraft
worden wäre . Daß die Land - Com -
menthuren zu Marburg bey noch ohn -
getrennetem Ober - Fürsienthum Hes¬
sen vor sich und ihre Mit - Ordens -
Personen und Angehörigen , so in
dem Fürstenchum gesessen , ordent¬
liche Gelübten gethan ; nachmals der
Commenthur zu Schiffenber^ vor sich
selber mit Ablegung eines cörperlichen
Eydes mehrmalen gehuldiget habe ;
solches ist aus ohnverwerflichen vocu -
menren , wovon die mit des Commen -
thurs Hand und Siegel versehene Ori-
mnalien , so wahrhaftig keine Träume
sind , vorgezeiger werden können , be¬
reits erwiesen . Eonf. tz . XXVIII . ü ) Ls'
r ) Lc§ . XXXIII . Wie nun die Hoch -
Fürstlich Hessen - Darmstädtische Lan¬
des - herrliche Best ; - Rechte in Anse¬
hung der Huldigungs - Leistung des mit
denen übrigen Unterthanen - Pflichten
dem Fürstl . Haus beygethanm Com-

menthurs zu Schiffenberg nach der Er¬
forderniß des westphalischen Frie¬
dens ^ . 2 ^. ( Eonf. XXXVII .)
jederman vor Augen liegen und Gegen -
seits mit Bestand nicht abgeläugnet
werden können ; Also ist denen geriug -
schäzigen Einwendungen , daß in des
Ordens - ^ rckiuen und Registraturen
davon sich nichts verzeichnet befinde ;
mithin allenfals die Commenrhuren hin¬
ter den Orden her ungültiger Weise
gehuldiget hätten ; und eine Schwal¬
be keinen Sommer mache ; womit der
anderseitige Schrift - Verfasser
/ // . F . bey dieser wichtigen Sache
auszulangen gedencket , mit dem nur
ermelten / . ^ /. voriängst
abgeholfen , r /v .'
/ - r / r - - MÄ c/ e 7- e / W

AullanLL Lolisetlionis 8caruum , vel

vel Ms 8raril ) us iure HillrL -

Agnearus , Oiaconarus

Iiuius rransaölioriis . reliiru -
lionis ,

lir clie prima lariuarü anno
millelimo lexeenrelimo vioelimo

guarro lrabita polletliO ) rrrrM

e - cr -7 >ttoM ^ ttH guae ex - - anrerioribus

aur teeuris paökis , Aeneralidus aur lpe -
cialibus transaöliombus vel litibus

moris caullisve 6ecilis - - litis pen -

clentiis vel
/-m Ls' Wo¬
raus ein jeder die neuerlich wieder
hervor gesuchte Verweigerung und
Widersezlichkeit zusamt denen nichtigen
Einwendungen leicht beurtheilen und ,
ob jene nicht eine Bestrafung wohl
verdient haben ? ermessen wird .

- Vä§ . XXXIX .
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tmv Lammen tern ( § . X . ) und besonders dem Haus Grifstädt wird der bisher in
6 e Griefstadce dem von Thüringen getrennten Fürstenthum Hessen gezeigte landjaßige
in der Landgraf- Verhalt des inngesesscnenTeutschen Ritter - Ordens ebenwohl je und al -
schaft Thürin - Wege angetrossen : a ) weshalben Herzog Georg zu Sachsen und Land¬
gen . « ras von Thüringen in einer , der Zeit mit dem Land - Commenthur der

Balley Thüringen überkommenen Strittigkeit gegen die Tcutsch - Mci-
stcrische Gesandten sich vernehmen lassen : " Daß er vorbcmelter Balley
" halber niemand etwas einraume , sondern in seinem Land selbst
" pabst , ^ ayser und Teutsch - Meister seye " ; ü ) solches auch
nebst seinen Durchlauchtigsten Regiments - Nachfolgern , aller Gegenbe¬
mühung ohngehindert , c ) wohl zu behaupten gewust hat . Dann von
dem stattlichen Zeugniß des Herzogs zu Sachsen und nachmaligen
Churfurstens gegen den Herrn Landgrafen

vor jezo nichts weiter zu gedencken , 6 ) fo hat der
Statt -

-^ 6 § . XXXIX .
Cs waren diese Güter anfänglich nebst

denen um Marburg gelegenen vermög

einer Stiftungs - Urkunde und in eben

derMaße der Ueberlassung dem Ritterli¬

chen Orden zugekommen ; S . die Bey -

lagF ^ Mtm . / / . auch in denen nach¬

folgenden Zeiten die dabey verliehene

Freyheiten und vergönnete Rechte von

denen Herrn Landgrafen von Thürin¬

gen denen Ordens - Brüdern ohne ei¬

nige Ausnahm bestattiget worden , wo¬

von die Urkunde Albern l 'burinAiae

g . 1267 . so unter denen

Beylagen der Nachricht von des

Teucfchen Hauses und Land - 6o „ r -

Marburg Land - Grandschaft

ZVr / „ r . bereits ecliret zu befinden ,

einen Beweißabgiebet . Worinnen au -

ser dem noch folgende neue Gnade ent¬

halten : ( ^ uia viros guosliber reli -

Kiolc >8 Lc Deo kLmulanres lemper

§rgria prolegui smpliori voInmn8 ,
Klos ob cliuinnrn smorem memom -

ris bmcribu8 ) preeeclenre macuro oon -

lilio , eam kecimu8Araüklm sseciglem ,
r.'/ „ er „ o§ , -irr „ // M „ o/?rr

eorr / m rr / , / , o ?/ / / / / i / rZ -eEM o » r „ / -

Mo /Zo ^ rr, /Zr-
c / tt ?» eor , / „ /Ze » / e /7 /Ze » /

W ^ er/ ie / ra / -,/ Froher Der / ,/ / .

Dem ohngeachter hat man sich hiebey

so wenig , als bey denen in der Land -

grafschafL und Zürstenthum Hessen

gelegenen Ordens - Gütern einige

Lxemprion deswegen zu Sinne ge¬

hen lassen , wie dann auch dieselbe in

denen neueren Zeiten nirgendswo

durchgetrieben werden mögen .
7 ) Look . IO . 6LOKO . 7» e /Zü /?5.

/ Ze rrrre / 'rr , rrr7 >rr » r Der » r /?„ r / rr , rr / r / Frr -
E L '/ r ^ ott / rrr rrrr / r

^e/ orrrr /r / roM ercerrr / o rvr// . 2 . / . / .

/ 7 - 8 ^ i^l . 8mxx , / r^ r/ e / rrre D /^ rr / /

Drmr // >r „ „ ^ r / M ^ eZ . r /7/ >. 2 . / . / o .

/ ^ äcl . Dr / r/ o , , , / / inixi / 8i ' i ^

L / eKE ( z ' Drrrrr , / r L / r / c . 4 .

worinnen der Balley Thüringen das

Iv8 kgrronsru8 bey einigen Pfarreyen

zwar zugestanden , dabey aber Ihnen ,

als Landes - Fürsten , das Recht Vor¬

behalten wird , nach Gutbefinden je¬

mand der Ihrigen in Vorschlag brin¬

gen zu können . Dr / Zo , , , « rxiLvxkioi
7 Ä / rr //§ . „71 . r/e rvvL-

>vio . 7 ^ / 77 . 7 ' X / >. / / / .

r ) Was der Teutsch - Meister Wolfgang

Schuzbar genant Milchling bey sei¬

nen Dxemprio ns - Absichten gegen den

gefangenen Churfürsten zu Sachsen

Johann Friederich den alteren un¬

ternommen , davon ist die a . 1548 .

Kayserl . Maj . übergebene bupplica -

rion dieses Churfürstens . / , / / . o ^ 8 'i -Lr .

/ Ze ^ >r/ 7 Z. Lr / ro ^ se . r / r̂ - ^ 0 . 7 / .

^ . 77 . nachzusehen .

/ Z ) Lon 5 . § . XXI . / / ) Landgraf rmri ? -

LV2 hatte bereits vorher

dem
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Statthalter der Valley Thüringen Wilhelm von Holdmgshauscn
an den Jllmimllr -aror und Tcutsch - Meister Georg Hund von
wenckherm im Jahr 1567 . seinen Pfiichtmaßigen Bericht dahin er¬
stattet , " daß es mit der Valley in Thüringen eine andere Gelegenheit ,
" dann mit andern habe , und diese einem Hoch - Meister mit der Geist¬
lichkeit und sonst etlicher maßen ; aber in Ansehung verweltlichen
" Obrigkeit und Regalischen Gerichtbarkeit auch anderen mehr
" Gerechtigkeiten , dem Churfürftcn und Fürsten zu Sachsen , als Land -
" grafen in Thüringen unterworffcn scye ; " e ) wie tnglcichcn in cincin
an den Herzog zu Sachsen Johann Wilhelm den 29 . Mn . 1568 . erlas¬
senen Schreiben solches bekennet und cingestanden . / ) Daher auch de¬
nen zeitigen Land - Commenthuren ohne besondere Landes - Fürstliche
Erlaubniß auf den 6eneral CupimI - Tagen zu erscheinen nicht vcrftat -
tct , bey Ertheilung solcher Erlaubniß aber ihnen scharf eingebunden
worden : " Bey solchen Gupiml - Tagen zu verhüten , daß es ohne allen
" Nachtheil der gnädigsten Landes - Herrschaft und deren Gerechtigkei¬
ten , so ihre Durchlauchtigste Vorfahren und sie sechsten auf den Or¬
dens - Haußern hergebracht hatten , geschehe ; und daß sich der Herr
" Tcutsch - Meister der Valley zu Thüringen und vorberührter Hausier
" halber ganz keine lurisEiou oder anders das anmaßcte , was sie
" selbst dem Herrn Tcutsch - Meister und dem Orden bißher nicht zuge -
" standen oder nachgelassen . " Z ) Vermög deßen in einem zwischen

Tr 2 dem

dem Churfürsten ^ virmo zu Sachsen

die Vorstellung chun lassen , " daß das

" Haust Griefstedts der Commenthu -

" rey Marburg unterworfen , incor -
" porirt und demselben zugehörig wa¬
te , wie dann das Haust Marburg

" durch undenckliche Zeit das Haust

" Griffstadt als ein unterworfen , in -
" Lorpoi -irt und zugehörig Haust besei¬
ten hätte und noch besize . " Jnglei -

chen : " daß ein Compthur zu Marburg

" jederzeit zu seinem Gefallen dasHaust

" Grissstedt mit einem Verwester oder

" Compthur mit sezen oder entsezeir

" zu versehen gehabt ; wie dann in kur¬

ten Jahren der Tcutsch - Meister , als

" der Zeit Compthur zu Marburg den

" vorigen Compthur zu Griefstedts

" Horlebe genandt , zu feinem Gestal¬

ten ohne menniglichs Verhinderung

" oder Zusage entsezet und einen an -

" dern an seine statt geordnet hatte . "
cer .

e ) S - den Schreibens des
Teutsch - N teisters an diesen

Statthalter 6 . g . 1567 . r «

/ ) S . den Schreibens des
Statthalters der Balley Thü¬

ringen an Herzog Johann Wil¬

helm zu Sachsen / / / » . / / E

hiebeygehend .Viel .

/ . Als auch im Jahr

1617 . der Hoch - und Teutfch - Mei¬

ster ^ xi ^ lii . i ^ v8 Erzherzog zu Oe¬

sterreich , den Land - Commenthur der

Balley Thüringen Johann Ernst ,

Herzogen zu Sachsen , zu einem Capi -

tul - Tag nach Franckfurt beruffen , hat

Derselbe um die Erlaubniß hiezu bey

dem Churfürsten zu Sachsen eben wohl

nachgesuchet und das Kelolumm dar¬

auf erhalten : " Ihre Fürstl . Gnaden

" hätten Recht getban / daß Sie sich

" des Churfürsil . Sächsischen an der

" Balley Düringen habenden Rechts

" und Gerechtigkeiten erinnert . Es

" könten Jhro Fürstl . Gnaden Dem¬

selben nur eine Vorantwort geben ,

" und
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dem Chur - Haus Sachsen und dem Teutschen Ritter - Orden unter
Chur- Maynz - und Brandenburgischer Vermittelung ^ . 1593 . errichte¬
ten , obwohl nicht gänzlich vollzogenen Vertrag mit ausdrücklichen
Worten bedungen worden : " Der Land - Commenthur in Thüringen
" soll sich gegen dem Churfürstlichen Hausi Sachsen , als ein Land -
" Stand gchorsamlich verhalten . " b ) Welchcin der zwischen ^ vni -
no Herzogen zu Sachsen und dem Hoch - und Teutsch - Meister Leo¬
pold Wilhelm Erz - Herzogen von Oesterreich , am 24 . 1648 .
abgeschlossene Vertrag , wortnnen die Churfürstlich Sächsische hohe
Landes - herrliche Gerechtsame mit bestätiget worden , annoch bcyzufit -
gen . r ) Solchemnach hat ein zeitiger Commenthur , deme alle Vcräusse -
rung und Verpfändung derer zur Ballen Thüringen gehörigen Or¬
dens - Güter ohne Landes ^ herrliche Bewilligung jederzeit verbotten ge¬
wesen , /': ) nebst denen übrigen Ordens - Brüdern in Thüringen der Ge -
richtbarkeit der Churfürstlich und Herzoglich Sächsischen Regirungen
sich jederzeit unterworfen ; / ) und beym Antritt durch Sächsische Rä¬
che in dte Commenäe eingesezct werden müssen ; M ) wie dann auch die
Stadthalterschaft dieser Ballcy seit geraumer Zeit denen Herzogen zu
Sachsen zu Theil geworden , n ) Ab welchem der Schluß aufdie Land -

Lom -

" und darinnen vermelden , wie Jhro
" F . G . sich erinnert , was vor Recht
" und Gerechtigkeit das Fürst ! . Hauß
" Sachsen zu der Balley Düringen
" hätte : und wie mercklich dieselbe da -
" rum inrerellirt wäre . Dannenhero
" dieselbe nicht vorüber gekont mit dem
" Churfürsten zu Sachsen daraus zu
" communiciren und sich Raths zu er -
" holen , nach deßen Erfolg sie sich mit
" Antwort wolten vernehmen laßen . "
Viel . LLIXN -VXV / . / 2 . / - / . wo er
hinzufüget . ^ cc^nieuir eriam in bac
ressonlione iVlao -ilkerOrclinis . Cnm
vero anno texsNLnnIVleri - enlbemiam
iterum conuentum generalem incii -
xiller , illumciue äenuo (lenunciarer
krincipi , bieexploraiL irerum LIe -
üoris lentenria bano ab illo rulir re -
ssonüonem . " weil Ihrer Fürstl .
" Gnaden Herr Vatter sich wegen
" Erscheinung auf den t7-r/ >r>ri /s -Tag
" gegen den Orden in einem gegebe -
" nen statt sein des -Herzogs
" pflichtig gemacht , als wolce man
" Jhro Furstl . Gnaden dahin ange -
" wiesen haben . "

/- ) Vi6 . MxuEv v/. c///-. / .

5e // . K1Ü 1. 1.LX L -ix' o -r . ^ a .

r ) KLIXN .VKO / . / 2 . / >.
Vicl . xLixnLxo .̂ c^ . / . / .
d^ ullae ita ^ ue oppionornriones vel
gliengiiones bonorum Or6inis 6eri
poruerunr inuiris vel non Lonienrien -
ribu8 Dominis rerrirorü , 6e 4U0 relka -
rur äiplomL vvn. NLi.kn L'-rx'ME

-/-r/rim , c^ uo oppiAnorarionem
paZi eiäem permirrit , ca-
pire intec^uenri aäclucenZnm .

/ ) Vi6 . kmuLx -r-/ a .
VWL 81'

von des Churfürsienrhums Sachsen
hohen und niedern -- -- -

M ) Vici . L'e /-. kiüLLLii
r / r . " ^ nno 1586 . Zen io . Deeemb .
" ist Graf Friedrich zu Hohelohe , als
" Stadrhalcer der Balley Thürin -
" gen , durch Churfürstens Augustens
" zu Sachsen nach Zwetzen abgeordnete
" Räthe gewöhnlicher maßen einge -
" wießen worden . " Mehrere Exempel
sind / >. ^ 04 . ^ zu befinden .
Con 5. § . XXI . § . )

L /' . K1Ü1. I.LX </.
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Oommenäe Marburg und zugehörige Ordens - Hauser in dein Fürsten -
stcnthum Hessen sich von sclbftcn dahin crgiebet , daß gleichwie diese Güter
aus einerlei) Stiftung dem Teutschen Ritter - Orden anfänglich zugekoln -
men , und so wohl vor , als nach der Absonderung bcyder Lande , welche
sonsten in einerlei) Verfassung und Recht gegen einander gestanden ,
in gleichem Verhalt gegen die Landes -Fürstliche Obrigkeit sich befunden ;
also auch derselbe noch gegenwärtig in dem Fürstenthum Hessen fest
bestehe , nachdem die anmaßliche Befreyung oder Lxempcion noch nicht
beygebracht und , wie erforderlich , gezeiget werden können , o )

§ . Xb. .

Wie nun mit bewährten Urkunden und anderen stattlichen Be - Beschluß ,
weißthümern überzeugend dargethan worden , daß die Landgrafschaft
Hessen vor und nach der Absonderung von Thüringen die Verfassung
eines ohnzcrtrcnnten und genau beschlossenen Teutschen Fürsten - Staclls
in Ansehung des Verhältnisses sämtlicher geist - und weltlicher Stände
und Unterthancn gegen den Landes - Regenten , niemalen verändert ,
sondern biß auf die gegenwärtige Zeit wohl und rechtmäßig herge¬
bracht habe ; ( § . l . III . ) demnach die Herrn Landgrafen von Thürin¬
gen und Hessen ihre Landes - Fürstliche hohe Gerechtsame über die
inngcsesscne Geistlichkeit , Stifter und Clöster ohne Unterscheid des
Ordens , der Stiftung und ihrer sonstigen Bcfteyungen in einem vor¬
züglichen Maß der Vollkommenheit von allen Zeiten her ausgeübet ,
und selbst gegen den Herrn Erzbischoffen zu Maynz , als DioeLeL -
num , mit großem Nachdruck behauptet ; ( § . II . III . I V . V . VI . ) gleiche
hohe Befugniße auch über die Geistliche Ritter - Orden , in so ferne sie
unter Ihnen gesessen , als den Johanniter oder Maltheser - Orden ,
( § . VII . ) so dann den Teutschen Ritter - Orden von derselben Ankunft
her , gehabt haben ; ( § . VIII . ) gestalten nur erwehntem Teutschen
Orden das von der H . Elisabeth aufHcjsischem Grund und Boden
dem H . zu Ehren gestiftete und von dem Franciscaner-
Orden eine zeitlang versehene Hospital zu Marburg ( § . IX . ) von
Ihnen zu gleichmäßiger Besorgung eingeraumet , ( § . X . ) und in die¬
sem Betracht noch manche andere milde Gabe , Stiftung und Frey -
hcit demselben gegönnet ; ( § . X . ) nirgendswo aber , daß die Ritter -
Brüder an statt der ihnen anvertraueten Armen - Pflege ( tz . VIII . )
mit und nebenst ihren Wohlthätern , denen Herrn Landgrafen , in
dem Zürstenthum herrschen sollen , verstelltet worden : Daher auch

V y derselben

o ) Von denen übrigen mittelbaren und daraus unter andern der wahre Ver -
landsaßigen Ordens - Oommen6en in stand derer berühmten Ordens - Frey -
Oesterreich , Tyrol , Bayern , Sachsen heit hoffentlich sattsam gezeiget wer -
rc . soll an behörigem Ort gehandelt und den .
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derselben vollkommene Untergebung nach der Trennung Thüringens
von Hessen unter der Regirung derer Herrn Landgrafen zu Hegen 5
welche sich als gleiche Wohlthätcr dieses Geistlichen Ritter - Ordens er¬
wiesen , ebenwohl zu befinden seye ; ( h . XI . XII . XVl . ) und besonders
das in der Herrschaft Gicsien gelegene Augustiner - Lloster Gchif -
fenberg vor anderen Hessischen Clöstern in diesem Stück nichts zum
voraus gehabt habe ; ( § . XIII . XIV . ) oder nach dessen Überlassung an
die gleich landsäßige Ordens - Lommenäe Marburg solcher Verhalt sich
veränderen mögen ; ( § . XV . XVII . ) wcßhalben ein zeitiger Land - Com -
rnenthur zu Marburg und seine Ordens - Brüder so wohl in Anse¬
hung dieses , als derer übrigen in dem Fürstenthum gelegenen Hauser ,
Güter und einzler Vermögen - Stücke , die Pflichten eines getreuen und
gehorsamen Hessischen Land - Standes auf vielfältige Weise bey aller
Vorfallcnhcit gebührlich befolget , ( § . XVIII . XIX . XX . ) und noch bei¬
der von dem Herrn Landgrafen r- ttn . n >i> o in denen
Teutsch - Ordens - Kirchen und Häusern zu Marburg und Schiffenberg
kraft Landes - Fürstlicher Hoheit und Obrigkeit gemachten Verände -
runa in Geistlichen und Kirchen - Sachen , auch vorgcnommener VM -
tütion des Hospitals zu Marburg , dieselbe von neuen angelobct haben :
( § . XXI . XXII . ) und obschon bey dem bekamen Vorfall der Gefan¬
genschaft Hochgedachten Herrn Landgrafcns der damalige ^ äminilln
ror des Hoch - Meiftcrthums und Tcutsch - Mcistcr Wolfgang Schuzbar
genant Milchling den Vortheil einer ohnförmlichen Lxempeion der
Land - Oommenäe und Balley Hessen zu erhalten , sich vorgesczct , zu
dem Ende auch dem auf allen Seiten mit ungerechten kroLellcn und
sonsten hart bedruckt und verfolgten Fürsten zu Oudenarde in Flan¬
dern , bey noch fürwahrenden Kayserlichen (XMoäien , mit List und
Gewalt einen Vertrag abgedrungen ; ( § . XXIII . XXIV . XXV . ) den¬
noch solches Vorhaben nach erfolgter Befreyung des Herrn Landgra -
fens hinwiederum zernichtet , und , daß denen darüber geführten großen
Beschwerden gegen nur erwehntcn Teutsch - Meister durch die Passaui -
sche Friedens - Stifter abgeholfen , mithin alles in den vorigen Stand
gcsezet werden solte , in dem Passmischen Vertrag deutlich versehen ,
( § . XXVI . ) sofort daselbe in mehreren nachgefolgten Reichs - Schlüßen
wiederholet , ( § . XXVII . XXIX . ) und sothanes ungeordnete ivvioi -
vivl 8IX6VI . .4KL gegen alle Einwendungen des Ritterlichen Or¬
dens und die ausgebrachte Cammer - Gerichtliche Erkänntnisse von
Kayserlicher Majestät und gesinntem Reich bestättigt worden seye ;
( § . XXIX . ) das Hochfürstliche Haus Hessen auch währender Zeit die
Ober - Bottmäßigkcit über den Land - Commenthur zu Marburg und das
Haus Schiffenberg behalten und immerfort rechtmäßig ausgeübet ;
( § . XXVIII . ) hierauf dieselbe durch den auf das uralte Herkommen
errichteten Carlstädter Vertrag noch weiter befestiget ; ( § . XXX .
XXXI . ) und in denen nachfolgenden Zeiten dem Vertrag so wohl ,
als jenen hohen Obrigkeitlichen Gerechtsamen sechsten vermittelst der

beständi -
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beständigen Observanz eine genauere Bestimmung und Erläuterung
erthetlct ; mithin die mehr beschriebene Landsäßigkeit des Land - Com -
menthurs zu Marburg und Commenthurs zu Schiffcnberg auf keine
Weife nachgelassen , sondern eine Zeit wie die andere behauptet ;
( § . XXXII . XXXIII . XXXIV . ) besonders aber das Hochfürstliche
Haus Hessen - Darmstadt des Ritterlichen Ordens neuen Unterneh¬
mungen bey denen drcyßig jährigen Kriegs - Unruhen und denen zwi¬
schen bcydcn Hochfürstlich Hessischen Häusern fürgedaurcten 8nLeel -
60ns - Irrungen standhaft begegnet ; ( § . XXXV . XXXVI . XXXVII . )
darauf von dieser Zeit an biß auf den heutigen Tag bey solchem vor ,
in und nach dein /̂ nno norm -ali rechtmäßig hergebrachten Bcsiz der
Landes - Fürstlichen Obrigkeit , wie überhaupt , also besonders der
Huldigungs - Eiunahm , sich wohl erhalten ; ( § . XXXVIII . Z . XXXIX .)
und den jeweiligen Ungehorsam derer Ordens - Personen mit verdien¬
ter Bestrafung geahndet habe : demnach , fals der Westphälische Frie¬
de die gezeigte Fürstliche Gerechtsame insgesamt gegen die fernere
Stöhrung und wieder hervor gesuchte Einwendungen nicht sicher genug
stellen könte ; ( § . XXXVII . ) selbige nach der Verordnung des annoch
in voller Kraft stehenden Passaüischen Vertrags von denen darinnen
besonders angeordneten hohen Richtern mit Ausschließung aller anderen
Richterlichen Erkantnißcn zubeurtheilenseyen : ( § . XXXII . ) also folget
nach diesem allem nunmehro der ohntrügliche Schluß , daß Hocher -
meltes Fürstliche Haus dabey und absonderlich der hohen Bcfugniß ,
einen zeitigen Commenthur zu Schiffcnberg zu Leistung der Erb - und
Landes - Huldigung , gleich andern geist - und weltlichen Land - Stän¬
den und Fürstlichen Untcrthanen , zu erfordern , sich selbsten zu schüzen ,
zu dem Ende auch die in denen Reichs - Sazungcn gegen ungehorsame
Unterthancn nachgelassene diensame Mittel zu gebrauchen , wohl be¬
rechtiget , die Höchst - Richterliche Erkänntniß aber , in so fern der West¬
fälische Friede , nach dem darinnen feftgesezten und vorhin erwiesenen
Besiz - Stand , solcher aus denen XeLormacions - Zeiten ihren Ursprmig
hernehmenden und mit denen gemeinen Beschwerden genau ver¬
bundenen Strittigkeit ( § . XXVI . ) nicht bereits abgeholfen ; denen zu
dieser hochwichtigen Sache a ) gründlicher Untersuchung von Reichs¬
wegen angeordneten hochansehnlichen Richtern , zu gerechtester Abthu -
ung derer alsdann noch immer fürdaurenden und erneuerten Beschwer¬
den des Hochfürstlichen Hauses Hessen , behörig zu überlassen ; folglich
denen neuerlich ausgebrachten , eine torm -ale Aberkennung der seit so
vielen Jahrhunderten sorgfältig aufrecht erhaltenen Landes - Fürstlichen
Obrigkeit indem Munde ' führenden , und im Werck sechsten die Wieder¬
herstellung des seiner Zeit LaMrten Oudenardischen erdrungenen Vcr -

Dx 2 trags ,

tz . XI>.
<7 ) das Oomirial - DeLret äe 3 . 15 57 -

/, ) Vi6 .
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trags , zu gänzlichem Umsturz der uralten Fürstlich Hessischen Landes -
Verfassunq , mit sich bringenden Reichs - Gerichtlichen Erkantnißcn ,
gegen welche übrigens alle gebührende Achtung gcheget wird , die
Rechts - Kraft so wohl in einem , als dem anderen Betracht zum
voraus benommen seye .

H ) Viel . Encvn . ? xo . osn ^ L .
/ . ^ o . welchem die Anmcrckung des

seel . Cammer - Gerichts ^ . llelloris ? « .

Ml . 5 . « KLLLII M » 0t . / - r / ? »' .
/ '/rc . aä d . H . in 6n . annoch bey -

gefüget zu werden verdienet :
8imilirer bic moueri porelk Hoaeliio ,
li eiu8moäi 6obium acLiäerir in

cau1Ii8 coram ti.immi8 Imperii rribu -
nglibu8 3Airari8 , anea rribuoalia ab
vlreriori coAnirione le conriners
äebeam ? 8ane c^ uaoclo ex capirs
parirari8 vororom caulla alic^ ua iuxra
clitpolirionem § . 56 . ins . lemicceoäa
venir 36 Comiria , remitlionern eam
eKeÄnm tabere lulpeoliuum non
sine rarionil ) U8 praerenäerunr ao loli -
äi8 3rnnmLnN3 UemonUrsrunr 8pi -
renti8 einirsri8 anriüires ap . ^

Ln ' o/ >. c/rp . Beylag /r> .
D . / o / / . Cur eiAo in praetenri
calu , vbi iriäern lex ex pari Lr plane
rnaiori rarione rernillionern acl Co -
rniria praeeepir , non i6em 5orer cli-
eenclum ? Immo eriarn in alÜ8 kacern
reli ^ iotäm vel parirarem vororum
non relpiciencibn8 Laulli8 , vbi c^ ni8 -
piam ex eo , c^ nocl te in Imperiali -
l ) U8 rribunalibn3 conrra manifelia8

Lc tnn6amenrale8 Imperii Conliiru -
rione8 Arauarum exiliimauerir , Comi -
riorum anxilium implorauir , vlrerio -
rem proeellum comirialirer iuille in -
bibirum ^ exernpla non cletnnr . Auß -
er diesem mag nicht in Abrede gestel¬

lt werden , daß in denen Fällen , wo

entweder durch die 1582 . in Vor¬

schlag gekommene gütliche Vergleichs -

Handlung ( § . XXIX . ) der gesuchte

Zweck mit gänzlicher Abthuung und

Verlegung derer von gesamtem Reich

vor erheblich befundenen Fürstlich Hes¬

sischen Beschwerden an sich nicht er¬

reichet worden ; oder der hohe Gegen -

theil mit Bestreitung der in dem Carl -

städter Vertrag und dem darinnen be¬

stätigten Herkommen hinwiederum an -

erkanten und wohl gegründeten Fürst¬

lich Hessischen Ober - Vottmäßigkeit ,
( § . XXXII . ) nur erwehnte Beschwerden
bey einem oder dem anderen Reichs -

Gericht cominniret , mithin die Sache

in den Stand , worinnen sie vor derVer -

gleichung gewesen , sezet ; ( § . XXXII . )

das Hochfürstliche Haus Hessen wohl

befugt seye auf denen aus dem Pas -

sauer Vertrag erlangten Rechten nach

wie vor fest zu bestehen , und gedachter

Beschwerden genügliche Erörterung

und Abhelfung von denen in ermeltem

Reichs - Gesez hiezu besonders verord¬

nten hohen Richtern nach dem deut¬

lichen Jnnhalt des vecreri Comirialis
6e a . 1582 . ( § . XXIX . ) anzuverlan¬
gen ; in solchem Betracht dann bey dem

zu öfteren auf den Reichs - Tag so wohl ,

als an dem Kayserlichen Cammer - Ge¬

richt standhaft behaupteten kriocipio

" daß , so lange solche Beschwerungen

" und Ursachen der ehemals in kaciü -
" cariooe kallauienli erkanten 8ulper >-
" lion und 1ran8larion bey dieser
" Sache nicht abgeschaft und aufgeho -

" ben worden , ermelte 8ntpeoüo und
" 1ran8lario ihre Endschaft nicht errei-
" chethabe " noch fernerhin zu beharren .
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